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E I N L E I T U N G 

Bereits ein kurzer Blick auf die frühe schriftstellerische P ro 
duktion des jungen Broch der J ah re 1914 bis 1922 macht deut
lich, daß hier ein Intellektueller sich äußer t , dem es keineswegs 
da rum geht, die Trad i t ion der „unpol i t ischen" österreichischen 
Dichter wie Hofmanns tha l , Bahr oder Schaukal fortzusetzen, 
sondern der, geschult an der Gesellschaftskritik von Kar l Kraus 
und geistig geprägt durch die Kantsche Ethik, gewillt ist, mit d e m 
Mittel der Dich tung und des politischen Pamphle ts klärend und 
richtungweisend in den Prozeß der politischen Meinungsbi ldung 
einzugreifen. I n einer seiner ersten dichterischen Arbeiten über
haupt , dem gesellschaftskritischen Gedicht „Cantos 1913" 1, das 
kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges entstand, greift er die 
Schriftsteller an, die mit Versen und Feuil letons Kriegshetze be
treiben, stellt — ähnlich wie Karl Kraus und Alfred Polgar — die 
Hohlhei t ihrer Kriegsbegeisterung bloß und sagt die Schrecknisse 
des Krieges voraus . At tackier te Broch vor dem Kriege die illusio
näre Kriegsromant ik , so polemisiert er nach Kriegsende in seinem 
Pamphle t „Die S t r a ß e " gegen den unpolit ischen Gemeinschaf ts-
romantizismus F r a n z Werfels und argument ier t gegen den politi
schen Anarchismus F ranz Bleis. In diesem frühen Essay von 1918 
formuliert Broch einen Kernsatz seiner politischen Ethik : „Der 
Begriff des Poli t ischen deckt sich mit dem der Gerechtigkei t . . . 
Reine Politik ist die zum formalen Gebi lde gewordene reine sitt
liche F o r d e r u n g . " 2 So abstrakt diese Fo rme l auch noch lauten 
mag, so geht aus ihr doch hervor , daß der Maßs tab für Brochs 
Bewertung der politischen Praxis ein an K a n t orientierter, reflek
tiert ethischer ist 3. Diese ethische Hal tung präg t auch seine späte
ren, mehr praxisbezogenen politischen Aufsätze. So griff Broch 
im April 1919 in die Diskussion um die Schaffung eines sozialisti
schen Rätesystems in Österreich ein mit dem Essay „Konst i tu t io
nelle Dik ta tur als demokrat isches Rätesys tem". Brochs Vorschläge 
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dar in k o m m e n ungefähr d e m gleich, was wir heu te unter inner-
u n d überbetr ieblicher Mi tbes t immung verstehen. 

Mit der Arbei t an der Romantr i logie Die Schlafwandler u n d 
der danach folgenden vielfältigen schriftstellerischen Produkt ion 4 
tritt die direkte poli t ische Publizistik Brochs hinter seine indirekte 
zeitkrit isch-dichterische Analyse zurück. Brochs verstärkte dichte
rische Arbei t zu Anfang der dreißiger Jah re bedeute te für ihn 
kein Rückzugsgefecht aus der konkre ten Gesellschaftskritik in das 
unverbindl ichere Gebie t der Kunst , sondern lediglich die For tse t 
zung seines h u m a n e n Engagements mi t e inem anderen Mittel , 
e inem Mittel , von d e m er sich damals eine größere Wirkung ver
sprach 5. N a c h der Etabl ierung faschistischer Regimes in Öster
reich u n d Deutschland im Früh jahr 1933 schwindet Brochs Hoff
nung auf die Wirkungsmögl ichkei t der Dich tung u n d der Kunst 
im allgemeinen dahin . E r überprüf t grundsätzl ich sein Selbstver
ständnis als Dichter : „ . . . wenn die Wel t auf den Phi losophen 
u n d Dichter nicht m e h r hört , weil sie ihn nicht m e h r hören kann , 
weil sie seine Sprache nicht mehr , sondern n u r m e h r die polit ische 
versteht, erscheint es mir beinahe unmoral isch, in einer solchen 
Wel t ein denkerisches und dichterisches Leben führen zu wollen, 
denn es läuft auf eine Isolierung im El fenbein turm h inaus . " „ G e 
wiß" , so setzt er hinzu, könne „ m a n nicht von heu te auf morgen 
sagen: ,Ab heu te bist D u ein polit ischer Mensch , weil die Wel t 
politisiert ist ' ", aber er „habe mit diesem Problem unendl ich viel 
zu t u n " u n d erwäge sogar, sich in ein „s tummes L e b e n " 6 zurück
zuziehen. Indes , dieser Versuchung der „ inneren Emig ra t ion" gibt 
er nicht nach, vielmehr kehr t er wieder zur poli t ischen Publizistik 
zurück u n d versucht , gegen M a ß n a h m e n der faschistischen Staa
ten anzugehen, indem er seine „Völkerbund-Reso lu t ion" entwirft. 
„ Ich ha t t e " , so komment ie r t er den Beginn der Arbei t an dieser 
Studie, „meine dichterische Tätigkeit , soweit sie exoterisch an das 
Pub l ikum gerichtet gewesen war , zugunsten der Völkerbundarbe i t 
aufgegeben gehabt, weil ich einsehen gelernt hat te , d a ß m a n sich 
keine Hoffnungen mehr machen durfte, durch eine literarische 
Publikumsbeeinflussung . . . auch n u r das Ger ingste zur . . . Rich-
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tungsänderung . . . des historischen Ablaufs . . . be izut ragen" (9, 

51). 

Die Initiative, die Broch mit dieser Resolution ergriff, war kei
neswegs eine isolierte M a ß n a h m e , sondern fand zahlreiche Paral 
lelen in ähnl ichen Akt ionen, die sämtlich darauf abzielten, die 
Friedensfunktion des Völkerbundes propagandis t isch zu verbrei
ten und gleichzeitig intendierten, den Völkerbund als Fr ieden 
garant ierende Insti tut ion zu festigen. N a c h dem Nichteingreifen 
in den spanischen Bürgerkrieg, d e m Versagen im italienisch-abes-
sinischen Konflikt und der unentschiedenen Hal tung bei Hitlers 
Einmarsch in die entmilitarisierte Rhein landzone wurde die F u n k 
tionstüchtigkeit des Völkerbundes als europäische Friedensinst i tu
tion allgemein bezweifelt 7. Die P ropagandakampagnen der kriegs
freudigen Achsenmäch te versuchten, die Glaubwürdigkei t des 
Bundes vollends zu diskredit ieren. Z u diesem Zei tpunkt , als bei 
den Ver t re tern des Völkerbundes größte Depression vorherrschte , 
setzte sich die „In ternat ional Peace C a m p a i g n " erfolgreich für 
eine Verbrei tung des Fr iedensgedankens der Inst i tut ion ein. Bei 
der I P C hande l te es sich u m eine englisch-französische G r u p p e 
unter der Lei tung von Cecil, Noel -Baker u n d Angell auf eng
lischer, sowie Herr io t , J o u h a u x u n d Cot auf französischer Seite. 
Vor allem Gewerkschaft ler und Sozialisten fanden sich dort zu
sammen. Die I P C wurde dann Vorbi ld für Völkerbund-Komi tees 
in zahlreichen berufsmäßigen und religiösen Vereinigungen, die 
sich für die Erha l tung des bedrohten Fr iedens einsetzten 8. W a s 
Broch erreichen wollte, war all diesen Bemühungen durchaus 
ähnlich. Mit seiner Resolution strebte er vornehmlich eine Fr ie
densdemonstra t ion der europäischen Intelligenz an, die sich, ver
eint mit den übrigen Fr iedensorganisat ionen 9, für eine Reform 
und eine Stärkung des Völkerbundes einsetzen sollten. E r korre
spondierte in dieser Sache u. a. mit Albert Einstein, Ludwig von 
Ficker, T h o m a s M a n n , Jacques Mar i ta in u n d Stefan Zweig. Lei 
der ist diese Kor respondenz vernichtet worden , als Broch nach 
dem „Ansch luß" im M ä r z 1938 von der Ges tapo in Alt-Aussee 
verhaftet wurde D a ß Broch die Akt ion nicht bereits 1937 ein-
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stellte, wie er i r r tümlich rückbl ickend in seiner „Autobiogra
ph ie" 1 1 berichtet , sondern daß er noch zwei M o n a t e vor seiner 
Verhaf tung die Drucklegung der Resolution plante , geht aus 
e inem Brief Brochs v o m 15. J anua r 1938 hervor . Es heißt dort : 
„ . . . ich habe eine . . . s taatsphilosophische Arbei t fertiggestellt, 
die zwar noch nicht veröffentlicht ist, die mich aber in Kontak t 
mit der ganzen Wel t gebracht hat ; . . . es wird jetzt wahrscheinl ich 
vorerst ein Druck in begrenzter Exemplaranzahl hergestell t ." 1 2 

D a ß die Resolution nicht mehr erschien, ist somit durch den „An
sch luß" u n d Brochs kurz darauf erfolgendes Exil zu erklären. 
Konn te sie also aufgrund der polit ischen Entwicklung gegen Ende 
der dreißiger Jahre keine Wirkung mehr haben , so ist sie doch 
das bedeutende D o k u m e n t eines Schriftstellers, der versucht, die 
Intel lektuellen z u m Kampf gegen Total i tar ismus u n d Kriegshetze 
zu mobilisieren. A u c h innerhalb von Brochs eigener politischer 
Theor ie ist die Völkerbund-Studie als zentrale Arbei t anzusehen. 
Sie bildete den Ausgangspunkt für die späteren Staats- u n d rechts
philosophischen 13 wie für die massenpsychologischen 1 4 Unter 
suchungen. N o c h während der Arbei t an ihr faßte er den Plan, 
die Studien z u m Völkerbund zu einem „polit ischen B u c h " auszu
dehnen, ein Plan, der in großen, teils f ragmentar ischen Teilen 
ausgeführt wurde 15. „ M e h r als alles andere" , so schreibt Broch 
bereits im ersten J ah r seines amerikanischen Exils, „liegt mir 
meine staatsphilosophische Arbei t a m Herzen , deren Grundzüge 
ich in der Ihnen bekann ten Völkerbundskizze entworfen hatte, 
denn gerade diese Arbei t könn te zu der künftigen Gesta l tung der 
Wel t ein wenig mithelfen, sie ha t dazu wirklich einiges zu 
sagen." 16 Und als 1944/1945 in Amer ika die G r ü n d u n g der U N O 
vorbereitet wird, entwirft Broch eine „Bill of Dut ies" , die eine 
Ausarbei tung der Fo rde rungen und Thesen aus der Völkerbund
resolution ist. I n einem Begleitbrief zu dieser Studie heißt es: „Es 
ist die Umarbe i tung . . . der Völkerbund-Arbei t seligen Angeden
kens, die schon vor ein paa r Jahren nach Washington geschickt 
worden war, aber mi t der jetzt ernst gemach t werden soll. Dami t 
ist natür l ich nicht gemeint , daß sie sofort weithin sichtbare 

Früchte t ragen wird, aber es ist — unberufen — nicht unmöglich, 
daß ein . . Knöspchen herauswachsen wird, und auch damit wäre 
ich schon sehr zufr ieden." 1 7 

Was bezweckte Broch im einzelnen mit seiner Völkerbund-
Resolution von 1937, u n d was sind die Grund thesen dieser Stu
die? D e n W e r t dieser Arbei t sah er vornehmlich in ihrer p ropa
gandistischen Wirkung , in der moral ischen Begründung der Fr ie
denspolitik des Völkerbundes u n d in den Vorschlägen zur Reform 
dieser Institution. Die Resolution sollte ein „Gegengewicht zu der 
humanitätsfeindlichen, pseudomyst ischen P r o p a g a n d a " der faschi
stischen Staaten sein, gegen deren „hohle Appe l le" nichts mehr 
nottue als die „Berufung auf die Rat io , die den alleinigen Seins
grund allen Fortschri t ts , aller Wahrhe i t u n d allen wahrhaf t guten 
Willens bedeu te" 18. In „einer terrorerfüll ten Zeit, die mi t Men
schenleben u n d Menschenwürde . . . so unbedenkl ich wüste t" , 
geht es ihm darum, „Fr ieden u n d M e n s c h e n w ü r d e " mit Hilfe des 
„höchsten europäischen Fr iedens fo rums" zu sichern. D e r kriegs
begeisterten P r o p a g a n d a einzelner Staaten mit ihren „irrsinnigen 
Staats- und Moralbegr i f fen" müsse von der einzigen bedeutenden 
internationalen Vereinigung auf politischer Ebene eine gezielte 
Fr iedenspropaganda entgegengesetzt werden. Brochs Enunzia t ion 
ist aber mehr als nu r ein moral ischer Appell . „ O h n e realpoliti
schen Hin te rgrund" , so sagt er selbst, „können keine ethischen 
Ziele verfolgt w e r d e n " (9, 48). In sieben Punk ten umre iß t er die 
„regulativen Pr inzipien" , die sich der Völkerbund zur Richtlinie 
seiner Politik machen müsse, wolle er erfolgreich gegen Emigra
tionszwang, Verfolgungsjustiz u n d kriegerische Aggressionsakte 
einzelner Staaten vorgehen. Erstens solle „Verlust der Paktfähig
keit" (d. h. polit ische Isolation) jeden Mitgliedstaat treffen, in 
dem die „physische und psychische Integri tät des einzelpersön
lichen Lebens" nicht anerkann t werde . W a s die „menschl iche 
W ü r d e " des Einzelnen betreffe, so heißt es ergänzend im zweiten 
Punkt , dürfe es „keine innerstaatl iche A u t o n o m i e " geben, es 
müsse hier die „Souverän i tä t " des Einzelstaates aufgehoben wer
den. Dri t tens habe der Völkerbund überal l dort einzugreifen, w o 
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von Staats wegen die Integri tät des Einzelnen mißachte t werde, 
denn diese Mißach tung sei das deutl ichste S y m p t o m für die 
Kriegsbereitschaft des betreffenden Staates. D e r Krieg nämlich 
sei „die legalisierte u n d systematische Verletzung der mensch
lichen In tegr i tä t" u n d stelle die „Verdichtung sämtlicher Verbre
chen gegen die M e n s c h e n w ü r d e " dar . I m Hinblick auf die Prak
tiken der Verfolgung von Minor i tä ten in den faschistischen Staa
ten fordert Broch viertens, d a ß sich der Völkerbund gegen „Regie
r u n g s m a ß n a h m e n " wenden müsse, „welche Unrech t gesetzlich 
verankern . . . wol len". Fünf tens habe die Fr iedensorganisat ion 
das „Siegensprinzip" 1 0 als „Verra t a m F r i e d e n " zu b randmarken , 
denn es impliziere Expansionswillen und Kriegsbereitschaft und 
führe im Kriegsfall dazu, d a ß „das besiegte Volk oder Tei le des
selben zu Bürgern zweiter Klasse" degradier t würden. Zwar habe 
der Völke rbund in seinem Statut den Minor i tä tenschutz verankert , 
doch müsse er seine Aktivität bereits gegen P h ä n o m e n e wie das 
des „Siegensprinzips" richten, denn es führe notwendigerweise zur 
„Majoris ierung u n d Verknech tung von Menschen" . I m P u n k t 
sechs geht Broch auf das Emigra t ionsproblem ein. Als Konse
quenz der vorangegangenen Punk te verlangt er die „Beendigung 
des Emigrat ionszwanges und der Ausbürgerungen" . (Als Sofort
m a ß n a h m e schlägt er vor, daß „in den Mitgliedsstaaten des Völker
b u n d e s " den Emigran ten die „Erwerbung des Arbei t sanrechtes" 
erleichtert werde.) Das zentrale Kr i te r ium des Mitgliedsrechtes 
behandel t der abschließende siebente Punk t . Ein Staat sei nur 
dann in den Bund aufzunehmen, wenn die „Absoluthei t mensch
licher W ü r d e als regulatives Pr inz ip" in seiner Verfassung ver
anker t sei. In den „Des ide ra ta" entwickelt Broch dann i m einzel
nen Ausführungsmöglichkei ten zu diesen Prinzipien. Einige dieser 
Vorstel lungen sind zum Teil später in der U N O realisiert worden, 
wie etwa die „Schaffung eines internat ionalen Schiedsgerichtes"; 
andere sind in der Diskussion, wie die „stufenweise vorzuneh
m e n d e Gleichstel lung der zivil- u n d strafrechtlichen Best immun
gen in den Gesetzgebungen der Mitgl iedsstaaten" oder etwa die 
Schaffung eines Insti tuts „zur Erforschung der Massenpsychologie" . 
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D u r c h seine „Völkerbund-Resolu t ion" , die Broch 1937 in zahl
reichen maschinenschrif t l ichen Abschriften verbreitet ha t te , w a r 
er im amerikanischen Exil vielen politisch engagierten Emigran ten 
aus E u r o p a bekannt . T h o m a s M a n n u n d Giuseppe Antonio Bor
gese luden ihn daher 1940 zur Mitarbei t ein an d e m Buch The 
City of Man. A Declaration of World Democracy 2 0 . Mi t diesem 
Buch strebten eine Reihe von amerikanischen u n d europäischen 
Intellektuellen eine Aktivierung des demokrat ischen Lebens in 
Amer ika an . Broch ü b e r n a h m das nat ional -ökonomische Kapi te l 
des Bandes. Wie die F ragmen te der polit ischen Aufsätze dieser 
Zeit belegen, beschäftigte Broch sich erneut mit der Marxschen 
politischen Ökonomie . Ähnl ich wie bereits in seinem Rätesystem-
Aufsatz von 1919 spricht er sich hier für einen modifizierten 
Sozialismus aus u n d sympathisiert — wie damals auch T h o m a s 
M a n n 2 1 — mit Sozial is ierungsmaßnahmen, die F . D . Roosevelt 1933 
mit seinem „ N e w D e a l " - P r o g r a m m plante. Im einzelnen schlägt er 
eine Kombina t ion von freier Marktwir tschaf t und Planwirtschaft vor. 

Brochs wichtigster Beitrag zur Fr iedensforschung nach d e m 
Zweiten Weltkr ieg sind seine Vorschläge zur G r ü n d u n g von inter
nationalen Universi tä ten 2 2 . V o m Direk tor der N e w Yorker „ N e w 
School for Social Research" wurden sie seinerzeit zur Auswer tung an 
die U N E S C O weitergeleitet, doch blieben sie dor t ohne Resonanz. 

Seine erste politische Arbei t nach 1945, ein Art ikel für die 
Neue Rundschau, „Tro tzdem: H u m a n e Poli t ik", publizierte er 
erst wieder 1950. Wie stets verbindet Broch dar in analyt ische Dar 
stellung mit konstrukt iven Vorschlägen. Einlei tend analysiert er 
die Polit ik der faschistischen Regime u n d des stalinistischen 
Staatssozialismus auf der Grund lage einer in der Nachkriegszei t 
verbreiteten Total i tar ismustheorie . Anschl ießend stellt er — wie 
ähnlich bereits in der Völkerbundresolut ion — die Fo rde rung auf, 
daß die Einzelstaaten bei Völkermord , Kriegsverbrechen u n d der 
Verfolgung von Minor i tä ten ihre Gerichtshohei t an ein in ternat io
nales, e twa der U N O angegliedertes Ger icht abzutre ten hät ten. 

Brochs letzter politischer Aufsatz „Die Intellektuellen u n d der 
Kampf u m die Menschenrech te" fundiert und klär t die Posit ion 
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des Intellektuellen in seiner Funk t ion als unabhängiger politischer 
Krit iker. W a s Broch sein ganzes Leben h indurch u n d vornehmlich 
in seiner Völkerbund-Enunzia t ion geübt hat te , näml ich politische 
Krit ik u n d öffentlichen Protest im N a m e n eines auf Gerechtigkeit 
basierten Fr iedens , ist hier selbst Gegens tand seiner Reflexion. E r 
äußer t sich durchaus optimistisch über die politische Wirkungs
möglichkeit des Intellektuellen: „Alle Revolut ionen sind von der 
utopischen Menschlichkei t des Intel lektuellen entfacht worden, 
haben sich unter seiner F ü h r u n g gegen die Unmenschl ichkei t er
starrter Inst i tut ionen gewandt , u n d jede siegreich gewordene 
Revolut ion ha t ihn und die Menschlichkeit letztlich wieder ver
raten, ha t in neuen Inst i tut ionalismen versanden müssen . . . Dar 
u m wird der Intel lektuelle immer wieder zu seinem endlosen 
K a m p f aufgerufen werden . " 2 3 Brochs Revolutionsauffassung hat , 
wie er unterstreicht , nichts gemein mit „ romant i schen Barr ikaden
kämpfen mit fliegenden F a h n e n " , vielmehr läßt sie sich treffend 
bes t immen mit dem Begriff der „stillen Revolut ion" 2 4 . Broch ist 
nämlich überzeugt, d a ß das utopische „wishful th inking" der Intel
lektuellen „in j edem Weltaugenbl ick die Wirkl ichkei t" zu „ver
ändern t rach te" , u n d d a ß „gerade h iedurch . . . das Leben vor
wär tsge t ragen" w e r d e 2 5 . E r fähr t fort: „Billionen anonymer 
Kleinutopien bilden das Vehikel des Fortschri t tes , u n d ihre Ver
dichtungsstellen nennen wir Revolut ion." V o n diesem Standpunkt 
aus betrachtet , wird der Intellektuelle für Broch zum eigentlichen 
Realpoli t iker: „Der geistige Arbei ter" , so stellt er fest, „der u to
pischste aller Menschen, erweist sich a m E n d e doch als Realpoli
tiker par excellence. Die initialen Immediater folge seiner politi
schen und geistigen Revolut ionen sind, ungeachtet fürchterlicher 
Rückschläge, als Menschlichkeitsfortschrit t , als Verwirkl ichung 
von Menschenrecht in der Geschichte gebl ieben." 26 

Brochs Völkerbund-Resolut ion war der Versuch eines der gro
ßen Moral is ten unserer Zeit, durch theoretische u n d prakt ische 
Friedensvorschläge u n d du rch den Aufruf z u m Kampf gegen den 
Faschismus an diesem „Menschlichkeitsfortschri t t als Verwirk
lichung von Menschenrech t " mitzuarbei ten. 
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V Ö L K E R B U N D T H E O R I E (1936—1937) 

[ . . . ] Hit ler ha t te die Mach t in Deutschland ergriffen, die Nazi
propaganda begann mit unwiderstehl icher Präzision in sämtlichen 
Grenzländern zu arbeiten, u n d dahinter stand die Aufrüstung so
wie die täglich deutl icher werdende Kr iegsdrohung: das waren 
Mächte , gegen welche mit Beeinflussung eines Lesepubl ikums 
nichts mehr auszurichten war . 

Wer in diesem Augenbl ick noch etwas gegen Barbarei , Blut
wahnsinn u n d Krieg tun wollte, durfte keine U m w e g e mehr 
gehen, sondern ha t te sich zu bemühen , sich unmit te lbar in den 
Dienst jener Kräfte zu stellen, welche noch in der Lage waren, 
sich dem k o m m e n d e n Unhei l zu widersetzen. W e r dies in jenen 
Tagen nicht tat, der setzte die Sünde der geistigen Arbeiter und 
Intellektuellen fort, die Sünde des ivory tower u n d seiner Verant 
wortungslosigkeit; gerade das Deutschland des Jahres 1933 zeigte, 
welche Folgen aus der polit ischen Gleichgültigkeit des geistigen 
Arbeiters entstehen konnten : hät te Deutschland m e h r M ä n n e r 
von der politischen Leidenschaft eines M a x Weber 2 7 gehabt, hä t te 
der deutsche Intellektuelle sich nicht jahrzehntelang vom politi
schen Geschehen ausgeschaltet, es wäre u m die deutsche D e m o 
kratie besser bestellt gewesen. 

D e n n trotz des Vorwurfes der „Welt f remdhei t" , mit dem die 
geistige Arbei t bedacht wird u n d der schon manchen Intellektuel
len dazu veranlaßt hat , sich eingeschüchtert in den ivory tower 
zurückzuziehen, hat diese Weltfremdhei t doch immer wieder ins 
historische Geschehen eingegriffen, und zwar s tanden ihr hiezu 
stets zwei Wege , welche allerdings aufs engste mi te inander ver
knüpft sind, zur Verfügung: der erste Weg führt durch die ethi
sche Reali tät zu den Erfordernissen des Tages, d. h. er gibt diesen 
Erfordernissen (wie es etwa die französischen Enzyklopädis ten 
getan haben) durch Aufdeckung der in ihnen enthal tenen ethi
schen Wahrhe i t die ihnen notwendige moralische Legit imation 

15 

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/voelkerbund_gesamt.pdf



u n d moral ische Wirkungsmöglichkei t ; der zweite Weg führt durch 
die Dingreal i tä t u n d entwickelt auf G r u n d neuer „Reali täts
erkenntnisse" (als welche z. B. die Marxsche Na t iona lökonomie 
anzusprechen ist) neue moral ische Hal tungen. 

Ich bin durchaus überzeugt , daß der For tschr i t t der Menschhei t 
wieder seine wichtigsten Impulse von diesen beiden Wirkungs
möglichkei ten des Geistes erfahren wird. I m Jah re 1935 muß te 
m a n sich vor allem fragen, wo die prakt ischen Erfordernisse zu 
finden seien u n d wie m a n daselbst die geistig-theoretische Arbeit 
würde einschalten können . 

D u r c h ein seltsames Zusammentref fen günstiger U m s t ä n d e hät te 
in den Jahren 1934/35 der agonisierende Völke rbund zu einem 
wirklichen Fr iedensins t rument (das er niemals gewesen war) im 
Sinne der Wilsonschen Gründungs idee gemacht werden können. 
M. a. W., es wäre damals möglich gewesen, den Völkerbund zu 
einer wirklichen Un ion — nicht viel anders , als wie eine solche 
heute Cl. Streit 2 8 vorschwebt — zu entwickeln, u n d zwar infolge 
einer besondern Machtkonstel la t ion, denn ohne realpolitischen 
Hin te rgrund können keine ethischen Ziele verfolgt werden. D e r 
Schlüssel zur Situation lag damals bei Italien, welches gerne ideo
logische Konzess ionen gemacht hä t te , wenn seine berechtigten 
Ansprüche auf eine kollektive Mandatspol i t ik in den Kolonien 
halbwegs befriedigt worden wären ; n u r widerwillig u n d gleichfalls 
unter ideologischen Konzessionen ha t es sich d a n n d e m deutschen 
Bündnis zugewandt . D e r Völke rbund oder richtiger die Diplo
mat ie der Wes tmäch te in ihrem unheilvollen Schwanken zwischen 
„Gesinnungse th ik" u n d „Verantwor tungse th ik" ha t diese Gelegen
heit versäumt; weder k a m es zu den sa tzungsgemäßen kriegeri
schen Akt ionen gegen Italien (welche vielleicht die diktatoriale 
Bedrohung ein für al lemal gebrochen hät ten) , noch wurden die 
unbrauchba r gewordenen Bund-Satzungen, deren ethischer Inhal t 
bei diesem An laß eben sogar hä t te verschärft werden können , der
art umgewandel t , daß sie Italien das Verbleiben im Bunde ermög
licht hä t ten . 

Es war damals die Gelegenheit , dem Völkerbund u n d damit 
der Wel t jene „Paktfähigkei t" wieder zu verschaffen, die im Zuge 
der „Wertzerspl i t te rung" verlorengegangen war ; auf diese Pak t 
fähigkeit k a m es an, denn ohne sie gibt es keinen Fr ieden. D o c h 
Paktfähigkeit setzt ein M i n i m u m an ethischer Gemeinsamkei t als 
Verständigungsbasis voraus . 

In meiner Unte rsuchung über die Möglichkei ten eines ha l tbaren 
Völkerbundes bin ich von diesem Prob lem einer ethischen Mini
malbasis ausgegangen. Meine Arbei t gliederte sich in drei Teile, 
erstens in eine staatsphilosophische Grundlegung , zweitens in den 
Aufbau der staatstechnischen Konsequenzen , welche sich aus der 
prinzipiellen Grund legung ergeben, u n d drit tens in die prakt ischen 
Desiderata, deren Durchführbarke i t sich als möglich zeigte. 

1. Im staatsphilosophischen Teil wurde nachgewiesen, d a ß alles 
Regieren — soferne es den Fr ieden zu wahren beabsichtigt — 
auf der Ach tung vor der „ W ü r d e des menschl ichen Individu
u m s " gegründet sein müsse und daß bereits im Entschluß zu 
dieser Achtung die allgemeine Basis für die neue Paktfähigkeit 
zu erkennen ist. Dieser Teil gipfelt in der Aufforderung an die 
friedenswilligen Staaten, welche sich zu dem neuen Völke rbund 
zusammenschl ießen wollen, eine „Deklara t ion z u m Schutze der 
Menschenwürde" zu erlassen u n d diese ebensowohl in ihren 
eigenen Konst i tu t ionen u n d Gesetzgebungen wie im Statut des 
neuen Völkerbundes unterzubr ingen. 

2. Der zweite staatstechnische Teil als Konsequenz dieses Urprinzips 
der Humanität läßt sich in eine Anzahl von Grundthemen 
aufgliedern: 

a) werden allgemeine regulative Prinzipien (wie eben das 
Grundpr inz ip der Menschenwürde) akzeptiert , so ist dami t 
auch die Veran twor tung umrissen, welche jedes humanitätsgerichtete Staatswesen, insbesondere also die Demokra t i e 
den zur Regierung und Gesetzgebung bestellten Ver t re tern 
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auflastet, nämlich die Veran twor tung der „akt iven Unheils
ve rhü tung" , denn immer ist das Unhei l im Gemeinwesen 
auf Verletzung der Menschenwürde begründet , u n d alle 
andern Übel , he ißen sie nun Krieg, Verbrechen oder sonst
wie, sind Folgen dieses Grundübe l s ; 

b) un ter dieser Voraussetzung wird es gleichgültig, von wem 
ein Gebie t regiert wird — „kein Volk beherrscht ein ande
r e s " — , es k o m m t vielmehr lediglich darauf an, wie regiert 
wird, d. h . daß tatsächlich die akzept ier ten Grundpr inz ip ien 
der H u m a n i t ä t al lenthalben streng durchgeführ t werden ; 

c) es gibt daher für die Mitgl iedstaaten des neuen Völkerbun
des keine „reine Souveräni tä t" mehr ; jeder Staat steht in 
seiner innern Gesetzgebung unter der Kont ro l le aller andern, 
d. h. des Bundes ; 

d) es gibt keine „verantwortungsbefre i ten" Staa tsmänner mehr ; 
jeder einzelne S taa tsmann ist den akzeptier ten Grundpr inz i 
pien verpflichtet u n d kann bei Zuwiderhande ln als „Ver
b recher" an der Menschenwürde v o m Bund strafverfolgt 
werden ; 

e) die Mitgl iedstaaten geben demnach gewisse Souveränitäts
teile, zu denen nicht zuletzt auch das Rüstungsrecht gehört , 
an den Bund ab . 

Es soll n icht une rwähn t bleiben, daß gewisse Ansätze zu der
artigen Einr ichtungen bereits in den Statuten des al ten Völker
bundes (als Reste des Wilsonschen Entwurfes) enthal ten ge
wesen sind. 

3. Schließlich ergeben sich prakt ische Desiderata , teils als Ausge
staltung des al ten Völke rbundprogrammes , teils über dieses hin
ausreichend. Einige hievon seien angeführt : 

a) Einfluß des Bundes auf die Jugenderz iehung in den Mit
gliedstaaten; 

b) zentrale Völkerbund- u n d Fr iedenspropaganda , insbeson
dere als Gegengewicht gegen die fif th-column-Tätigkeit der 
Aggressorstaaten; 
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c) gegenseitige Rechtsangleichung für sämtliche Mitgliedstaa
ten, nicht zuletzt auf d e m Gebiete des Sozial- u n d Arbeits
rechtes ; 

d) weiterer Ausbau der sozialen Völkerbundinst i tu t ionen, wie 
denen des Arbei tsamtes, des Büros für geistige Zusammen
arbeit, sowie in den Belangen des Rauschgiftvertriebes, des 
Mädchenhande l s , der Sklavereiverhütung usw.; 

e) Einr ichtung eines Institutes zur Erforschung und Bekämp
fung von Massenwahnerscheinungen. 

Diese Desiderata lassen sich natür l ich noch ziemlich weit ver
mehren, nämlich so weit, als sie sich dedukt iv aus den aufgestell
ten Grundpr inz ip ien ableiten lassen u n d sich an diesen begründen. 
Denn jede moral ische Insti tut ion m u ß ein logisches Organon dar
stellen, in welchem jeder Teil sich a m Ganzen begründen läßt. 

Ich stehe auch noch heute zu dieser Arbeit , u m s o m e h r als sie 
mir als ein Beweis für die prakt ische Anwendbarke i t meiner Wer t 
theorie erscheint, und ich glaube vertreten zu können , daß sie 
prinzipiell alles enthält , was m a n als „Fr iedenszie l" für den heut i
gen Krieg zu umre ißen hät te , vielleicht sogar als pax amer icana , 
denn da sie den Wilsonschen Gedanken weiterführt, besitzt sie 
sicherlich einen innern Z u s a m m e n h a n g mit den Grundzügen der 
amerikanischen Konst i tut ion, insbesondere also mit der ameri
kanischen Unabhängigkei tserklärung. 

Während der Jah re 1936/37 s tand ich mit einer Reihe bedeuten
der europäischer Persönlichkeiten in Korrespondenz , u m diese 
Arbeit zu einem kollektiven D o k u m e n t zu machen , welches in 
einem repräsentat iven Schritt be im Völkerbund einzubringen ge
wesen wäre . Die politische Entwicklung des Jahres 1937 zwang 
zur Aufgabe dieses Vorhabens ; es war sinnlos geworden. 

I m Widerspruch zur Meinung manche r meiner F r e u n d e h a b e 
ich die Völkerbundarbei t nicht veröffentlicht. Derar t ige Arbei ten 
sind an den Augenbl ick ihrer Verwirkl ichbarkei t gebunden ; neh
men sie hierauf nicht Rücksicht, so sinken sie zur Utop ie eines 
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wishful thinking herab . U n d diese Weigerung gegen die Veröffent
l ichung wurde überdies für mich persönlich zu einem Glücksfall: 
wäre die Veröffent l ichung erfolgt, so hä t t e ich das Nazigefängnis, 
in dem ich mich einige Wochen befunden habe, k a u m mehr ver
lassen. 

30 

E I N L A D U N G S B R I E F 

Das gefertigte vorberei tende Komi tee beehr t sich, Ihnen anbei 
eine für den Völkerbund best immte Resolution zu unterbrei ten, 
u n d hofft, daß Sie bei Würd igung der in ihr zum Ausdruck ge
brach ten Grundha l tung sich dieser Eingabe anschließen u n d ihre 
Wi rkung durch Ih re Unterschrif t unters tützen werden. 

Das p roponie rende Komi tee ist sich darüber klar, daß die vor
l iegende Resolut ion von einem Optimismus getragen ist, der in 
der gegenwärtigen Wel t wenig Rechtfer t igung findet: D e r Versuch, 
d e m Völkerbund und seiner prakt ischen Wi rkung einen geistigen 
Un te rbau zu geben, erscheint in einer Zeit purer Machtpol i t ik 
wenig hoffnungsvoll. Nichtsdestoweniger ist solche Skepsis nicht 
völlig berechtigt , denn selbst wenn m a n übersehen wollte, daß im 
Verlaufe der Geschichte sich nu r jene Bewegungen u n d Inst i tu
t ionen als historisch gültig erwiesen haben, die unter der Lei tung 
einer geistig-seelisch wahrhaf t fundierten Idee gestanden sind, 
selbst wenn m a n bloß den Kanonen realen Argumenta t ionswer t 
beimessen wollte, so darf nicht übersehen werden, daß die Kriegs
furcht bei allen Menschen und Völkern bereits Dimens ionen an
genommen hat , die einen ersten Ansa tz bilden könnten , die Wel t 
für spannungslösende Anregungen aufnahmefähig zu machen . 
U n d wenn auch die Haupt l in ie der geschichtlichen Entwicklung 
einer zunehmenden Autonomis ie rung aller Wertgebie te zustrebt 
u n d h ie rdurch eine zunehmende Radikalisierung aller Gegensätze 
zu erwar ten ist, so kann eine solche Entwicklung doch nicht fata
listisch h ingenommen werden , umso weniger als Geschichtsphilo
sophien oder sonstigen Erwägungen keine b indende Kraf t zuzu
t rauen ist, vielmehr kann u n d darf darauf gebaut werden, daß 
noch jede Entwicklung wellenförmig vor sich gegangen u n d daher 
günstige Phasen unterstützt zu werden haben : Augenscheinl ich 
sind die Exzesse sowohl von rechts wie von links so arg geworden, 
daß die Propagierung einer mit t leren und h u m a n e n Linie wieder 
einige Chancen haben dürfte. 
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Die Geschehnisse, un ter welchen die Wel t derzeit leidet und 
durch die die allgemeine Krieggefahr so sehr zugespitzt worden 
ist, haben vielfach psychopatüschen Charak te r angenommen: 
Gleichwie das engere Wertgebiet der Technik seine kulturgegebe
nen Grenzen gesprengt ha t und über jedes M a ß hinausgewachsen 
ist, hat sich auch die Techn ik der psychischen Massenbeherr-
schung, der Massengruppierung der Massensuggestion aufs höch
ste gesteigert, und diesen politischen Wirkungen ist bisher noch 
keinerlei politische Gegenwirkung entgegengesetzt worden . D a 
nun eine solche Gegenwirkung von keinem einzelnen Staat aus
gehen kann , ja sogar den Tendenzen der meisten Staaten zuwider 
läuft, andererseits aber nu r wiederum eine politische Organisat ion 
eine solche Wi rkung auszuüben befähigt ist, m u ß diese außerha lb 
der Einzels taaten gesucht werden, u n d deswegen ist das vorbe
rei tende Komi tee der Ansicht, daß bloß der Völkerbund zu einer 
solchen Akt ion berufen sei, dem dieser allein könn te jene Autor i 
tät für sich beanspruchen, aber auch erringen, welche notwendig ist, 
u m Massen propagandist isch zu erfassen und psychische Tendenzen, 
die dem heut igen Menschen und speziell der Jugend eigentümlich 
sind, wie z.B. die des Kampfwillens, des Marschierens etc. in den 
Dienst einer dem Weltfrieden dienenden Organisat ion zu stellen. 

So sehr m a n sich also auch dessen bewußt sein m u ß , d a ß mit 
bloßen Resolut ionen gegen einen Welt irrsinn nicht aufzukommen 
ist, so m u ß t ro tzdem gehofft werden, daß bei einer entsprechen
den unmit te lbaren P ropaganda sowohl prakt isch wie theoret isch 
die Wahrhe i t in der Seele des Menschen wieder erweckt werden 
könne , dies u m s o m e h r als es keinen Menschen gibt, de r nicht im 
G r u n d e seines Herzens den Frieden u n d das H u m a n e ersehnt und 
es immer wieder nu r die Massenpsyche ist, die irregeleitet werden 
kann. Es wird derzeit zur Unterstützung irriger u n d irrsinniger 
Staats- u n d Moralbegriffe mit so viel Verdunke lung u n d Mystik 
operiert , es werden mythische Mammuthbegriffe in die nüchter
nen Tatsachen des Lebens getragen, e twa Vergöt t l ichungen von 
an und für sich durchaus praktischen und nüch te rnen Verwal
tungskörperschaften, daß es hoch an der Zeit ist, die Dinge bei 

ihrem richtigen N a m e n zu nennen u n d vor al lem festzustellen, 
daß Staaten u n d Staatsgemeinschaften keinen eigenen Willen 
haben , sondern von irdischen Menschen gelenkt werden u n d daß 
sie keinen anderen Zweck haben als dem irdischen Menschen , 
seinem Leben u n d seiner W ü r d e zu dienen u n d das Dase in zu 
erleichtern; alles andere ist nichts als eine stete Fortsetzung des 
mit d e m Weltkrieg entfachten Vernichtungs- u n d Mordwil lens , 

der - unterbaut u n d verbrämt von Scheinphilosophien -
in nicht allzu langer Frist zum Unte rgang Europas u n d der Wel t 
führen m u ß . E ine richtige P r o p a g a n d a vorausgesetzt , ist zu hof
fen, daß derart ig einfache Grundwahrhe i t en selbst v o m heut igen 
Menschen t ro tz seiner wei tgehenden psychischen Verwir rung auf
genommen werden müßten . 

Selbst wenn nicht m e h r als eine öffentliche Diskut ierung der in 
dieser Resolut ion niedergelegten Prinzipien erreicht werden sollte, 
wäre dami t schon viel geschehen. Manches , das in der Resolut ion 
heu te als utopisch bezeichnet werden könnte , wird sich dann 
plötzlich als durchführbar erweisen, ja, es wird sich schließlich 
eine Verwirkl ichung der Utop ie eröffnen, die wahrscheinl ich noch 
weit über das umrissene M a ß hinausgehen dürfte: nicht nu r daß 
das Prinzip der unmit te lbaren Obsorge für den lebenden Men
schen zwangsläufig zur persönlichen Veran twor tung aller jener 
führen wird, die als Verbrecher gegen die Menschenwürde den 
Fr ieden der Wel t stören, sodaß sie vor die Souveräni tä t einer 
internat ionalen Gerichtsbarkei t zu rufen sein werden , es wird — 
als letzte Utop ie — der T r a u m von einer übers taat l ichen euro
päischen Souveräni tät als dauernder Fr iedenshor t im Völke rbund 
zur Real i tä t erstehen. Historische Real i tä ten sind stets aus Utop ien 
hervorgegangen, u n d es ist jedenfalls dringlicher, die Utop ie des 
Weltfriedens anzust reben als sich fatalistisch in jene hineingleiten zu 
lassen, die ob ihrer d rohenden N ä h e heu te be inahe schon zu einem 
billigen Schlagwort geworden ist u n d die Kul tu r tod heißt . 

I h r e Unterschrif t erwartend, dankt das unterfert igte Komi tee 
Ihnen im Voraus und bittet Sie, den Ausdruck ausgezeichneter 
Wer tschätzung entgegenzunehmen. 
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R E S O L U T I O N (Entwurf) 

Tief überzeugt , d a ß jegliche öffentliche M a ß n a h m e , sei sie nun 
innerstaatl iches Gesetz oder zwischenstaatl iche Vere inbarung, aus
schließlich der W ü r d e u n d d e m W o h l e der von solchen M a ß n a h 
m e n unmit te lbar betroffenen realen Menschen u n d der Wohl fahr t 
ihres realen Lebens in physischer u n d seelischer Beziehung zu 
dienen habe , u n d tief überzeugt , d a ß F r i ede u n d Menschenwürde 
in innigstem Z u s a m m e n h a n g stehen, erachten die Unterfer t igten 
es als ihre Pflicht, d e m europäischen Fr iedensforum, d e m Völker
bund, folgende Resolution zum Schutze der Menschenwürde zu 
überreichen: 

Die formale Voraussetzung zur G r ü n d u n g des Völkerbundes 
bestand in j enem damals noch gültigen Ethos , welches die impe
rialistischen Tendenzen der Staaten u n d den Krieg als deren 
unvermeidl iche Folge für legitim erachtete , jedoch den Kriegs
regeln, von der Kriegserklärung bis z u m Friedensschluß eine 
absolut b indende Hal tbarkei t verlieh. Auf dieser Basis u n d auf 
Grund dieses paktfähigen Ethos konnten die Völkerbunds taa ten 
formal errichtet und mit den imperialistischen Fr iedensver t rägen 
verbunden werden. Inhalt l ich hingegen stellte die Völkerbunds
gründung ein ethisches N o v u m in der prakt ischen Politik dar, 
u n d war das N o v u m vielfach als b loß ethischer Aufputz u n d ethi
sche Verheuchelung der ungerechten Fr iedensver t räge aufgefaßt 
worden , so war der ethische Neu impuls angesichts des eben be
endeten Krieges u n d seiner Schrecken unabweisbar geworden, 
klarer u n d klarer die Einsicht, d a ß mit de r bisherigen politischen 
E th ik nicht m e h r das Auslangen zu f inden sein würde , es war 
schreckhaft die Erkenntn i s von dem d rohenden A b g r u n d aufge
dämmer t , eine Erkenntnis , welche zu ahnen begann, daß der 
Kr ieg kein legitimes Mittel der Polit ik m e h r sein dürfe, d a ß jed
wede Zer re ißung der menschl ichen Gesellschaft einen Rückfal l 

24 

in die Barbarei , eine gänzliche Vernichtung der Menschenwürde , 
dami t aber auch den Untergang Aller bedeutet , u n d daß jeder, 
der sich freiwillig zur Barbarei degradiert , seinen eigenen Unter 
gang vorbereitet : es w a r unmögl ich geworden, d a ß sich die H u m a 
nität , wie es der Imperial ismus wollte, bloß auf d ie innerstaat
l ichen M a ß n a h m e n beschränkte , d. h. auf die Pf l icht eines jeden 
Staates, für die Wohl fahr t seiner Bürger zu sorgen, es war unmög
lich geworden, den Krieg als abst rakte Verans ta l tung zwischen 
abst rakten Staatsgebilden aufzufassen oder , wollte m a n ihm schon 
Barbarei zugestehen, in dieser b loß ein provisorisches In te r regnum 
zu sehen, das nach Kriegsende von der H u m a n i t ä t wieder abge
löst werden sollte, u n d wenn sich auch der Vö lke rbund hinsicht
lich der Hal tbarkei t von Staatsverträgen auf das bisherige poli
tische E thos stützte, er muß te dasselbe insoweit sprengen, als er 
die innerstaatl iche H u m a n i t ä t auf eine übers taat l iche ausdehnen 
u n d so durch eine Koord in ie rung der einzelstaatl ichen Wohl 
fahrtsbestrebungen, du rch eine schiedliche Beschränkung der 
Sonderegoismen zum A b b a u der Kriegsursachen u n d dami t zu 
einer gänzlichen Ausschal tung des Krieges als politisches Instru
ment gelangen wollte. Was da geschah, war nichts anderes als ein 
Ak t der Besinnung auf die unmit te lbare menschl iche W ü r d e , auf 
die seelische Eh re , ja , auf die gött l iche Ebenbildhaft igkei t des 
Menschen, denn in der Gleichsetzung aller N a t i o n e n innerhalb 
der Menschheitsfamilie u n d in der Neuberech tung aller na t io
nalen Minor i tä ten war all die Hochschä tzung, doch ebenso all die 
ethische D e m u t enthal ten, die d e m Menschen vorgeschr ieben ist, 
wenn er seine Menschhei tsaufgabe, die Aufgabe, die Kul tu r heißt, 
zu erfüllen bereit ist. Die W ü r d e des Menschen, ebensowohl be
dingt von den natür l ichen Rechten und Pflichten de r Staaten 
innerhalb der Staatengemeinschaft als auch von den Rech ten u n d 
Pflichten des Menschen innerhalb jeglicher sozialen Gemein
schaft, diese W ü r d e des Menschen, zutiefst in seiner Seele ver
anker t , fand mit der G r ü n d u n g des Völkerbundes u n d mit seiner 
hohen Mission, den Krieg und den Rückfal l in die Barbare i ein 
für alle Male zu verhüten, den Ort ihres logisch natür l ichen 
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Schutzes und verbürgte zugleich dem Völkerbundsgedanken eine 
geradezu weltanschauliche Allgemeingeltung, nicht zuletzt, weil 
alle großen wel tanschaul ichen u n d religiösen Systeme der Mensch
heit in ihrer irdischen Auswirkung zu jener einfachen, selbst
verständlichen und schlichten Ha l tung reiner Human i t ä t geführt 
haben und führen. 

Der skeptische H o h n , mi t d e m h u m a n e Ideale von seiten der 
sogenannten Praxis seit jeher bedach t worden waren, blieb auch 
dem Völkerbund nicht erspart , u n d die Skepsis, von der die Hin
eintragung weltanschaul icher M o m e n t e in die prakt ische Politik 
begleitet wurde , w a r umso nachhal t iger und dünk te sich umso 
fundierter, je mehr bei der ständig wachsenden Verkreuzung und 
Verschneidung aller Wertgebiete im mode rnen Leben sich die 
Verhältnisse komplizier t ha t ten u n d derar t undurchsicht ig gewor
den waren, daß es geradezu naiv erschien, die Beseitigung der 
Kriegsursachen mit wel tanschaul ichen Mit teln u n d mit Berufung 
auf die Menschenwürde anstreben zu wollen. U n d die fernere 
Entwicklung der Wel t gab dieser d e m Völkerbund entgegen
gebrachten Skepsis scheinbar völlig recht. Allerdings bloß schein
bar . D e n n in Wirklichkeit zeigt die Entwicklung - eben in 

ihrer Furch tbarke i t - daß wel tanschaul iche Tendenzen und 
die mi t ihnen verwobenen gefühlsmäßigen Hal tungen für die poli
tischen Geschehnisse weitaus bes t immender sind als die lediglich 
rat ional material ist ischen Über legungen, mit denen die Praxis zu 
arbeiten gewohnt ist, u n d es mag wohl sein, daß der Wel t viel 
Leid erspart worden wäre, wenn der Völkerbundgeist , zugewandt 
einer wel tanschaul ichen H u m a n i t ä t u n d die menschl iche W ü r d e 
vertretend, sich hä t te frei entfalten dürfen, nicht gefesselt von der 
so unglückseligen Verquickung mit einer Praxis , die sich als 
immer ungeeigneter erwies, die neue Wel t r ichtung zu meistern 
u n d zu lenken. Gewiß war jene formale Verquickung mit der 
imperialistischen Polit ik notwendig gewesen, gewiß war es die 
einzige Möglichkeit , u m überhaup t die Völkerbundinst i tu t ion ins 
Leben rufen zu können, aber alle diese Voraussetzungen sind seit
dem eine nach der andern in Wegfall gekommen, oder richtiger, 

sie waren von dem neuen Geist, der die Wel t zu beherrschen 
begann, umgefärb t worden : Na t ionen , deren W ü r d e beleidigt 
w o r d e n war, e rhoben sich, Völker , die in unzulängl ichen sozialen 
und ökonomischen Verhäl tnissen gelebt hat ten, durchbrachen die 
ü b e r k o m m e n e n Ordnungen , und gerade weil die Wel t auf das 
Schwerste u m die Wiedererr ichtung ihres staatlichen, sozialen und 
ökonomischen Gleichgewichtes ringt, u n d weil dieser Vorgang 

- ob als Folge oder Ursache sei dahingestellt - unlöslich 
mit einer seelisch ethischen Gleichgewichtsstörung der Mensch
heit ve rbunden ist, ja, gerade weil sich h iedurch weltanschauliche 
Konflagrat ionsfronten gebildet haben , die prinzipiell nicht mehr 
mit den staatl ichen Grenzen zusammenfal len und gewissermaßen 
nur künst l ich in diese e ingedämmt werden, jederzeit bereit, die 
D ä m m e zu durchbrechen und innerstaat l iche Konfl ikte in zwi
schenstaatl iche, zwischenstaatl iche in innerstaatl iche Verwicklun
gen zu verwandeln, wird es umso begreiflicher, wenn Staaten, die 
im Brennpunk t derart iger Bewegungen stehen, zur Wiederherstel
lung ihrer W ü r d e sowie zur Befestigung ihres staatl ichen Wohl 
stands, aber ebendeshalb auch im Interesse ihrer totalen Außen
wirkung ihr Heil in e inem Kriegsethos suchen, das auf das Einzel
wohl und die persönliche W ü r d e des Bürgers keine Rücksicht 
n i m m t u n d die Länder zu gewaltigen Kriegsmaschinerien u m 
wandel t . Wie kann unter diesen Ums tänden , die überdies voll 
une rahnbare r Über raschungsmomente sind, noch von einer K o 
ordinierung der Einzelinteressen gesprochen werden? Wie kann 
noch von einem Pak t gesprochen werden? Wie kann er geschlos
sen, wie kann er aufrechterhal ten werden , da jedes gemeinsame 
pakt t ragende E thos fehlt? W o sind übe rhaup t die Ver t ragspar tner , 
da es sich nicht m e h r ausschließlich u m Staaten handel t , sondern 
da sich in diese u n d zwischen diese auch noch wel tanschaul iche 
G r u p p e n eingeschoben haben? 

D e r Völkerbund, belastet von seiner zwiespältigen Ini t ialkon
s t rukt ion wurde durch die zunehmende politische Verwir rung der 
Wel t zwangsläufig von seiner wel tanschaul ichen Linie abgedrängt 
u n d immer m e h r auf das zweite Geleise seiner Konst rukt ion , 
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nämlich das der prakt ischen Diplomat ie verwiesen, mußte es wer
den, da er die Fikt ion eines noch bestehenden pakttragenden 
Ethos aufrechtzuerhal ten hat te , freilich mit immer geringerem 
Erfolg, denn eben die schwindende Paktfähigkeit der Teilnehmer 
verurteil te jeden Beschluß, bezog er sich n u n auf Rüstungs
beschränkungen oder sonstwelche Belange, zu einer lediglich 
technischen Wirksamkei t , deren unzulänglicher Palliativcharakter 
entweder in allseitiger Sabotage sich bereits gezeigt ha t oder im 
Ernstfall als völliges Versagen zu Tage treten wird, dies umso 
mehr als dami t die eigentlichen Kriegsanlässe k a u m berührt wer
den. Nie u n d n immer wird jedoch der Völkerbund bestehen kön
nen, wenn er sich mit der Rolle eines technischen Instrumentes 
bescheidet, nie u n d n i m m e r wird der Friede durch bloß tech
nische M a ß n a h m e n gerettet werden können, u n d wenn es dem 
Völkerbund tatsächlich nicht gelingen sollte, aus dieser abstrakt 
technischen Sphäre herauszutreten, u m kraft seines eigenen We
sens, seiner eigenen Aktivität und seiner eigenen Idee sich zur 
F ü h r u n g emporzuschwingen und z u m Hor t einer pakttragenden 
Mora l zu werden, dann müß te auch jede Hoffnung auf einen 
Fr iedenspakt aufgegeben werden. 

Die F ü h r u n g , die der Völkerbund zu übernehmen hä t t e , kann 
nur in einer Gemeinsamkei t liegen, die er seinen Vertragspartnern 
kraft seiner Idee zu bieten hat , d. h. also in der Heraushebung 
eines gemeinsamen Nenner s aus all den oppositionellen Staats-
und Gesellschaftsmoralen, denen sich die einzelnen Staaten oder 
G r u p p e n für sich selbst u n d ihre Wirksamkei t nach innen ver
pflichtet haben . Gib t es einen solchen gemeinsamen Nenner? 
Gewiß gibt es einen: soweit sich die Geschichte überbl icken läßt, 
ha t noch jede staatliche oder gesellschaftliche Theor ie die Ob
sorge für das Wohl der Bürger an die oberste Spitze gestellt, und 
selbst dort , wo auf G r u n d besonders kriegerischer und spartani
scher Anschauungen das lebende Einzel individuum weniger hoch 
gewertet ist, wird sein Opfer an eigenem Lebensglück stets zum 
Wohle der nächsten oder übernächs ten Genera t ion gefordert, also 
ein Provisor ium statuiert , das letztlich wieder in die Humanität 
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und in die Obsorge für den lebenden Menschen e inmünden soll. 
Bei der nicht sehr g roßen Mannigfalt igkeit möglicher Staatsfor
men, die bisher von der Geschichte aufgezeigt wurde und die 
wahrscheinl ich auch in Zukunf t nicht vermehr t werden wird, 
kann es sohin auch nicht als E inwand gelten, daß der Völkerbund 
infolge seiner demokrat ischen Herkunf t nicht an die neuers tande
nen ant idemokrat ischen Staatsformen heranzure ichen oder gar 
deren F ü h r u n g zu übe rnehmen vermöge, vielmehr ist das Gegen
teil der Fall , denn gerade sein Grundpr inz ip der unmit te lbaren 
Obsorge für den Menschen und seine W ü r d e ist in seiner schlich
ten u n d einfachen Human i t ä t der gemeinsame Nenne r aller 
öffentlichen Mora l , von jeder akzeptierbar, und wenn er auch 
oftmals in Vergessenheit geraten ist und oftmals u n d immer wie
der vergessen wird, so ist es eben Sache des Völkerbundes , diesen 

gemeinsamen ethischen N e n n e r zu haben , dami t er - wozu 
er vollauf befähigt ist — — z u m pak t t ragenden Substrat der 
Kriegsverhütung werde. G ä b e es hingegen tatsächlich eine staat
liche oder soziale G r u p p e , bei der sich dieser primitivste h u m a n e 
Kern nicht vorfände, die mit aller Bewußthei t sich von der Men
schenwürde und vom Menschenwohl abwendete und die Rück
kehr zur Barbarei als ihr Wesensziel deklarierte, so hieße dies den 
Krieg u m des Krieges willen anstreben, und eine G r u p p e mit der
artigen Tendenzen würde automat isch jede friedenswillige Ge
meinschaft sprengen, ist daher , als nicht paktfähig, von vorne
herein auszuschließen. 

Die Erschüt te rungen und das Grauen , unter denen die Welt 
nun schon seit Jahren leidet, können ebensowohl Vorboten des 
gänzlichen Zusammenbruches als die eines neuen und tröstlichen 
Lebenssinnes sein: liefert sich der Mensch unkontrol l ier t u n d fata
listisch seinen Inst inkten aus, so wird das erstere erfolgen, n immt 
er aber sein Schicksal verantwortungsvol l in die H a n d , so ist t rotz 
aller N o t und aller Verzweiflung nach wie vor die Hoffnung vor
handen , daß es noch in letzter Minu te gelingen werde, die Wen
dung herbeizuführen u n d d e m sonst unausweichl ichen Krieg, dem 
Menschenmord , der Menschenentwürdigung zu entr innen. D o c h 
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damit sich solche Hoffnung erfülle, ist für die Welt , ist für den 
Völkerbund eben dreierlei notwendig: 

erstens ein allgemeingültiges pakt t ragendes Ethos , 
zweitens eine unmit te lbare Obsorge für den lebenden Menschen, 

für seine Wohlfahr t u n d seine W ü r d e , 
dri t tens die F o r m u n g u n d Sich tbarmachung jener allgemeinen 

geistigen Bewegung, die längst schon vorhanden u n d 
allgemeingültig ist, weil sie als Wunsch nach Fr ieden 
j edem Menschenherzen eingeboren u n d allein imstande 
ist, d e m kriegsvorberei tenden Weltenirrs inn wirksam 
entgegenzutreten, 

und all dies — drei Fasset ten ein u n d derselben Idee - wird 
erreicht werden , sobald der Völke rbund seine große weltanschau
liche Linie aufn immt und , so lchermaßen unmit te lbar in der Seele 
des Menschen veranker t u n d von dieser seine Allgemeingültigkeit 
empfangend, über seine Mission der bloßen Kriegsverhütung hin
aus, mit aller Kraft und aller W ü r d e lebendiger Menschlichkeit 
zum Repräsentan ten der Kul tur schlechthin, z u m Repräsentanten 
des Kulturwil lens der gesamten Welt werden wird: d e m Völker
bund obliegt es, den Weg zu diesem großen Ziel einzuschlagen, 
und deshalb m u ß von ihm erwartet werden , daß er sich mit aller 
Entschiedenhei t u n d Deutl ichkei t als unmit te lbarer Ver t re ter der 
Menschlichkei t und der Menschenwürde deklar iere und , dies für 
seine eigenen Hand lungen z u m regulativen Grundpr inz ip er
hebend, das näml iche von seinen Mitgl iedstaaten fordere. 

In Ansehung dieses Sachverhaltes stellen demnach die Unter
zeichneten an den H o h e n Völkerbund das Ersuchen, er möge eine 
Kommiss ion mi t der Aufgabe bet rauen, auf G r u n d der in dieser 
Resolution dargelegten Prinzipien ehebaldigst die im A n h a n g 
angeführten regulat iven M a ß n a h m e n zu beraten u n d das Ergebnis 
ihrer Bera tungen den d e m Völkerbund angeschlossenen Regierun
gen zur Durch führung zu empfehlen. 

A. Prinzipien 

1. I n Ansehung seiner vornehmsten Aufgabe der Kriegsver
hütung z u m Schützer u n d Wahre r der Menschenwürde bestellt, 
in deren Bestand sich die natür l ichen Menschenrechte u n d Men-
schenpflichten vereinigen, erklär t der Völkerbund, daß jede sei
ner M a ß n a h m e n d e m Wohle und der W ü r d e des Menschen zu 
dienen habe u n d er verlangt von seinen Mitgliedstaaten, daß sie 
das näml iche regulative Prinzip, das Prinzip der Menschenwürde , 
ihren innergesetzlichen Hand lungen desgleichen zu G r u n d e legen. 

2. Die der Kriegsverhütung dienende Gleichberecht igung der 
Staaten im R a h m e n des Völkerbundes ist auf d e m Prinzip der 
Gleichberecht igung von Menschen innerhalb jeglicher gesetzlichen 
Gemeinschaft gegründet , wie dies v o m Völkerbund z. B. mi t dem 
Grundsa tz des Minori tä tenschutzes bereits selbst zum Ausdruck 
gebracht worden ist. Die W ü r d e der Staaten leitet sich von der 
W ü r d e des Menschen ab u n d die Gerechtigkeit , die der Staat für 
sich beansprucht , ist die näml iche wie jene, die seine Bürger von 
ihm verlangen dürfen u n d zu verlangen haben : Mensch und 
Nebenmensch , Staat u n d Nebenstaa t , Mensch u n d Menschen
gemeinschaft, Staat und Staatengemeinschaft repräsent ieren den 
gleichen Aufbau. 

3. Gleichberecht igung und Gerecht igkei t sind die obersten An
sprüche jeglicher Würde . Die W ü r d e der Menschen manifestiert 
sich demnach in der gegenseitigen Anerkennung dieses Anspru
ches, m . a. W. in der Achtung vor der moral ischen, physischen 
und ökonomischen Integri tät des Nebenmenschen . D e r Staat darf 
diese Integri tät in ökonomischer Beziehung antasten, soweit dies 
für die Gesamtwohl fahr t erforderl ich ist, niemals jedoch die phy
sische oder moral ische Integri tät . D a ß der Staat im Kriege auch 
zu dieser M a ß n a h m e gezwungen ist, mach t den Krieg zum Fe ind 
der Menschenwürde . 
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4. U n t e r Gleichberecht igung der Menschen u n d Menschen
gruppen sind vornehmlich jene Belange zu verstehen, welche der 
Völkerbund in seinen Satzungen zum Minor i tä tenschutz bereits 
umrissen ha t : Gleiche persönliche Leistungen erfordern pari tä
tische Gegenleis tungen von seiten des Staates, und gleichgültig, 
ob es sich hiebei u m Minori tä ten, Ausländer oder Staatenlose 
handel t , der Staat ha t für deren physische u n d moral ische Integri
tät genau so zu sorgen wie für die der Majori tät seiner Bürger , er 
hat ihnen die gleiche Freizügigkeit , die gleiche Behandlung vor 
dem Gesetze, den gleichen Schutz ihres Privatlebens zu gewähren, 
er ha t ihnen die volle Gleichberecht igung an seinen kulturellen 
u n d sonstigen Inst i tut ionen zuzubilligen. U n d kann angesichts der 
ökonomischen Welt lage sich solche Gleichberecht igung auch 
nicht auf die ökonomischen Bedingungen u n d die des Arbeits
anrechtes erstrecken, in welchem Belange derzeit jeder Staat dem 
In länder eine Bevorzugung zu sichern berechtigt ist, so ist trotz
dem zu verlangen, d a ß einerseits den Staatenlosen, die des Schut
zes besonders bedürftig sind, bei Ansäss igmachung tunlichst bald 
In länderrechte verliehen werden, anderersei ts aber jenen, bei 
denen dies nicht der Fal l ist, ihre Ausnahmsstel lung in humans te r 
Weise und größtmöglicher Schonung ihrer menschl ichen W ü r d e 
erleichtert werde. Es gibt keine Menschen zweiter Klasse. 

5. Menschen u n d Staaten, welche gegen die W ü r d e des Neben
menschen oder die einer Menschengruppe oder eines andern Staa
tes verstoßen, sind Verbrecher an der Menschenwürde . Ha t ein 
Staat in Ane rkennung des Grundsa tzes der Menschenwürde die 
Gleichheit seiner Bürger vor d e m Gesetz proklamier t , so hat der 
gesetzesverletzende Mensch, also der Verbrecher , seinen Anspruch 
auf Gleichberecht igung verwirkt. D o c h ebensowenig ist der Staat 
selbst, auch wenn er den Willen der Major i tä t seiner Bürger 
repräsentiert , befugt, das Prinzip der Gleichberecht igung u n d der 
Gerechtigkeit zu durchbrechen u n d die moral isch physische Inte
grität eines Bürgers oder einer Bürgergruppe anzutasten, soferne 
die Betroffenen sich nicht einer gesetzesverletzenden Hand lung 
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schuldig gemacht haben. Auch Major i tä ten können u n d dürfen 
keine Vor rech te für sich beschließen und insti tuieren; tun sie es, 
so wird damit das Prinzip der Menschenwürde und der staatlichen 
Gemeinschaf t aufgehoben u n d der al lgemeine Fr iede gefährdet . 
Inst i tut ionen wie die der Sklaverei, der Ächtung , der Spezial-
gesetzgebungen, welche bes t immte Menschen oder bes t immte 
Minor i tä ten aus der Gleichberecht igung ausschließen, sind sohin 
für Staaten, die d e m Völkerbund angehören, unzulässig. 

B. Desiderata 

Z u r Sicherung u n d wirksamen Durchführung der dargelegten 
und zu beschließenden regulativen M a ß n a h m e n ersuchen weiters 
die Unterze ichneten der vom H o h e n Völkerbund einzusetzenden 
Kommiss ion nachs tehende Inst i tut ionen und Empfehlungen zur 
Bera tung zu unterbrei ten: 

a) es ist Aufgabe des Völkerbundes , den derzeitigen Kriegsgeist 
Europas aus der Sphäre des Völkerhasses in eine Sphäre des 
Hasses gegen den Krieg und gegen den Friedensstörer zu lenken; 
der Völkerbund wird hiefür seine Büros entsprechend ausgestalten 
und im Besonderen ein Büro für die P rob leme der Jugenderzie
hung im Völkerbundgeis te errichten, ebenso ein P ropagandabüro , 
das mi t allen Mit teln der Presse, des Radios, Fi lms usw. der 
Kr iegspropaganda entgegenzuwirken haben wird; 

b) die dem Völkerbund angehörigen Staaten werden , soweit sie 
den Empfeh lungen des Völkerbundes nicht ohnehin in ihrer 
Gesetzgebung Folge leisten, dafür sorgen, daß ihren Bürgern 
sämtliche Völkerbundenunzia t ionen zugänglich gemacht werden, 
ebensowohl in der Presse als auch durch Ü b e r n a h m e der Völker
bundsendungen im Radio , wie sie überhaup t dahin wirken werden, 
daß der Völkerbund und die von ihm vertretenen Anschauungen 
zum ständigen geistigen Besitzstand ihrer Bürger werden mögen ; 
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c) keine vom Völkerbund beschlossene M a ß n a h m e kann dem
nach von einem der ihm angehörenden Staaten als unfreundlicher 
Akt aufgefaßt werden, u n d dies gilt insbesondere für Rüstungs
kontrol len, die vom Völkerbund angeordnet werden sollten; 

d) begeht ein Staatsbürger Hand lungen , welche mit den im Völ
kerbund aufgestellten Satzungen in Einklang stehen, sie befördern 
u n d verbessern u n d sohin d e m Fr ieden u n d der Völkervers tändi
gung dienen sollen, so dürfen solche Hand lungen von keinem 
Staat als Landesverra t oder sonstige Gesetzesverletzung gewertet 
werden; 

e) obwohl der Völkerbund derzeit noch keine Exekutivgewalt 
besitzt und daher b loß ein moral isches F u n d a m e n t darstellt, ist 
anzustreben, daß Völkerbundkonsula te errichtet werden, welche 
insbesondere dafür zu sorgen haben, daß der Schutz der Minor i 
tä ten und der Staatenlosen wirksam erfolge. 
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R E S O L U T I O N 

Bei aller Anerkennung der Übermach t eines jeden mater ia len 
Konfliktstoffes in der prakt ischen Politik, bei al lem Wissen u m 
die Machtlosigkeit rein ethischer Gesichtspunkte in allen F ragen 
der Gewaltsentscheidung u n d Gewal t sanwendung — — , u n d 
dennoch zutiefst überzeugt , daß Fr iede u n d Menschenwürde in 
einem sehr innigen Zusammenhang stehen, u n d dennoch tief ent
setzt vor dem Anblick einer terrorerfüll ten Zeit, die mi t Men
schenleben u n d Menschenwürde u n d Menschenleid so unbedenk
lich wüstet, daß sie sowohl sich selber als auch den Menschen zu 
einem bloßen Provisor ium erniedrigt, erachten die Unterfer t igten 
es für ihre unabweisl iche Pflicht, im schlichten Sinne einer ebenso 
banal-natürl ichen wie utopisch-idealistischen h u m a n e n Anständig
keit festzustellen, daß jegliche öffentliche Verfügung, sei sie nun 
innerstaatliches Gesetz oder zwischenstaatl iche Vere inbarung, aus
schließlich der W ü r d e u n d d e m Wohle der von solchen M a ß n a h 
men betroffenen Menschen sowie dem Schutze ihres realen 
Lebens in physischer, geistiger und seelischer Beziehung zu dienen 
habe: und weil sie tief überzeugt sind, daß das Utopische von 
gestern das Banale von heute ist, das Utopische von heu te das 
Banale von morgen sein wird, ja, d a ß sich dar in der einzige Weg 
zur Verwirkl ichung h u m a n e r Anständigkei t zeigt, der einzige 
Weg des Kulturfortschri t tes u n d damit auch der einer stetig straf
fer werdenden geistigen Friedensorganisat ion, so hal ten sie sich 
für befugt, dem Völkerbund als d e m höchsten europäischen Fr ie
densforum die nachs tehend angeführten und im A n h a n g erläuter
ten Vorschläge zur W a h r u n g der Menschenwürde zu unterbrei ten 
und das dringliche Ersuchen hinzuzufügen, er m ö g e den Inhal t 
dieser Vorschläge nach erfolgter Prüfung u n d Diskut ierung z u m 
ergänzenden regulativen Prinzip seines eigenen Statuts erheben 
und in gleicher Weise den innerstaat l ichen Gesetzgebungen seiner 
Mitglieder zur A n n a h m e empfehlen. 
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A. Prinzipien 

I . 

Als überstaat l iche Instanz und gemäß der ihm erstellten Fr ie
densaufgabe, betrachtet sich der Völkerbund als einen Teil jener 
Herrschaftsinsti tut ionen, die von den Völkern, letztlich aber vom 
einzelpersönlichen Menschen eingerichtet worden sind, dami t die 
Absoluthei t menschl ichen Seins, die physische und psychische 
Integri tät des einzelpersönlichen Lebens, der Bestand der Kul tur 
u n d ihrer Wer te gesichert, ausgebaut und vor Schädigungen be
wahr t werden. 

Die nämliche Auffassung von den Pflichten jeglicher Her r 
schaftsinstitution gegenüber dem Einzelmenschen m u ß der Völ
kerbund, soferne er eben Ausdruck einer einheitlichen völker
verbindenden Ges innung sein soll, desgleichen bei den ihm ange
schlossenen, paktwill igen u n d friedenswilligen Regierungen vor
aussetzen; denn ohne ein gemeinsames pakttragendes E thos gibt 
es keinerlei friedenstiftende Mission. 

I I . 

Der Völke rbund anerkennt demnach den einzelpersönlichen 
Menschen als den Ur t räger jeglicher ethischer Ha l tung und damit 
auch als den Träger jener Paktfähigkeit , von deren Vorhanden
sein seit eh und je der initiale Friedensauftrag ergangen ist und 
stets aufs neue ergehen wird: denn die unbedingte Ach tung vor 
dieser urhaften, dem Menschen eingeborenen ethischen Absolut
heit ist die erste u n d natürl ichste Pflicht, die der Mensch gegen sich selbst u n d gegen den Nebenmenschen auszuüben hat , doch 
die Verteidigung dieser Absoluthei t ist mit der näml ichen U n a b 
änderl ichkeit sein erstes u n d natürlichstes Recht; beides zusam
m e n mach t des Menschen W ü r d e aus, und durch beides zusam
m e n werden unabänder l ich die Aufgaben, Rechte u n d Pflichten, 
aber auch die W ü r d e jeder Herrschaftsinstitution best immt. 
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Der Völkerbund vertri t t die Ansicht, daß es in Fragen , welche 
die menschliche W ü r d e berühren, keine innerstaatl iche Au to 
nomie zu geben ha t ; denn hier handel t es sich u m grundlegende 
moralische Einstel lungen, deren Gemeinsamkei t auch in der 
innerstaat l ichen Gesetzgebung zum Ausdruck k o m m e n m u ß : jede 
Zerre ißung einer solchen Gemeinsamkei t bedeute t Kriegsgefahr. 

I I I . 

Der Völkerbund ist wie jede andere Herrschaftsinsti tution, sei 
sie nun staatlicher oder sonstwelcher Art , zur Hin tanha l tung u n d 
zur Bekämpfung von Unrech t eingesetzt, u n d wenn ihm auch hie-
zu die übl ichen mater ia len Machtmit te l fehlen, so soll die ein
mütige moral ische Ha l tung der Mitgliedstaaten, diesen Mangel 
wet tmachend, ihn zur Erfüllung jener Herrschaf tsaufgabe be
fähigen. 

Der Völkerbund ist daher gewillt, seine unrechtsbekämpfende 
Aufgabe nicht auf die der direkten Kriegsverhinderung zu be
schränken, sondern darüber h inaus sie tunlichst weit auszu
dehnen: als Unrech t , ja, als Verbrechen ist alles zu umreißen, was 
gegen die absolute W ü r d e des Menschen verstößt , also eine Ver
gewalt igung der natür l ichen h u m a n e n Rechte in sich schließt; der 
Krieg als legalisierte u n d systematische Ver le tzung menschlicher 
Integri tät ist lediglich die Verdichtung sämtl icher Verbrechen 
gegen die Menschenwürde . 

Alles öffentliche Unrech t t rägt den Keim unmit te lbarer oder 
künftiger Kriegsursachen in sich; der Völkerbund ist gewillt, jedes 
Auf tauchen derart iger Ha l tungen u n d P h ä n o m e n e wachsam zu 
registrieren und , unbeschadet seines human-pazif ist ischen Zieles, 
ja, u m dieses Zieles willen, sie offensiv, wo immer und wie immer 
sie auftreten, zu bekämpfen. 
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IV. 

38 

Unters tü tzung hinter allen Inst i tut ionen, die es sich in seinem 
Sinne angelegen sein lassen, jedwede Ungerechtigkeit , zumal jede 
haßerzeugte u n d haßerzeugende, zu bekämpfen u n d die öffent
l ichen M a ß n a h m e n in die Richtung wachsender Gerechtigkeit zu 
lenken. 

V. 

D e r Völkerbund b randmark t als Ver ra t a m Fr ieden alle jene 
Fäl le legalisierter Ungerechtigkeit , in denen eine Regierung sich 
wissentlich ihrer grundlegenden Menschen- u n d Herrschafts
pflicht entzieht u n d durch Entwürd igung des Menschen mittel-
oder unmit te lbar neue Haßwel len heraufbeschwört . Derar t ige 
Vers töße können sowohl von passiver, wie von aktiver Struktur 
sein, und zwar erfolgen sie 

1. als passive, wenn eine innerstaatl iche Gesetzgebung es unter
läßt , in die Liste der strafrechtlich zu ahndenden Verbrechen 

auch jene aufzunehmen, die - wie z. B. der Sklavenhandel — 
— v o m Völkerbunde bekämpft werden , 

2 . als aktive, wenn eine Regierung sich in den Dienst eines 
„Siegensprinzipes" stellt, 

a) außenpoli t isch, indem sie überhaup t Kriege führt u n d im 
Fal le des Sieges da ran geht, das besiegte Volk oder Teile 
desselben zu Bürgern zweiter Klasse zu degradieren, d. h. 
zu solchen, denen zwar die gleichen oder gar größere 
Lasten als der Siegergruppe auferlegt werden, doch ohne 
daß ihnen der entsprechende gerechte Mi tgenuß an den 
bürgerl ichen Rechten und Ehren , die gleiche Anwartschaf t 
an den öffentlichen Einr ichtungen, die gleiche Freihei t 
ihres persönl ichen Lebens, ku rzum die gleiche physische 
u n d psychische Integri tät zugestanden werden soll, 

b) innenpolit isch, indem die Herrschaf tsgruppe, sei es als 
Ins t rument einer siegreichen Majori tät , sei es in anderer 
Eigenschaft , einen ähnl ichen Unterschied zwischen den 
Staatsbürgern installiert u n d eine größere oder kleinere 
Anzahl von ihnen, ohne daß dieselben sich strafrechtlich 

Der Völkerbund wendet sich insbesondere gegen Regierungs
m a ß n a h m e n , welche Unrech t gesetzlich verankern u n d damit zur 
dauernden Kriegsgefahr eternisieren wollen, und er registriert ins
besondere jene Fäl le , in denen das legalisierte Unrech t bis zu 
legalisierter Ungerecht igkei t gesteigert wird: Ungerecht igkei t ver
stößt unmit te lbar gegen die grundlegende natür l iche Menschen
pflicht, denn in jeder Ungerecht igkei t ist Mißach tung u n d Ver
kleinerung menschl icher W ü r d e enthal ten, u n d so wenig es mög
lich ist, Unendl iches zu verkleinern, so wenig können von der 
Absoluthei t i rgendwelche Abstr iche gemacht werden ; weder für 
die absolute W ü r d e , noch für das absolute Ethos , noch für den 
Menschen als den Träger solcher Absoluthei t sind Abstufungen 
und verschiedene Klassengrade zulässig. 

U n d ebenso ist die Konkret is ierung der Gerechtigkeit , also das 
Gesetz, auf unbedingte Ach tung vor der einzelpersönlichen 
W ü r d e u n d ihrer unschmälbaren Absoluthei t angewiesen, mithin 
aber auch auf jene Valenzgleichheit gegründet , die dem Menschen 
ebendeshalb vor dem Gesetze zusteht; eine Schmälerung dieses 
urhaft menschl ichen Anspruches auf Ach tung u n d pari tät ische 
Behandlung kann lediglich in Ausnahmsfäl len platzgreifen, näm
lich in solchen, in denen das Gesetz gezwungen ist, zufolge be
s t immter Del ikte strafrechtlich ahndend aufzutreten: d. h. es müs
sen best immte, in ih rem Begriff möglichst vorher definierte H a n d 
lungen stat tgefunden haben , welche geeignet sind, die Menschen
würde u n d die Menschenrech te zu beeinträcht igen - die mei
sten der landläufigen, strafrechtlich verfolgten Verbrechen fallen 

unter diese Kategor ie - , u n d es müssen bes t immte konkre te 
Personen als Tä te r stellig gemacht werden können, dami t diese 
und nu r diese, so weit sie durch ihre Ta t zu Schädigern a m Recht 
u n d an der Gerecht igkei t geworden sind, im R a h m e n der vorge
sehenen Strafsankt ionen ihrerseits an Integrität , Par i tä t und 
W ü r d e beeinträchtigt werden dürfen. 

Der Völke rbund steht mi t seiner Sympathie u n d mit seiner 
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vergangen hät ten, in ihrer Würde , in ihren Rechten , in 
ihrer Freihei t beeinträchtigt , m. e. W. ihnen den Charak te r 
von Unterworfenen und von Menschen zweiter Klasse 
aufzwingt. 

Der Völkerbund ha t in seinem Statut, ebensowohl du rch die 
Grundsa tzungen der nat ionalen Selbstbest immung u n d Gleich
berechtigung, als auch durch die des Minori tä tenschutzes unzwei
deutig kundgetan , daß er jede Majorisierung u n d Verknech tung 
von Menschen verwirft, weil in e inem solchen Vorgehen, selbst 
wenn es auf demokra t i schem Wege erfolgte, die Zuschanzung 
von unzulässigen Sonderbegünst igungen für eine G r u p p e zum 
Nachtei l einer anderen zu erblicken ist und derar t ige Sonder
vorteile du rch nichts, a m allerwenigsten durch die Berufung auf 
das Staatsinteresse zu Recht und Gerecht igkei t werden können: 
der Staat ist zwar legitimiert, ja, sogar verpflichtet, Betät igungen, 
die sich gegen seinen Bestand richten, zu verbieten und , wenn 
nötig, schon im Keime zu ersticken, er kann und darf die betref
fenden Er laubnis- und Verbotsgrenzen weiter oder enger ziehen, 
doch das Kr i te r ium der Verfolgungslizenz ha t einzig u n d allein in 
der gesetzwidrigen Hand lung oder in deren Vorberei tung, niemals 
in der Person als solcher zu liegen; ein Staatsprinzip, welches 
da ran zu rüt teln wagte oder gar infolge einer Majori tä ts- oder 
Regierungsentscheidung sich entschlösse, diese ur tümlichsten 
Rechte seiner Bürger anzugreifen, ist im Innern paktbrüchig und 
daher auch nach außen hin nicht paktfähig. G e r a d e die Fr iedens
mission des Völkerbundes verlangt, daß das Menschenwohl d e m 
Staatswohl vorangestell t werde , denn nu r hierin ist das pakt
t ragende, fr iedenstragende gemeinsame Ethos der Welt zu fun
dieren. 

VI. 

Der Völkerbund verwirft auf das entschiedenste die bereits zur 
staatl ichen Gepflogenhei t gewordenen Ausbürgerungsakte , denn 
sie stellen theoret isch wie prakt isch die For tse tzung der durch 

Bürgerdegradat ionen gegebenen staatl ichen Pflichtverletzung dar 
- theoret isch, weil es beinahe gleichgültig ist, ob ein Bürger 
im In land du rch Entzug seines Vol lbürger tums zum Teil schutz
los gemacht oder vogelfrei erklärt wird, oder ob ihm dies im Aus
lande du rch En tzug seines Passes zur Gänze geschieht — — : so
wohl bei diesen Auslands- , als auch bei jenen Inlandsausbürge
rungen, wie m a n sie bezeichnen darf, handel t es sich u m Straf
sanktionen ohne vorhergegangene Straftat, also u m solche, die 
lediglich auf die Person zielen, und der Vorgang wird u m s o un 
moralischer, als der ausbürgernde Staat sich dami t ein handl iches 
Mittel verschafft hat , u m die Unbequemlichkei ten , die ihm aus 
der Anwesenhei t strafrechtlich nicht verfolgbarer, dennoch un 
erwünschter Personen erwachsen, von sich abzuschütteln u n d auf 
moral ischere, h u m a n e r e Verwal tungskörper , zu denen hier auch 
der Völkerbund mit seiner Insti tution der Staatenlosenpässe ge
hört , einfach abzuwälzen, zugleich aber auch dieselben mit der 
ökonomischen Obsorge für die ausgebürger ten Personen zu be
lasten. 

Der Völkerbund , welcher in Erfassung des ganzen Umfanges 
der Emigran ten- u n d Staatenlosenfrage sowie ihrer sozialen, öko
nomischen, fr iedensstörenden Gefahren sie durch seine bisherigen 
Vorkehrungen tunlichst gemildert hat , erachtet dies noch keines
wegs als definitive Lösung: eine solche kann nu r auf der Linie 
einer Beendigung des Emigrat ionszwanges u n d der Ausbürgerun
gen, eines gerechten Ausgleiches der h iedurch verursachten finan
ziellen Belastungen u n d schließlich in der Wiederhers te l lung der 
Freizügigkeit des Menschen gefunden werden, sodaß Entlassun
gen aus d e m Staatsverband wieder jenen unpathet ischen Charak
ter annehmen, den sie ehedem hat ten , nämlich den von tech
nischen Maßregeln , die lediglich von der freien Staatenwahl des 
Bürgers u n d von der Aufnahmeberei tschaft des gewählten Staats
verbandes abhängig sind. V o r d e r h a n d ist allerdings nichts anderes 
zu erhoffen, als daß in den Mitgl iedstaaten des Völkerbundes die 
Besitzer der von ihm ausgestellten Pässe nicht als lästige Aus
länder u n d nicht als Menschen zweiter Klasse behandel t werden, 
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vielmehr ihnen eine möglichste Er le ichterung in der Erwerbung 
des Arbei tsanrechtes , wenn schon nicht der Einbürgerung ge
währ t werde. 

VI I . 

In Zusammenfassung der angeführten Prinzipien und gemäß 
seiner Friedensmission deklariert sich der Völkerbund z u m unbe
dingten H ü t e r und Schützer der menschl ichen W ü r d e u n d ihrer 
Unantas tbarke i t ; er deklariert ferner, daß alle von i hm getroffe
nen u n d zu treffenden M a ß n a h m e n unmit te lbar dem W o h l e des 
realen einzelpersönlichen Menschen zu dienen haben , weil in der 
menschlichen Persönlichkeit u n d in der Gewahr the i t ihrer physi
schen u n d psychischen Integri tät , die ihre W ü r d e einschließt, der 
absolute Quell eines al lgemeinverbindlichen friedensstiftenden 
Ethos und dami t jeder ku l tur fördernden Herrschaf tsaufgabe er
kannt werden m u ß , und ebenso entspricht es auch der Her r 
schaftsaufgabe des Völkerbundes , d a ß er an seine Mitglieder die 
Fo rde rung stellt, sie mögen die näml ichen Anschauungen , die 
näml iche unbedingte Ach tung vor der menschl ichen Persönlich
keit und vor der Absoluthei t menschl icher W ü r d e als regulatives 
Prinzip in ihren Verfassungen verankern : Staaten, welche die Zu
s t immung zu diesen Prinzipien verweigern, s tören jede Fr iedens
gemeinschaft ; sie können nicht als pak t - u n d friedensfähig gelten 
u n d sind nicht imstande, das Mitgliedsrecht am Völke rbund zu 
erwerben. 

B. Desiderata 

Mögen auch, bei aller Erst rebenswürdigkei t eines Sofortpro-
grammes , sehr viel prakt ische Bedenken den dargelegten Prinzi
pien und ihrer unverzüglichen Umse tzung in die Ta t gegenüber
stehen, ja, sogar so beachtl iche, d a ß bestenfalls nu r mi t einer suk
zessiven Realisierung gerechnet werden kann, es ist doch noch 
immer das M a ß des prakt isch angeblich Er re ichbaren weit von 
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d e m M a ß e der menschl ichen Kul turkraf t übertroffen worden, 
u n d d a r u m hal ten die Unterfer t igten es für wichtig, das Augen
merk des hohen Völkerbundes auf die folgend aufgezählten Rea
l i s ie rungsmaßnahmen zu lenken, die ihnen, unabhängig v o m ver
wirkl ichbaren Durchführungs tempo, dringlich wünschenswert , 
mehr noch, durchaus notwendig erscheinen: 

ad I. (Propagierung des Völkerbundgeistes) 
Erweckung u n d Wiedererweckung eines al lgemeinverbind

lichen, absoluthei tsnahen Ethos , m . e. W., E rweckung zur Pakt 
fähigkeit k a n n nu r im einzelpersönlichen Menschen erfolgen u n d 
nur in ihm Widerhal l finden, denn er ist der initiale Träger des 
ethischen Willens sowie des Wunsches nach kul turbr ingendem 
Fr ieden: an den Menschen schlechthin u n d an seine Seele ha t 
jede Fr iedens- u n d Herrschaftsinstanz, hat der Vö lke rbund zu 
appellieren. 

Gelingt es d e m Völkerbund, diese Aufgabe zu erfüllen, nämlich 
unter Anrufung der menschl ichen Einzelpersönlichkeit u n d durch 
deren Vermi t t lung seine Prinzipien u n d Tendenzen an das Be
wußtsein der Völker heranzut ragen und dor t ständig wach zu 
erhal ten, so wäre dami t das wesentlichste Gegengewicht zu der 
al lerwärts wirkenden geistigen Kriegsverhetzung u n d Kriegs
p ropaganda geschaffen: es handel t sich u m die Mobil isierung der 
geistigen Gegenkräf te u n d u m die längst fällige Gegenpropa
ganda, u n d hiezu hä t te der Völkerbund eine eigene P ropaganda
abteilung zu err ichten. 

D a s Arbeitsgebiet einer solchen Propagandaabte i lung ergäbe 
eine natürl iche Gl iederung nach zwei Haup tg ruppen , u. z. 
erstens in die eines Büros für direkte P ropaganda , das mi t allen 

Mit teln der Werbetechnik , d. h. mit Hilfe der Presse, 
des Radios u n d des Fi lms sich zu betät igen hät te , wobei 
es der Phantas ie u n b e n o m m e n bleibe, an den späteren 
Bau eines eigenen Völkerbundsenders zu denken, 

zweitens in die eines Büros für Jugendprobleme, das entgegen 
der jetzt übl ichen Sieg- u n d Haßerz iehung sich mit der 
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Aufgabe zu befassen hä t te , den Kampf- und Haßwil len 
der Jugend in die Richtung wider das Unrech t zu len
ken, die Herois ierung des Unrechtes abzustellen und 
den jugendl ichen Offensivgeist gegen die Menschhei ts
verbrecher aller Zei ten zu r ichten, ku rzum den H a ß 
wider den H a ß zu erzeugen u n d ihm sein einzig legi
times, sein ethisches Ziel zu geben. 

Soll eine solche Fr iedenspropaganda wirksam durchgeführt 
werden, so setzt dies die Unters tü tzung vonseiten der Mitglied
staaten voraus, d. h. deren Verpfl ichtung, innerhalb ihrer Macht 
bereiche allen Empfehlungen und Verfügungen des Völkerbundes 
entsprechenden Eingang u n d entsprechende Verbre i tung zu 
sichern, Radio und Presse in diesen Dienst zu stellen u n d insbe
sondere in der Jugenderz iehung den Völkerbundvorschr i f ten un
bedingt Folge zu leisten. 

ad I I . {Landesverrat) 

Angesichts der überal l wirkenden Tendenz , die physische und 
psychische Integri tät des Menschen zugunsten der Staatsexisten
zen einzuschränken, eine Tendenz , die sich a m krassesten in der 
steten Erwei te rung des Deliktes „Landesver ra t " und der damit 
verbundenen Todesstrafe äußert , erscheint es dr ingend geboten, 
daß von autori tat iver überstaat l icher Seite, also vom Völkerbund, 
resp. von einer juristischen Völkerbundkommiss ion , eine Präzisie
rung jener Begriffe vo rgenommen werde , u m deren weitere Exten
sion möglichst zu verhindern: un te r aller Anerkennung des ge
botenen Schutzes, den jeder Staat für seine Landesverteidigung 
und insbesondere für die W a h r u n g seiner mili tärischen Gehe im
nisse beanspruchen m u ß , soll grundsätzl ich festgehalten werden, 
daß innerhalb der Mitgliedstaaten n i emand für ein Wirken ange
klagt oder bestraft werden darf, das im Sinne des Völkerbund
geistes u n d des Völkerbunds ta tus erfolgt, das mi t den Anschau
ungen des Völkerbundes im Einklang sich befindet, sie befördern 
oder verbessern und so der Völkervers tändigung und d e m Welt
frieden dienen will. 
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ad I I I . {Verbrechen gegen die Menschenwürde) 
Unter Voraussetzung einer Bejahung der vors tehenden regula

tiven Prinzipien durch den Völkerbund und du rch die Mitglied
staaten, erscheint es notwendig, daß der Bund eine juristische 
Grupp ie rung u n d Kodifikation jener Hand lungen anbahne , 
welche in allen Mitgl iedstaaten uneingeschränkt als friedens
gefährdende, kr iegsfördernde „Verbrechen gegen die Menschen
w ü r d e " einheitlich verfolgt u n d bestraft werden sollen. Insbe
sondere wären z. B . solche Hand lungen unter diese Delikte zu 

reihen, die - wie etwa die Diffamierung von Völkern oder 
anderer G r u p p e n - der H a ß p r o p a g a n d a im Wege der Presse, 

des Unterr ichts oder sonstwie zu dienen beabsichtigen. 
Jede überstaat l iche Vereinhei t l ichung von Inst i tut ionen berühr t 

notwendigerweise auch zwischenstaatliche Beziehungen u n d hier 
noch überdies die zwischen Einzelstaat u n d Völkerbund, zumal 
ein Begriff wie der des Deliktes „Verbrechen an der Menschen
w ü r d e " sich tief in den K o m p l e x der Kriegsverhütung hinein
verzweigt. Es tu t sich also auch die F rage nach einer obersten 
Instanz in diesem ganzen Beziehungsnetz auf, eine F rage , die 
zwar heu te noch im Utopischen liegt, dennoch schon im ureigen
sten Gebiet des Völkerbundes , nämlich in dem der internat ionalen 
schiedsgerichtlichen Tätigkeit . 

ad IV. {Rechtsangleichung) 
Die internat ionale Schiedsgerichtbarkeit , verstrickt in dem 

komplizier ten Gewir r imperialistischer, ökonomischer u n d sozia
ler Konflikte, ha t weder auf dem engeren, noch auf dem weiteren 
Einflußgebiet der Mäch t e sehr wesentliche Erfolge aufzuweisen; 
desgleichen haben die vielen internat ionalen Einr ichtungen u n d 
A b k o m m e n , deren Fül le auf allen Tätigkeitsgebieten die Hoff
nung und den Stolz der Vorkriegszeit gebildet hat , sich erstaunlich 
wirkungslos gezeigt, und wenn auch eine Anzahl von ihnen, teils 
un ter der Ägide des Völkerbundes , nach dem Kriege wieder auf
gelebt ist, so sind doch nicht wenige von ihnen heu te einfach 
vergessen. T ro t zdem bilden Schiedsgerichtbarkeit u n d einheitliche 
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internat ionale Inst i tut ionen nach wie vor die Wege, auf denen 
fortgeschrit ten werden m u ß , u m zur sukzessiven Ausschal tung 
der Kriegsursachen zu gelangen. U n d ebendeshalb m u ß auch 
gefordert werden, daß der Völkerbund sich mit seiner überstaat
lich-juristischen Vorberei tungsarbei t d e m Projekt einer stufen
weise vo rzunehmenden Gleichstellung der zivil- u n d strafrecht
lichen Bes t immungen in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten 
zuwende und damit einen ebenfalls bereits in der Vorkriegszeit 
angesponnenen F a d e n wieder aufnehme. D e n n ein künftiges ein
heitliches und überstaat l iches Gesetzbuch entspräche der Idee 
einer absoluten Gerechtigkeit , entspräche der Stellung des Völker
bundes und seiner Friedensmission. 

ad V. (Soziologische Prinzipiengrundlegung) 
Die zunehmende massenpsychologische Verhetzung der Welt, 

das Oper ieren mit den billigsten Schlagworten, die auße rdem als 
weltbeglückende u n d wissenschaftlich unangreifbare Weisheiten 
verkündet werden , die F luch t in mystisch dunkle Motivierungen, 
u m mit ihnen polit ische Amora l i tä ten zu begründen, die Speku
lation auf ungeklär te Tr iebe kollektiver und anderer Art , getragen 
von der zynisch e ingestandenen Absicht, daraus Nu tzen für die 
Schaffung oder Stützung von Machtposi t ionen zu schlagen, all 
dies mach t es äußers t dringlich, daß derar t ige Erscheinungen wis
senschaftlich beobachtet , geordnet u n d erforscht würden , damit 
die Forschungsresul ta te , so weit sie als objektiv gesichert gelten 
dürfen, in den Prinzipien der Staatsführung entsprechend ausge
wertet werden können . 

Es erschiene demnach wünschenswert , daß der Völkerbund 
sich entschlösse, sein Arbe i t sp rogramm auf die Vorbere i tung von 
Inst i tutserr ichtungen zum Studium der einschlägigen sozialen 
Prob leme u n d P h ä n o m e n e auszudehnen. U n d un te r den so ge
dachten wissenschaftlichen Anstal ten hä t te derzeit ein Institut 
zur Rassenforschung wahrscheinl ich den aktuellsten Anspruch 
auf Verwirkl ichung: der Völkerbund wird daher gebeten, ein 

Komi tee von Fach leu ten einzuberufen und dasselbe mi t d e m 
Projekt dieses Institutes zu befassen. 

ad V I . (Völkerbundvertretungen) 
Die du rch die massenpsychische Verhetzung täglich bedroh

licher werdende Lage der Minor i tä ten sowie der Staatenlosen, 
ku rzum aller jener Gruppen , für die der Völkerbund heu te die 
einzige Möglichkeit eines karg-juristischen, öffentlichen Schutzes 
darstellt, läßt es mehr als wünschenswert erscheinen, d a ß der Völ
kerbund ständige Ver t re ter mi t Beobachtungsfunkt ion u n d mit 
der Befugnis, Völkerbundpässe auszufertigen, in allen Mitglied
staaten unterhal te , in den übrigen Lände rn aber die Delegat ion 
eines Mitgliedstaates mit diesem A m t e bet raue . 

ad VI I . (Völkerbundhoheit) 
All die vorgeschlagenen Verfügungen schließen den Wunsch in 

sich ein, Vors tufen zur Erre ichung eines vorde rhand noch utopi
schen Zieles zu werden, nämlich jenes einzig erstrebenswerten, 
würdigeren Weltzustandes, in welchem ein wirklicher Bund der 
Völker kraft der in ihm vereinigten Exekut ivgewalt u n d Her r 
schaftsbefugnis als ein wahre r p r imus inter pares , als ein wahrer 
pr imus unter den Staaten, ausgestattet mit sämtl ichen Hohei ts
rechten einer Großmach t , berufen sein wird, die Geschicke des 
zivilisierten Erdkreises zu lenken: denn worauf immer sich die 
vorgebrachten Wünsche beziehen mögen, ob auf Propagierung 
des Völkerbundgeistes oder auf M a ß n a h m e n für eine al lgemeine 
Rechtsangleichung oder auf solche für die zunehmende Gerech
tigkeit, es bedeute t die A n n a h m e eines durchgängigen regulativen 
Prinzipes z u m Schutze der Menschenwürde nichts anderes als die 
Anbahnung einer ra t ionalen Verfassungsgleichheit , es bedeutet 
den Wunsch nach einer zunehmenden Logosnähe für alles staat
liche Leben, und es bedeutet , daß die Insti tution eines nicht nur 
ideell, sondern auch realpolitisch gefestigten Völkerbundes einst
mals z u m moral ischen Vater land für einen jeden werde, der seine 
Heimat , sein Land , sein Volk, der das menschl iche Dasein, die 
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Menschhei tskul tur und ihren Fr ieden liebt und deren Bestand 

gesichert haben will. 

C. Anhang (Motivation und Erläuterung) 

Die Unterfer t igten stützen ihre dem hohen Völkerbunde vor
gelegten Anregungen durch die nachfolgenden Erwägungen : 

Von den absoluten Grundlagen jeder Paktfähigkeit 

Sollen die Beziehungen zwischen Menschen und zwischen Men
schengruppen nicht bloß auf gegenseitige Furch t , auf Angst vor 
Schadenzufügung und Gewinstentgang begründet sein, so müs
sen sie von Vere inbarungen getragen werden , deren Hal tbarkei t 
von den zei tgebundenen Anlässen unabhängig ist: geschieht dies, 
so gewinnen sie die Eigenschaft von Kul turwer ten . D e n n jeder 
Kul turwer t ist Gegens tand einer Wertvere inbarung, die unausge
sprochen oder ausgesprochen, t radit ionsbefohlen oder spontan 
sein kann, immer aber aus der Kul turganzhei t erfließt u n d von 
moral isch zwingender Bedeutung ist; selbst eine Spielregel könn te 
k a u m auf Einha l tung hoffen, wenn die beteiligten Par te ien nicht 
durch ein gemeinsames, hinter ihnen stehendes, letztlich also 
absolutes E thos zur Vertragstreue verpflichtet wären. O h n e die 
Wirkung einer derar t igen ethisch absoluten Ins tanz gäbe es keine 
freiwillige Übere ins t immung, mithin noch viel weniger eine wahre 
Freiheit , es gäbe keine Vertragsfähigkeit , keine Verfassungsfähig
keit, u n d vor al lem: keine Gerecht igkei t u n d keinen Fr ieden. 

Außenwelt l ich nur in seiner kul turschaffenden Wirkung zu er
kennen u n d nur aus dieser zu erschließen, an sich jedoch uner faß-
lich u n d unsichtbar , besitzt das Absolute seine weitaus stärkste 
Erfahrungsgrundlage in der menschl ichen Einzelseele und ihrer 
ethischen St ruktur : gewiß wirkt es hier nicht minder geheim, 
gewiß ist das religiöse Erleben, das der Seele eigenste Kul tu r 
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ausmacht und alle Kul tur in der Welt schafft, nicht minder ver
borgen, indes klar u n d deutlich, ja, jederzeit kontrol l ierbar ist die 
Pflicht zur Vernunft für den Menschen vorhanden, unablässig ist 
seine Rat io unter diese Pflicht gestellt, so sehr d e m Logos u n d 
seiner lebendigen For tentwicklung verhaftet, daß der Mensch sie 
mi t F u g als Ebenbildhaftigkeit empfinden darf, seine Seele aber 
als das einzige Gefäß einer Absolutheit , die sich spiegelnd in ihr 
erzeugt. 

Es ist hier weder die Legit imation, noch der Ort gegeben, die 
sup rahumane Herkunf t der logischen u n d ethischen Absoluthei t 
zu erör tern, obschon es a m einfachsten wäre , die religiösen Sach
verhal te heranzuziehen, in welchen die Grundzüge aller seelischen 
u n d weltl ichen Kul tur eingezeichnet sind. Es soll genügen, die 
Existenz eines gesunden Menschenvers tandes , die Existenz eines 
geraden menschl ichen Gewissens anzunehmen, denn so p rekär 
auch diese primitiv h u m a n e A n n a h m e geworden sein mag, sie 
trifft t ro tzdem eine Reali tät der noch vorhandenen Kul tur , und 
wenn diese weiterbestehen soll, so wird sie niemals des absoluten 
u n d dadurch sozial paktfähigen Kernes im menschl ichen Verhal 
ten entra ten können. 

Von der kulturerzeugenden und der kulturzerstörenden Logik 

Gerechtigkeit , Fr iede , Freiheit , Vert ragstreue, Gel tung einer 
absoluten Mora l im öffentlichen Leben, ku rzum alle Sicherungen 
der persönlichen Integrität , wie sie im Rechte des Schwächeren 
als schönste, humans te , absoluthei tnächste Errungenschaf t von 
der Kul tur geoffenbart werden und diese ausmachen, sind eben
sowohl Wünsche des einzelpersönlichen Menschen u n d seiner 
Rat io, als auch Ausfluß des vielleicht sup rahumanen , jedenfalls 
aber h u m a n e n Logos und seiner lebendigen Entwicklung. D e m 
allen steht die Logik der Umwel tentwicklung gegenüber, die En t 
wicklung des exhumanen Reali tätsbereiches, zu dem auch die un-
gebändigte N a t u r gehört und der gleich dieser b loß das Rech t des 
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Stärkeren kennt , jedoch den individuellen Kultur- und Friedens
willen strikte verneint . 

D a ß die gewaltlose, dennoch so s tarke St imme der Human i t ä t 
sich jemals gegen die Übe rmach t der Umweltsentwicklung ha t te 
durchsetzen können , stempelt den Bestand der Kul tur zu d e m 
Wunder , das sie ist, u n d das W u n d e r ist umso erstaunlicher, als 
noch jede h u m a n e St römung, die in Gestal t staatlicher oder gesell
schaftlicher oder sonstwelcher Inst i tut ionen von der Außenrea l i tä t 
aufgenommen worden ist, äußerst rasch den Zusammenhang mit 
ihrer Basis, dem lebendigen Logos, verloren und zu einem erstar-
rend-ers tarr ten Ins t rument einer menschheitsfeindlichen Umwel t 
sich verwandel t ha t : oft und oft ha t es sich im Laufe der G e 
schichte schon gezeigt, daß nur eine ständige vom Menschen u n d 
vom Logos ausgehende Erneue rung befähigt ist, den Kul tur
bestand gegen diese vernichtenden Abwehr- und Aufsaugungs
kräfte zu schützen, u n d daß jede noch so kurze und augenblick
hafte Unte rbrechung der darauf gerichteten Bemühungen genügt, 
u m das barbar ische Chaos der Umwel t wieder hervorbrechen zu 
lassen. 

Diese stete U m k e h r u n g des H u m a n e n ins Inhumane , des Sinn
vollen ins Sinnlose, des Lebenswillens in den Todeswillen könn te 
sicherlich nicht stattfinden, wenn nicht im Menschen selber Ten
denzen wirksam wären, die den Wünschen seiner Rat io, seiner 
Seele, seines Herzens zuwiderliefen: All seine irrat ionalen Strebun
gen, sogar seine heroische Aufopferungsbereitschaft , besonders 
aber all seine Atavismen, seine Mordlust , seine Kriegslust, sein 
Kulturekel , sein Vertragsekel , sein Ordnungsekel , all diese H a ß 
regungen reihen sich in die Erbarmungslosigkei t der Umwel ts 
entwicklung ein, und da es Strebungen sind, die sich der Einzelne 
k a u m einzugestehen wagt, so werden sie umso hemmungsloser 
innerhalb des Kollektivs massenpsychisch ausgelebt. D e n n das 
Kollektiv, bar eigener ethischer Zielsetzungen und gesichert in 
seiner Massenexistenz, ist immerzu bereit, das Recht des Schwä
cheren als Angstrecht zu verachten und bedenkenfrei jegliches 
Kul turgut aufs Spiel zu setzen: nichts ist falscher als die Sentenz 
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von der Friedensl iebe der Völker; bloß der einzelne will den Fr ie
den, d e m Kollektiv aber ist er gleichgültig u n d oftmals sogar 
verhaßt . 

Die Weltgeschichte stellt eine unendl iche Ket te von E inbrüchen 
innerer und äußerer Barbarei dar, u n d wenn sie t ro tzdem aus 
allen Kul tur - und Menschheitsstürzen stets aufs neue in die Linie 
des Humanitätsfor tschri t tes zurückgeschwungen ist, aus jeder der 
unablässig sich wiederholenden Ers ta r rungen heimfindend zu 
lebendigem sozialem Sein, aus jeder En twürd igung zurück zur 
Würde , aus jeder Bedrückung zurück zur Freihei t , aus jeder Ver
fassungsunfähigkeit zurück zu besserer Verfassungsfähigkeit , als 
wirke dar in eine geheimnisvoll unerschöpfl iche und eben wunder
same Lebenskraft , die sogar imstande ist, für jede vernichtete 
Kul tur schließlich doch immer wieder eine andere in verjüngter 
Gestalt u n d auf höherer logischer Stufe e rb lühen zu lassen, so 
darf dar in zwar ein Schimmer von der Unzers törbarkei t absoluter 
Wer te gesehen werden, eine gleichsam ewigliche Keimesstärke in 
des Menschen Seele und in der Welt , eine du rch nichts verdräng
bare Menschhei tser innerung, gleichsam eine Ar t Besinnung auf 
das Absolute und seine unveräußer l ichen Rechte , die - frei
lich oft genug u m den Preis revolut ionärer Erup t ionen ärgsten 
unheilsträchtigsten Umwel tscharakters — — immer wieder das 
Bewußtsein der Völker schmerzhaft aufbricht, allein gerade diese 
Vielfalt innerer u n d äußerer Gefährdungen , gegen die sich die 
Kul tur zu behaupten gehabt hat , mach t es mit nicht geringerer, 
ja, mit beängst igender Deutl ichkeit klar, daß das W u n d e r wert
schaffender Selbstbehauptung u n d Widerstandszähigkei t keines
wegs unerschüt ter l ich ist u n d daß seine Feue rp robe erst bevor
steht: denn ha t te das Auf u n d A b des kulturel len Verlöschens 
und Wiederauff lackerns sich bisher in geographisch, zeitlich u n d 
zivilisatorisch getrennten R ä u m e n vollzogen, so drängt n u n m e h r 
die wachsende Zivilisationseinheit der Welt unabweisl ich zu 
einem al lumfassenden En tweder — Oder, dessen Radikal i tä t ledig
lich Totali tätssiege kennt , entweder den der Rat io u n d eines all
gemeinen human-kul ture l len Wiederanst ieges, oder den des 
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Wahnwitzes u n d des Rückfalles in eine Barbarei , die sich den 
gesamten Erdkre is unterwerfen wird. 

Vom Weltenwahnsinn 

W o die Herrschaf t der ethischen Absoluthei t endet und den 
Menschen freigibt, so daß er zum Objekt der inneren u n d äußeren 
Umwelts logik herabsinkt , an dieser Grenze beginnt — — in be
zeichnender Verquickung mit dem Verfall und der Verbiegung 
aller moral ischen Hal tungen - die Herrschaf t des Wahns in
nes, u. z. eines Wahnsinnes von durchaus klinischer Bedeutung. 

Die seit J ah rhunde r t en vorbereitete u n d im Weltkrieg erstmalig 
konkre t sichtbar gewordene Wer tzer rü t tung der Menschhei t weist 
alle Symptome eines Absoluthei tsschwundes auf: Ledig der Fes
seln eines al lgemeinverbindlichen Ethos , wie es vornehmlich das 
religiöse gewesen ist, wurden die einzelnen Wertgebiete , unbe
schadet ihres Ranges immer mehr auf sich selbst verwiesen, auf 
ihre internen Ziele, auf ihre verschiedenen internen Eigenstruk
turen beruflicher, weltanschaulicher oder sonstwie ideologischer 
Art , u n d verlustig des Kontaktes , in dem sie einstmals unter der 
Leitung einer echten Absoluthei t ku l turgebunden gestanden hat
ten, m u ß t e n sie füre inander logisch unbegreifl ich und zur gegen
seitigen, feindschaftserfüllten Umwel t werden, mehr noch, sie 
m u ß t e n kraft solcher Vereinzelung und Au tonomie jedes für sich 
nach eigener Total i tä t streben, also nach einer Pseudo-Absolut -
heit, die zu ihrer Selbstbehauptung gezwungen ist, jeden unbot 
mäßigen Nebenwer t rücksichtslos zu vernichten. Unbeschränk te 
Mach t der eigenen au tonomen Interessensphäre, unbeschränkte 
Gel tung der eigenen au tonomen Logizität, unbeschränkte An
erkennung der eigenen au tonomen Mora l , das sind die Ziele eines 
jeden der selbstständig gewordenen Wertgebiete , u n d in diesem 
bis zu zynischester Radikal i tä t übersteigerten Wertrelat ivismus ist 

für die St imme der Vernunft , für die S t imme des Logos -
etwa als die einer Humani tä ts ideologie innerhalb des Wer t -
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Systems der Rüstungswirtschaft - schon längst kein G e h ö r 
und kein Platz mehr vorhanden ; eine schwere ethische Gleich
gewichtsstörung ha t sich, vielleicht als Folgeerscheinung, viel
leicht sogar als Ursache zu der politischen, sozialen u n d ökonomi
schen Erschüt te rung der Wel t gesellt u n d sie bes t immt deren 
Wahnsinnscharakter . D e n n verengt u n d getrübt, erstarr t in dieser 
Enge , abhängig von umweltsbedingten Voraussetzungen, dem 
Triebhaf ten untertan, geleitet von außerra t ionalen Schlagworten, 
ist jede Pseudoabsoluthei t genötigt, alle I r rs innselemente im Men
schen zu mobilisieren, das Atavistische und Barbarische in ihm 
heraufzubeschwören, die einzelpersönliche Rat io aber z u m 
Schweigen zu bringen, u n d wenn dies mit der H inwendung zur 
Massenpsyche gelingt, wenn der Zusammenklang des Kollektiv
wahnsinnes mit dem Wahns inn des ihm adäqua ten Machthabers , 
in gegenseitiger Konkurrenz ie rung einander hervorbr ingend, ein
ander aufstachelnd und überbietend, bis zu einem P u n k t völlig 
logosferner, selbstverhafteter Blindheit gediehen ist, dann entsteht 
s tarr-grausam, folgerechtig bloß für sich, abgelöst von allem 
andern jene ethische Autarkie , die eben keineswegs auf die seeli
sche Ha l tung allein beschränkt ist, jedenfalls aber das E thos des 
N a r r e n u n d die ihn auszeichnende würdelose W ü r d e repräsen
tiert. 

Der Weltkr ieg, selber schon F r u c h t der pseudoabsoluten W a h n 
gebilde, furchtbare F ruch t eines dennoch verhäl tnismäßig noch 
harmlos gewesenen Vorberei tungsstadiums, scheidet dieses von 
dem mit ihm einsetzenden Aktual i r rs inn; die d rohende Gefahr 
hat te sich vorher deutl ich genug gezeigt, die Umwel tsentwicklung 
trug alle symptomat ischen Elemente auf ihrer Oberf läche, die 
Au tonomie der Wertgebiete ha t te bereits bestanden, insbesondere 
der technische und der ökonomische Bereich ha t ten sich bereits 
weitgehend selbstständig gemacht , indes, die Masken waren noch 
nicht gefallen, und eigentlich war das Vor rech t au tonomer Mora l , 
oder richtiger Unmora l , das machiavellistische Recht auf Treue
bruch u n d Wor tb ruch u n d auf jede Gewalt ta t , b loß der imperia
listischen Außenpol i t ik der Staaten und ihrem heiligen Egoismus 
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eingeräumt worden , während auf sozialem und innenpoli t ischem 
Gebiet k a u m daran gedacht wurde , die Gel tung des human-abso
luten E thos anzutasten. Da raus ergab sich jene eigentümliche 
Mischung von Paktfähigkei t und Paktunfähigkei t , die in der Vor
kriegszeit al lenthalben anzutreffen war, doch auch die eigentüm
liche Stellung des imperialistischen Krieges als eines isoliert-provi
sorischen P h ä n o m e n s inmit ten eines sonst intakten Kultur lebens. 
Dieses Vors tad ium ist im Ir rs innssturm der Umweltsentwicklung 
untergegangen. U n d wenn auch in d e m Kampf, der zwischen den 
pseudo-absoluten Wertsys temen gräßlich und unerbit t l ich ent
b rann t ist, vo rde rhand noch die Staatsexistenzen sich als die stärk
sten erweisen, weil sie eben die fundierte imperialistische Tradi 
tion und überdies die realen Machtmi t te l besitzen, also unter 
Rückgriff auf alte u n d Ers innung neuer Zwangsformen a m ehe
sten zu jener Totali tätsstellung gelangen können , die gleicher
maßen zur Niederha l tung der Nebenwer te wie zur politischen 
Außenwi rkung nötig ist, es sind t ro tzdem die zwischenstaatl ichen 
und innerstaat l ichen Konfl iktfronten derar t verknäul t , sind derar t 
mit allen übrigen Interessen vermengt und vor allem derar t von 
ethischen und pseudoethischen Strebungen durchsetzt u n d durch
brochen, daß die Kriegsgefahren beiweitem nicht mehr - wie 

dies noch zur Zeit der Völke rbundgründung der Fal l war -
mit den Möglichkei ten von Staatszusammenstößen ausgeschöpft 
sind, sondern zur Unübersehbarke i t sich vermehr t haben und 
immer weiter sich vermehren: der Krieg in Pe rmanenz , der 
pseudoabsolute Wahns innskampf aller gegen alle steht vor der 
Tü re . 

Von der Gerechtigkeit des Krieges und von seinem Wahnwitz 

So lange es gegolten ha t te , einen höheren und absolutheits-
näheren Kul turbere ich gegen den Einbruch der Barbarei eines 
geographischen A u ß e n zu schützen, wie solches dem römischen 
Imper ium an seinen Reichsgrenzen oder d e m christlichen Mittel-
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alter in der Abwehr der Os tnomaden aufgetragen war, so lange 
durfte die Absolutheit der Idee oder zumindest die ihrer Gerech
tigkeit auch für die Durchführung eines derart igen kriegerischen 
Schutzes u n d sogar für die Ergreifung von Prävent ivmaßregeln 
in Anspruch genommen werden. Aus dieser Kriegsform gerecht
fertigter In teressenwahrung hat sich, bekannt l ich bereits bei den 
Primitiven, eine zweite entwickelt, nämlich die des Paktkrieges, 
des Krieges auf Vereinbarung, also eine F o r m , die einesteils Ver 
tragsfähigkeit voraussetzt, und die andernteils ebendeshalb sich 
verpflichtet fühlt, den Krieg nach best immten Regeln zu führen, 
auf daß er kraft solcher Regel treue zum legalen, ja, ri t terlichen 
Ins t rument der Politik werde u n d eine Gerechtigkeit dar tue , die 
wenigstens die Vorzüge unantas tbarer Formal i tä t besitzt. 

Abgesehen von den t rüben, mord- und habgierigen, sub
humanen Nebens t römungen , ohne die es selbst im gerechtesten 
Kriege nicht abgeht, die sich aber mi t je größerer Kulturgleichhei t 
der Par tner immer mehr zu Haup t s t römungen entwickeln, u m 
letztlich nichts als den nackten Brudermord , die nackte Kul tur
vernichtung zu zeitigen, ist der Paktkr ieg überdies durch die 
modernen Kampfmethoden , die schon rein technisch auf Über-
raschungs- u n d Überfal lswirkung eingestellt sind, so sehr ad ab
surdum geführt worden, d a ß er geradezu als D o k u m e n t für die 
Paktunfähigkeit der Wel t genommen werden darf. W e n n aber 
nun t ro tzdem nach wie vor die Fik t ion seiner Gült igkeit aufrecht
erhalten u n d darüber hinaus sogar auch noch die alte Gerecht ig
keit des Krieges hervorgehol t wird, u m die Barbarei zu legitimie
ren, wenn also unter jener Devise, welche die W a h r u n g heiligster 
Kul turgüter fordert , über kurz oder lang der ganze Erdkre is mit 
einem N e t z von Verteidigungskriegen bar jeglichen Angreifers 
überzogen sein dürfte, so entblößt sich dar in eine Lüge, deren 
Obszönität dem Bösen schlechthin verwandt ist: denn es geht bei 
alldem schon längst nicht mehr u m die wirkliche Verteidigung 
irgendwelcher Interessen, umsoweniger als im Chaos eines moder 
nen Krieges wohl kein Interessenanspruch unveränder t weiter
bestehen könn te oder durchzusetzen wäre , es geht auch nicht u m 
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die nat ionale E h r e oder u m Völkersympathieen und -antipathieen, 
umsoweniger als deren Erzeugung zum Requisit massenpsychischer 
Technik geworden ist, ja, es geht bei al ldem, mögen die Ereignisse 
von noch so furchtbarer Real i tä t sein, überhaup t nicht u m Reales 
oder u m real Austragbares , vielmehr wird einzig und allein der 
Krieg an sich ausgetragen, das E lend an sich, das E lend u m des 
Elends willen: denn es ist das Wertsys tem des Krieges an sich, 
das zur Au tonomie u n d Total i tä t drängt , mehr noch, es ist die 
Autonomie der selbstständig gewordenen Kriegsmittel , u n d es ist 
eben damit die krasseste F o r m der durchgängigen Wer tau tonomi -
sierung und Wertzerspl i t terung, so krass, so radikal , so unwider
stehlich, daß sie den zur Hilflosigkeit ve rdammten Menschen in 
ihren Bann geschlagen hat , verfangen in der Logoswidrigkeit , ver
fangen in der Lüge, verfangen in e inem Wahnwitz , der mit einem 
Gewirr von Genera ls - und Bandenkämpfen al lenthalben schon 
konkre te Gestal t anzunehmen beginnt und das Bevorstehende 
samt all seiner Gräßl ichkei t e rahnen läßt. 

Eine Gerecht igkei t des Krieges gibt es nicht mehr , u n d wer 
v o m Krieg als e inem notwendigen Mittel zur For tse tzung der 
Politik spricht, mach t sich einer obszönen Infamie schuldig. Als 
gerecht hingegen m u ß jede M a ß n a h m e anerkannt werden, und 
sogar jede Z w a n g s m a ß n a h m e , die den Krieg, die den Kriegsgeist, 
die das Unrech t bekämpf t und ein absolutes E thos verteidigt. U n d 
dies ist die Gerecht igkei t der Auf lehnung gegen das Verbrechen 
schlechthin. 

Vom Fatalismus 

Nicht nu r gleichgültig gegen den Nebenmenschen , sondern 
auch gegen sich selbst, n icht nur unempfindl ich gegen fremdes 
Leid, sondern auch gegen die eigene Entwürdigung, ist das Indi
v iduum, obwohl an sich durchaus imstande, den Wel tenwahnsinn 
zu erfassen u n d ihn als solchen zu bezeichnen, allzeit bereit ge
wesen und heute nicht minder bereit, un te r Vergewalt igung der 

humanen , ihm unverl ierbar eingesenkten Rat io sich der irren 
Umweltsentwicklung u n d Umweltsideologie einzufügen, insonder
lich so lange G u t u n d Leben h iedurch nicht bedroh t werden, viel
mehr im Gegenteil zu hoffen ist, daß aus der Zugehörigkei t zur 
aufgestachelten Massenpsyche und zum Volkswillen, ku rzum zur 
sogenannten Lebensreal i tät mit all ihren G e n u ß - u n d Erwerbs
formen genügend viel Vortei le erwachsen, u m die F luch t in eine 
Gewissensapathie u n d in einen Fata l ismus zu rechtfert igen, der 
in geschäftiger Untät igkei t unbekümmer t die Dinge der Wel t so 
laufen läßt, wie sie eben laufen. Kein Wunde r also, daß eine 
solche umweltsideologische Auffassung, die sich auße rdem gerne 
auf die in allen Wirrnissen noch immer glanzvoll bewiesene 
Lebenszähigkeit der Kul tur berufen zu können glaubt, schließlich 
in jenem heroisch-aktiven Dynamismus gipfelt, der in Blut und 
M o r d höchst begrüßenswer te Kul turfaktoren sehen will u n d da
her deren H i n n a h m e , ja, Fö rde rung als geeignete Mit tel zur E r 
reichung eines glücklicheren, ethischeren, absoluthei tsnäheren 
Weltzustandes empfiehlt. 

Allerdings ist es fraglich, ob eine derar t optimistische, beinahe 
fröhliche, jedenfalls sehr realitäts- u n d zweckverhaftete Einschät
zung der Geschehnisse überhaup t noch Fata l ismus genannt wer
den kann . Ech te r Fata l ismus verlangt nach einer gewissen Er 
kenntnistiefe, er verträgt sich schlecht mit allzu großer Zweck
verhaftung an die irdischen Angelegenheiten, er neigt in ihrer 
Betrachtung wesensgemäß zu einer pessimistischen Stellung
nahme, u n d solcherart zwar gefeit vor gedankenloser Apathie , 
mehr noch, sogar oft einer geradezu fanatischen und dogmat i 
schen Pflichterfüllung im Irdischen hingegeben, ist er mit a l ldem 
doch von S t römungen bewegt, die ihn in die N ä h e stoizistischer 
Hal tungen br ingen u n d sämtliche Gefahren einer verzweifelten 
Passivität in sich bergen: wer den apokalypt ischen Wel tzustand 
mit wahrhaf t verzweifelter Erkenntnis begriffen hat , de r ist zu
meist auch schon gewillt, jeglichen Widers tand fahren zu lassen, 
nicht nu r aus Müdigkeit , u n d nicht nu r weil Auf lehnung ihm 
fruchtlos erscheint, und nicht nur weil er darin ein metaphysisches 
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und vielleicht strafendes Geschick sehen mag, sondern auch weil 
sein von Abscheu gegen jegliche Gewal t ta t erfülltes Gewissen 
keiner Mach tanwendung zus t immen darf und keinem Kriege ein 
M a ß von Gerecht igkei t zugesteht, das gestat ten könnte , Unrech t 
mit Unrech t zu bekämpfen ; er ist in eine ethische Zwangslage 
geraten, u n d eindeutig, wenigstens für ihn eindeutig, schreibt sie 
ihm vor, was er zu tun hat , nämlich in du ldendem Mär ty re r tum 
widerstandslos die Gräue l über sich ergehen zu lassen. 

D o c h diese ganze fatalistische Skala, angefangen von der ge
dankenlos optimistischen Bejahung bis zur wissend erleidenden 
Verneinung ha t etwas Gemeinsames : durchgängig wird gegen 
primitivste Menschenpfl icht verstoßen, durchgängig wird verges
sen, daß jeder Tag passiven oder aktiven Zuwar tens mit neuem 
realen Leid vergewaltigter Menschen u n d entwürdigter Seelen 
bezahlt wird; es ist ein Vers toß gegen die schlichteste h u m a n e 
Anständigkeit , und hieraus erfließt zweifelsohne das fast mysti
sche Schuldbewußtsein, von dessen Schatten wohl jeglicher Fata
lismus berühr t wird, das Schuldbewußtsein vor dem apokalypti
schen Elend, mi t dem die beleidigte Absolutheit sich an einer 
unfähig gewordnen Menschhei t rächt . 

Von der Würde des Individuums und des Kollektivs 

Die Vorstel lung von einem Opfer u m des Opfers willen ent
spricht zwar einer bis zu extremster Radikal i tät gediehenen Wer t -
autonomisierung, die es tatsächlich schon zu einem verselbst-
ständigten Opferungsethos gebracht hat , aber sie ha t da rob trotz
d e m nichts an Groteskhei t eingebüßt, u n d ebenso kann Mär tyrer 
t um an sich nicht als ethische Ta t gewertet werden: Mär ty re r tum, 
auch freiwillig aufgesuchtes, ist lediglich als letzte Phase einer 
Reihe von Kampfhand lungen zu verstehen, mit denen ein echt 
oder vermeint l ich übergeordnetes , absoluthei tnäheres Wertsystem 
an eine ihm feindliche Wel t herangebracht wird; Mär ty re r tum 
entspringt dem seelisch tiefsten Absoluthei tsbewußtsein u n d -be-
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dürfnis, steht in seinem Dienste und verlangt, will es nicht sinnlos 
werden, einen unbedingten Glauben an den Sieg des absoluten 
Ethos, für das es erlit ten wird, verlangt also nach jenem un
erschütterlichen u n d eben absoluten Opt imismus, der allein die 
Kraft besitzt, Recht gegen Unrech t zu verteidigen; Mär ty re r tum 
ist seinem innersten und innigsten G r u n d e nach stets Verteidigung 
absolutesten Menschenrechtes , doch gleichzeitig dami t auch Er 
füllung der ethischen Menschenpfl icht schlechthin, während jed
weder Fatal ismus, sei er nun so oder so gefärbt, sowohl diesen 
Pflichten, wie auch jenen Rechten sich als nicht gewachsen 
erweist. 

Denn es gibt ein natürl iches, unantas tbares Rech t des Men
schen und nur dieses: das Recht auf unbedingte Achtung der 
seinem Leben eingeborenen ethischen Absolutheit . U n d es gibt 
eine natürl iche, unabweisbare Pflicht des Menschen u n d nu r 
diese: die Pflicht zur Verteidigung der absoluten Sittlichkeit. Es 
ist ein Recht auf Pfl ichtausübung, und es ist die Pflicht zur Gel
tendmachung solchen Rechtes , indes beides zusammen bildet die 
absolute W ü r d e des kul turschaffenden Menschen, bildet die ein
geborene Freiheit der Einzelpersönlichkeit u n d ihrer Wertset
zungen. 

D e n n W ü r d e ist Repräsentanz ; in ihr repräsent ier t der Mensch 
kraft seiner moral ischen Hal tungen das ihm übergeordne te und 
von ihm geschaffene Wertsys tem, letztlich also die absolute Idee. 
Und wenn auch kein konkretes Wertsystem an die Absoluthei t 
heranreicht, so ist es doch beauftragt worden, sich ihr unablässig 
zu nähern , und je näher es ihr wird, desto mehr wird ihre Reprä
sentanz zur wahren W ü r d e des Menschen, desto m e h r wird sie zu 
seiner Un te ro rdnung unter eine selbstgeschaffene, dennoch exi
stente höhere Seinssphäre, desto mehr wird sie zur Wesenhei t des 
human Schöpferischen, das sie zugleich darstellt, Freihei t u n d 
Selbstverantwortung in sich t ragend. Allerdings je kleiner u n d 
konkreter dieses übergeordnete Gebi lde ist, desto konkre te r wer
den auch die Utensil ien und Etiket ten, die Riten, T rach ten und 
Orden, die zu seiner Repräsenta t ion benötigt werden, desto hohler 
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u n d kläglicher wird die aus ihm erfließende W ü r d e : dami t kon
krete menschl iche Inst i tut ionen u n d Sachverhalte , zu denen 
schließlich auch die Kollektiva gehören, imstande werden, an der 
h u m a n e n W ü r d e te i lzunehmen, W ü r d e zu manifest ieren und 
W ü r d e zu verleihen, ist es nötig, daß sie in ihrer Wirksamkei t den 
Charak te r einer moral isch hande lnden Person erhal ten. 

D e n n Kollektiva, mögen sie n u n naturgegebene oder zweck
betonte Ansammlungen sein, bestehen aus sterblichen, e inander 
ablösenden Einzelmenschen, und ein derart iges, zeitbedingtes und 
diffus-fluktuierendes Gebi lde ist nur dann aus seiner Eigenschafts-
losigkeit herauszuheben u n d zu einer eigenschaftstragenden, zeit
überdauernden , also historischen Einhei t umzugestal ten, wenn die 
Gesamthei t der Hand lungen , die ihre Lebensst ruktur ausmachen, 
durch einen zukunftsweisenden Festsetzungsakt zusammengefaßt 
und best immt wird, d. h., wenn eine Gesetzes- u n d Verfassungs
stiftung von außerordent l icher Plausibili tät stattfindet, von so 
starker Plausibilität, daß sie sowohl den Zeitgenossen, als auch 
den Nachfahren zwingend eingeht, daß sie für dieselben eine 
zwingende Handlungsvorschr i f t bildet, daß sie also, gleichgültig 
ob hoch- oder tiefstehend, ob kulturschaffend, kulturindifferent 
oder kul turabgeneigt , ob athenisch oder spartanisch, jedenfalls 
eine Wer tvere inbarung darstellt , eine Wer tmora l , welche die 
menschl ichen Hand lungen in gute und böse, in er laubte u n d ver
botene einteilt u n d daher für die einheitliche Ha l tung des Kollek
tivs, für seine einheitliche ethische Willensbildung r ichtunggebend 
ist. Solcherar t an sich schon auf den Einzelmenschen u n d die 
einzelmenschliche Hand lung bezogen, ist der verfassungstiftende 
Akt genötigt, zur Er re ichung seiner vollen ethischen H ö h e sich 
mit all seiner Obsorge u n d all seiner Bet reuung ein für allemal 
an das einzelmenschliche W o h l und an das einzelseelisch-mora
lische Heil zu wenden — — nirgends ist diese Linie so deutlich 
vorhanden , wie im rein geistigen Grenzfal l einer theokrat ischen 

Verfassung, also der Ki rche -, auf daß durch Erweckung des 
in der einzelpersönlichen W ü r d e ruhenden Logos stets aufs neue 
die U m w a n d l u n g des Menschenkonglomera ts zur kul tur t ragenden 

humanen Gemeinschaf t u n d Gemeinde angebahnt werde , auf das 
kraft der Wechselwirkung, zwischen der Ratio des Gesetzes und 
der des hande lnden Menschen jene Niederhal tung der irrat ional
atavistischen, barbarisch-massenpsychischen Regungen innerhalb 
des Kollektivs sich vollziehe, die für die Statuierung des sozialen 
Seins u n d der sozialen Gemeinschaf tswürde erforderl ich ist. Der 
Verfassungsstifter kann anonym bleiben, er kann ein Lykurg , er 
kann ein Solon, aber er kann auch mehr sein, näml ich der Reli
gionsgründer schlechthin: Je absolutheitsnäher die verfassungstif
tende T a t ist, desto erhabener wird der, dem sie in Ausübung 
seiner unbedingten natür l ichen Menschenpfl icht , in Ausübung 
seiner unbedingten Ach tung vor der Absoluthei t jeglicher Neben
seele gelingt, desto mehr wird er zum Heilsbringer der Mensch
heit, desto mehr wird seine Gestal t dem irdischen Fata l ismus 
entlöst, desto zukunftweisender, kul turweisender , desto optimisti
scher ist sein T u n ; doch desto mehr auch wird ihm die W ü r d e 
größe wahren Mär ty re r tums auferlegt, denn seine ganze irdische 
Person wird von der vorwegnehmenden Veran twor tung in An
spruch genommen, die ihm infolge seiner über ragenden Logos
nähe zugefallen ist. 

Von den Verfassungen 

Die ganze Wei te einer Religionsstiftung und die ganze G e d a n 
kenarbeit der aus ihr entwickelten Theologie ist notwendig, u m 
den ant inomischen Gehal t aufzuheben, der jeder Verfassung inne
wohnt: denn Verfassungen müssen zur Sicherung ihres Dauer 
bestandes, u n d im theokrat ischen Fal l sogar ihres Ewigkeits
bestandes, dasjenige tun, wozu der Mensch a m allerwenigsten be
fähigt ist, näml ich zukünftige Verhältnisse voraussehen und vor
wegnehmen, u n d da außerdem, nicht zuletzt wegen der mehr oder 
minder sup rahumanen N a t u r solchen Vorganges , die verfassungs
mäßige Machtüber t ragung , welche das Kollektiv zugunsten seiner 
Regierung und deren Beamten vollzieht, eben diese macht -
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ausübenden Ä m t e r im R a h m e n ihrer Wirkungskreise und der 
ihnen zugemessenen Befehlsgewalt mit einem Stück Unfehlbarkei t 
ausstattet, also gleichfalls mi t etwas, das menschl iche Begabung 
u n d menschl iche Kraft weit übersteigt, so m u ß im Zuge der Ver
fassungshandhabung unweigerl ich der ant inomische Tatbes tand 
aufbrechen, es m u ß der Widerstrei t zwischen irdischer Unvoll-
kommenhe i t und zwangsläufig arrogierter sup rahumaner Voll
kommenhei t , zwischen verantwortungsbelasteter persönlicher 
Fehlbarkei t und verantwortungsbefrei ter amtl icher Unfehlbarkei t 
unweigerl ich flagrant werden und über kurz oder lang zu den 
schweren Verfassungskrisen führen, von denen die Zivilisation 
immer wieder befallen wird, zumal die vorhergehenden Lösungs
versuche fast niemals den ant inomischen Bereich verlassen, son
dern geradezu ausnahmslos ihn ins Dogmat ische t ransponieren, 
u m durch Ter ror u n d Gewal t , aber auch mit all dem verantwor
tungslosen Fata l ismus, der sich vor e inem unlösbaren Sachverhalt 
einstellt, ihn und seine Unzulänglichkeit , so lange es eben geht, 
aufrechtzuerhal ten. Es sind die Verantwortungskr isen der Mensch
heit. 

Das Wesent l iche dürfte wohl dar in liegen, daß dogmatisierte 
Staatsformen, bar jener metaphysischen Demut , die etwa echten 
Theokra t ien zu eigen ist, sich selbst als konkre t vollerreichtes 
Verfassungsideal bet rachten, als eines, das über eine an und für 
sich schon märchenhaf te technische Makellosigkeit h inaus kurzer
hand den Logos auf E r d e n inkarniert , so daß damit schlechter
dings der logosnächste und würdehöchs te Idealzustand für das 
Kollektiv fingiert erscheint, eine Gesetzesvol lkommenhei t u n d 
-reichhaltigkeit in sich bergend, die das gesamte Leben samt sei
ner jeweils gegenwärt igen u n d all seiner künftigen Vielfalt ein
gefangen ha t und in ihren Pa ragraphen spiegelt: gleichgültig, ob 
es sich hiebei u m theokrat ische Staatsformen handel t , die im Irdi
schen degeneriert sind, oder u m irdische Verfassungen, die sich 
auf ihrem wertrelativistischen Wege vergöttlicht u n d theokratisiert 
haben, immer ist das Resultat eine Pseudoabsoluthei t mit allen 
Merkmalen einer solchen, feindlich jedwedem Nebenwer t , feind-

lich sogar dem eigenen Anhänger , da ihre abstrakt gewordene 
Obsorge nicht mehr d e m realen Menschen, sondern nur sich 
selbst dient und das moral ische Ziel der Verfassung, unter Ver ra t 
an der ethischen Wirklichkeit , in einen fern-unerreichbaren Zu
kunftszustand projiziert wird; es ist die völlige Nullifizierung des 
einzelpersönlichen Individuums im abstrakten V a k u u m , die auf 
diese Weise angestrebt wird, u n d H a n d in H a n d damit geht die 
Tendenz, die Regierungsgeschäfte zu einem möglichst unpersön
lichen, also sehr passiven und sehr fatalistischen Betätigen des 
Verfassungsautomaten zu machen , zu einer technisch-neutralen, 
unmenschl ichen Funk t ion mit e inem M i n i m u m persönlicher 
Handlungsverantwor tung, hingegen mit einem M a x i m u m amt
licher Unfehlbarkei t , u . z. einer durchaus rat ionalen Unfehlbar
keit, deren radikalste Gel tung sämtlichen behördl ichen Äußerun
gen, angefangen von denen der Regierungsspitze bis he rab zu 
denen der unters ten Beamtenkategor ie , den Stempel absolut ethi
scher Entscheidungen und direkter Logosenunziat ionen aufzu
drücken hät te . Gewiß , nie u n d n immer kann ein Verfassungs
mons t rum von solch dogmat ischer Abstrakthei t für die Daue r 
innerhalb einer lebendigen Welt realisiert werden, u n d wenn auch 
in Zeiten der Wertzerspl i t terung derart ige dogmatisier te Pseudo-
absolutheiten einen günstigen N ä h r b o d e n haben u n d mit all ihren 
lebensfeindlichen, kulturfeindlichen, paktfeindlichen Begleit
erscheinungen al lenthalben aufschießen, so werden nicht minder 
die ihnen innewohnenden ant inomischen Gegensätze begünstigt, 
und bis zur Selbstvernichtung verschärft ; gerade der radikale 
Weltrelativismus mit seiner Fül le von Umweltsideologieen zeigt, 
u. z. bereits auf der obersten Oberfläche, nämlich der politischen, 
daß gerade durch ihn eine dogmat isch festgelegte, ideologisch 
fixierte Staatsführung aufs ärgste gefährdet wird, daß gerade der 
durch ihn entfesselte al lgemeine K a m p f der Wertgebiete eine 
äußerste Beweglichkeit, Schmiegsamkeit und Wendigkei t , von 
jeder Regierung erheischt, damit sie in diesem K a m p f aller gegen 
alle sich behaupten kann, eine Wendigkei t , die d e m grundsätz
lichen Verfassungsbegriff strikte widerspricht, von seiner Moral i -
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ta t ganz zu schweigen, und die bloß darauf bedacht sein muß , 
unter dem Einsatz stärkster persönlicher V e r a n t w o r t u n g das 
materiell Notwendige, ja, das Verbrecher ische machiavell ist isch 
zu tun, soferne der Augenblick es verlangt. U n d gerade Zei ten 
der Wertzerspli t terung sind es, in denen sich der logische U m 
schlag der abstrakten Staatsdogmatik in ihr G e g e n e x t r e m mit 
besonders sichtbarer Raschheit u n d deutl ichster Präzis ion voll
zieht, freilich nicht als Aufhebung der Unfehlbarkei t u n d des 
dogmatisier ten Regierungsprinzipes, wohl aber als Aufhebung 
der Me thode , welche die der Verfassung ist; aus der abs t rak ten 
Dogmat ik wird eine konkrete, es ist die streng logische Wei te r 
entwicklung des preudoabsoluten Unhei ls . D e n n das G e g e n -
extrem, das sich mit rücksichtslosester, radikalster Br i sanz und 
mit weitaus engerer Wirklichkeitsverhaftung einstellt, i s t das 
Ex t r em einer total diktatorischen Staatsform, und o b z w a r ihre 
Impulsivität letztlich jede Bindung an eine Verfassung verwirf t 
und den Diktator , sein irrat ional-empirisches Wesen , sein poli
tisches Genie , zum zuständigen Heilsbringer u n d Verfassungsschöp
fer, zum unversiegbaren Quell der staatl ichen Unfeh lba rke i t 
machen will, vermag selbst diese totale und höchst ve ran twor 
tungsfreudige Autokratie nicht eines brei teren A n k e r g r u n d e s für 
ihre Unfehlbarkeit zu entra ten; es ist, als wäre das Ü b e r m a ß der 
aufgelasteten Verantwortung sonst nicht t ragbar : als E x p o n e n t 
des i r rat ionalen Volkswillens, der an die Stelle der r a t iona len 
Verfassung nunmehr tritt, als Exponen t dieses immer wieder 
befragten, i m m e r wieder aufgestachelten massenpsychischen 
Seins, dessen Würde er zu repräsent ieren t rachtet , findet d e r Dik
ta tor in mystischer Identifikation mit d e m Kollektiv jene i r ra t io 
nale Unfehlbarkeit, ohne die sein seltsames Wechse lverhä l tn i s zur 
Masse, ohne die sein dynamischer Fata l ismus, nicht d e n k b a r , 
nicht erklärbar , m. e. W. nicht möglich wäre . Allerdings, s o sehr 
u n d so offensichtlich zwischen extremer Abstrakthei t u n d ext re
mer Massenbindung, zwischen ext rem rat ionaler u n d e x t r e m 
irrationaler Unfehlbarkeit, zwischen ext rem passivem A u t o m a t i s 
mus u n d ext rem aktiver Dynamik sich anscheinend U n ü b e r b r ü c k -
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bares auftut, so sehr es sich hier auch u m polare Gegensätze 
handeln möge, in der wesentlichen Sinngebung des Lebens, in 
der Nullifizierung der einzelmenschlichen Persönlichkeit , in der 
Verachtung ethischer Wirklichkeiten, in der unbedingten Hoch
achtung ihres Dogmas , und sei es selbst u m den Preis e rbarmungs
loser Inhumani tä t , bleiben sie identisch und bleiben einander der
ar t verwandt , d a ß sie in einer ganzen Reihe von prakt ischen 
Belangen, z. B. in denen des Mili tarismus, sich vielfach verkreu-
zen und einig gehen dürfen; weder verschlägt es etwas, daß der 
abstrakte Staatsgedanke sich als Konkret is ierung eines heiligen 
Geistes geriert, noch daß der diktatorische sich eine konkre te 
gottväterliche Mach t anmaßt , die Konkret is ierung ist bei ihnen 
beiden pseudoabsolut , sie glauben beide, das Empir i sche und da
mit ihre eigene Inst i tut ion vergött l ichen und mythisieren zu kön
nen, mehr noch, sie beide hal ten sich auf G r u n d solcher Mythisie-
rung zu jeglicher Gewal t sanwendung für befugt, sie sind beide 
dem Empir ischen fatal und fatalistisch verhaftet, u n d so ist ihnen 
beiden — — z u m Unterschied von der Posit ion einer echten 

Theokrat ie - die Umweltsentwicklung zu einer Ar t irdischen 
Vorsehung geworden. 

Die Skala der irdischen Staatsformen hat sich bisher als ziem
lich feststehend u n d wenig reichhalt ig erwiesen, und wohl noch 
für sehr lange Fr is ten ist anzunehmen, daß die Gezei ten der 
Geschichte diese Skala durchlaufen werden, ehe ihnen in der 
Realisation eines Gottesreiches auf E rden abendl iche Ruhe ver
gönnt sein wird. Bis dahin ist bloß zu wünschen, daß die Gezeiten
wellen nicht bis zu den beiden extremen Polen ausschlagen 
mögen, daß das historische Pendelspiel sich möglichst stabil in 
der Skalenmitte vollziehe, denn hier, in dieser Mit telzone, ist die 
Gefahr der ant inomischen Pseudoabsolut ierungen u n d damit auch 
die der Verfassungs- und Verantwortungskr isen noch a m nach
haltigsten gebannt , hier ist die breiteste Basis zur gerechten Ver
teilung der Veran twor tungen sowohl in moralischer, als auch in 
praktisch-politischer u n d ökonomischer Beziehung gegeben, die 
stärkste Sicherung der menschl ichen Integrität u n d ihres kultur-
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zugewandten Seins: Es ist die terrorfreieste und daher paktfähigste 
Zone des sozialen Lebens, u n d wenn sie auch, e ingedenk ihrer 
irdischen Unzulänglichkei t , keineswegs das Absolute konkret i 
siert, ja, nicht e inmal den Ehrgeiz zu diesem aussichtslosen Begin
nen hat , es ist die Zone , in welcher die Reali tät einer schlicht 
h u m a n e n Anständigkei t u n d einer reinlichen Verfassungsmoral 
etabliert werden kann , es ist die Zone , in welcher ein M a x i m u m 
an Freihei t für das Ind iv iduum verbürgt ist, in welcher diese Fre i 
heit bloß durch die Notwendigkei ten des rational-sozialen Ethos 
eingegrenzt wird, es ist die Z o n e der ethischen Kulturwirklichkeit , 
u n d in ihr wird d e m Absoluten der ständig klarer werdende Spie
gel errichtet , das human-i rdische, dennoch ewige Ebenbi ld der 
absoluten W ü r d e . 

Von den Aufgaben der Herrschaft 

W e d e r von abst rakten Ämte rn , noch von konkre ten Göt te rn , 
u n d sicherlich nicht über leere Nul l en wird Regieren ausgeübt, 
sondern von Einzelmenschen über Einzelmenschen, u n d wenn 
auch Mach tausübung , vom Menschen ausgehend und auf den 
Menschen gerichtet, stets an das Absolute rühr t , so wird damit 
nicht eine legendäre Absoluthei t in der Außenwel t getroffen, wohl 
aber die der h u m a n e n Wirkl ichkei t in des Menschen Seele. Das 
Gespenst einer fatalistischen Verfassung oder Regierung, wider
sinnig als Verfassungsgedanke, aus dem das Verantwor tungs
prinzip nicht zu eliminieren ist, widersinnig in der prakt ischen 
Politik, in der Fata l ismus Z u s a m m e n b r u c h bedeutet , dieses Ge
spenst wird an d e m Vorhandense in der menschl ichen Seele, des 
menschl ichen Herzens zuschanden; auf diesen sehr einfachen Tat
bestand reduzier t sich schließlich das anscheinend so antinomische 
Prob lem des Fata l i smus u n d der aufgespaltenen, dogmatischen, 
pseudoabsoluten Konkret is ierungen. 

D e n n gleichgültig, wie weit eine ideale Verfassung überhaupt 
im Irdischen zu realisieren ist, durch all ihre realisierten Fo rmen 
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hindurch, von der primitivsten bis zur kompliziertesten Staats
und Gesellschaftsstruktur, steht sie un ter dem edukator ischen 
Kulturauftrag, der ihr die moral ische Gesta l tung des Kollektivs 
anbefiehlt, u n d unweigerl ich geht dieses Verantwor tungserbe von 
der Verfassung auf jeden über, der zur Lei tung eines Kollektivs 
berufen ist, u n d gerade weil jede Verfassung mit wachsender 
Logosnähe befähigter u n d befähigter wird, absolute W ü r d e dar
zustellen und an den Menschen weiterzugeben, gerade weil sie 
immer mehr zur Repräsentanz der na tür l ichen Rechte und Pflich
ten des Menschen sich entwickelt u n d entwickeln m u ß , ebendes
halb ist es schlechterdings unmöglich, den Regierenden aus die
sem pr imären Pflicht- und Verantwortungskre is auszuschal ten 

und ihn - so erfreulich dies unter manchen U m s t ä n d e n auch 
wäre — z u m bloß technischen Beamten herabs inken zu lassen 
oder gar über die grundlegende Pfl ichtsphäre h inaus ihn in mysti
sche Gefilde zu versetzen; nichts und abernichts , keinerlei Her r 
schergewalt und keinerlei Unfehlbarkei t enthebt ihn jener prinzi
piell ethischen Veran twor tungen , nichts entbindet ihn seiner 
natürlichsten schlichten Menschenpfl icht , nichts darf seine Ach
tung vor der Absoluthei t jeglicher Nebenseele schmälern, doch 
alles u n d aberalles weist ihn zu der Aufgabe hin, sich mit seiner 
ganzen Bemühung und mit seiner ganzen Obsorge dem einzel
menschlichen Woh l u n d der einzelmenschlichen W ü r d e zuzu
wenden, auf daß mit der unablässigen Anrufung der Einzelseele 
stets aufs neue die absolute Sittlichkeit aus einer relativistischen 
Umweltsentwicklung entlöst u n d zu ihrem gemeinschaftsstiften-
den Wirken freigemacht werde, zur Freihei t jener Selbstverant
wortung, aus der die moral ische Ha l tung des Kollektivs hervor
geht. Jede andere Handlungsweise ist Beleidigung des absolut 
humanen Seins, ist Beleidigung des Unte r tans d u r c h den Her r 
scher, ist Verle tzung der psychischen und physischen Integri tä t 
der menschl ichen Einzelpersönlichkeit , und einerlei an welchem 
Punkte dieselbe verletzt wird, einerlei ob sie in ih rem freien 
Glaubensgewissen oder in ih rem Pflichtrecht auf freie Selbst
verantwortung u n d auf freie Selbstverwaltung des individuellen 
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Seins geschädigt wird, oder ob dies durch Nullifizierung ihres 
Bestandes und ihrer W ü r d e oder sonstwie geschieht, es münde t 
jedwede Tyrannis , selbst wenn sie, sei es als abstraktes Amt , sei 
es als konkret-diktator ische Person, den Kollektivwillen verkör
pert , u n d selbst wenn sie den Forde rungen des polit ischen Alltags 
noch so vortrefflich genügt, letztlich in ihr eigenes Verderben, 
und dieses ist zumeist auch das des Kollektivs: Wer die Freiheit 
des Beherrschten mißachtet , verliert die Freihei t seiner Herrschaft , 
wer die Mi tveran twor tung des Nebenmenschen abzulehnen sich 
bemüßigt fühlt, gerät selber ins Verantwortungslose , ins Maßlose 
und Maßunfähige , gerät mi t dem Verlust der äußeren Kontrol le 
in innere Kontrollosigkeit , lediglich der Umwel t ausgeliefert, die 
ebensowohl die Übe rmach t eines D o g m a s wie die der Ereignisse 
sein kann , und endet schließlich mi tsamt seiner Herrschaf t in 
jener nicht mehr lenkbaren Ers tar rung, deren Unerträglichkeit , 
v o m H u m a n e n aus unzugänglich geworden, die gewaltsame 
Lösung ihres ant inomischen Gehal tes zur Regel mach t und k a u m 
anders als un ter dem blutigsten Schrecken der Kul turvernichtung 
zu sprengen ist, aufseiten des Her r schenden in der mythischen 
ul t ima ratio des Krieges, aufseiten der Beherrschten im revolutio
nären D u r c h b r u c h des Absoluten. U n d da wie dor t wird Un
erträgliches durch Unert rägl icheres abgelöst. D e n n nicht Völker 
werden beherrscht , sondern Menschen, und wer nicht z u m Heile 
des Menschen regiert, der tut es zum Unhei l der Völker . 

Niemals ist die Absoluthei t der h u m a n e n Herrschaftsaufgabe 
völlig auszuti lgen gewesen, u n d niemals ist sie völlig auszutilgen: 
mag ein Regime noch so autokrat isch sein und noch so sehr im 
Massenpsychischen fußen, es wird, wie eh u n d je, Fr ieden, Ge
rechtigkeit u n d soziale Paktfähigkeit zu seiner Devise erheben, 
wird für menschl iche Freihei t und menschl iche W ü r d e einzutre
ten behaupten , sicherlich sehr oft b loß von d e m heuchlerischen, 
politisch prakt ischen Wunsche bewegt, jene Unbo tmäß igen , die 
im eigenen oder im fremden Land sich nicht unter den massen
psychischen Bann begeben wollen, t ro tzdem zur Gefolgschaft zu 
bringen, u n d sicherlich nicht minder oft von dem sehr bösen 
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Gewissen getrieben, welches von der Sinnlosigkeit des unethischen 
Tuns weiß - vielerlei Widersprechendes wohn t mi t der glei
chen Gutgläubigkei t u n d der gleichen Schlechtwilligkeit in des 
Menschen Brust - u n d das sich selbst wieder mi t der W a h r 
heit in Einklang zu br ingen wünscht , dami t sie sich nicht einstens 
grausam räche, und sicherlich sind noch manche andere Mot ive 
anzuführen, doch sicherlich keines, das nicht im Hin te rg rund von 
einer tiefen Beunruhigung erfüllt wäre und erfüllt sein m u ß , weil 
n iemand, selbst der Verstockteste nicht, sich der unverl ierbar 
ehrfürchtigen und fast immer furchtgetragenen A h n u n g des 
menschlichen Seins schlechthin entziehen kann, der A h n u n g u m 
das Absolute, das unbeschadet jedweder Umweltsentwicklung 
und jedweder Gefäh rdung wie ein unzers törbarer gemeinsamer 
Nenner auf dem Boden alles H u m a n e n und aller menschl ichen 
Insti tutionen u n d aller Relat ivismen ruht . 

Von der Mission des Völkerbundes 

Ermögl icht durch die zu jener Zeit noch rud imentä r vorhanden 
gewesene europäische Paktfähigkeit , doch ents tanden unter d e m 
grauenerfüllten E indruck der auf den französischen Schlacht
feldern blutig sichtbar gewordenen Vision einer al lgemeinen 
Wertzerspli t terung u n d -vernichtung, ha t t e der Völkerbund, eben 
in Entsprechung seiner Gründungsveranlassung u n d Gründungs 
voraussetzung, es sich zur Aufgabe gemacht , dem Weitergreifen 
der Zerspli t terung Einhal t zu gebieten u n d die Weltpaktfähigkei t 
zu stärken. Dieses Gründungszie l , schlechterdings identisch mit 
der Umgesta l tung des Menschhei tskonglomerates zu e inem Welt
kollektiv moral ischer Ha l tung u n d W ü r d e , war u n d ist von so 
umfassender Bedeutung, daß nur eine Herrschafts instanz ähnl ich 
großer Einflußweite dasselbe sich hat te stecken können u n d viel
leicht einmal erreichen wird: Ziel, Sinn und Lebensberecht igung 
des Völkerbundes sind dami t umschlossen; ohne eine derart ige 
Herrschaftsbefugnis, ohne unmit te lbare Mitbetei l igung an der 
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F ü h r u n g der Weltgeschicke, ohne eine Autor i tä t , die den Regie
rungen der pakt - u n d friedenswilligen Staaten zumindest gleich
geordnet ist, wäre die Friedensmission des Völkerbundes dahin. 
U n d fast ist es, als müß te solche Auflösung sehr bald eintreten. 
D e n n die Umweltsentwicklung der letzten Jahre ha t den Völker
bund keineswegs verschont ; die Tendenzen der Wertzerspl i t terung 
und des Wertrelat ivismus sind in ihn eingedrungen, nicht minder 
die Ne igung zum fatalistischen Geschehenlassen, und ohnehin 
geschwächt durch die verschiedenen, freilich unvermeidl ich ge
wesenen Mänge l seiner Ini t ialkonstruktion, gleitet er offensicht
lich mi t wachsender Beschleunigung in den Zus tand einer schönen 
Illusion, deren Pall iat ivwirksamkeit , bereits selber beinahe pakt 
unfähig geworden, von ständiger Sabotage bedroh t wird u n d 
k a u m m e h r als taugliches Ins t rument der prakt ischen Tages
politik zu bet rachten ist, geschweige denn als ihre oberste Fr ie
densinstanz. 

Kriege werden nicht durch gütl ichen Zuspruch verhütet , u n d 
ebensowenig sind Beschlüsse u n d Resolut ionen imstande, ein 
pakt t ragendes Ethos zu erzeugen; manches spräche also dafür, 
daß die Dinge eine andere u n d bessere W e n d u n g genommen 

hät ten, wenn der Völkerbund - im Sinne des Idealwunsches 
seiner F r e u n d e - z u m Träge r der mili tärischen Exekutiv
gewalt Gesamteuropas gemacht worden wäre . T ro t zdem darf die 
Aussta t tung mit kriegerischen Machtmi t te ln nicht überschätzt 
werden. Angesichts der sich häufenden, al lenthalben ausbrechen
den Generalsrebel l ionen wird es nämlich betrübl ich klar, was 
Wer t au tonomie auf mil i tär ischem Gebie t bedeutet u n d daß zur 
H a n d h a b u n g eines Mach tappara tes p r imär Paktfähigkeit u n d ver
läßliche Pak t t r eue gehören. D a ß aber eine solche p r imäre Statu
ierung des pak t t ragenden Geistes möglich ist, exemplifiziert die 
Geschichte an einer ganzen Reihe polit ischer Par te ien und anderer 
Gesinnungsgruppen, die al lesamt zu Beginn ihrer Tät igkei t ledig
lich ihre P rog rammidee zur Verfügung gehabt ha t ten u n d denen 
es durch b loße Propagierung und Verbre i tung dieser beschwore
nen Ideologie gelungen ist, sich eine ausreichende materiel le Basis 

und eine genügende Gefolgschaft zur Durchführung ihres Auf
stieges u n d schließlichen realen Machtergreifung zu sichern. 
Nichts ist so unrichtig, als zu glauben, daß die Idee , sei sie nun 
gut oder böse, minder- oder hochwert ig , prakt isch nichts bedeute 
u n d daß der geistige Impuls der Geschichtsformung gering
geschätzt werden dürfe: W a s not tut , ist einzig u n d allein die 
U m w a n d l u n g der Idee zur wirksamen Leitvorstel lung in der 
menschlichen Seele. 

D e r Völkerbund ist aus einer echten Herrschafts idee heraus 
geboren, u n d alle E lemente zur geschichtsformenden F u n k t i o n 
sind in seiner Aufbaus t ruktur enthal ten: mi t den Prinzipien der 
nationalen Selbstbest immung u n d der Gleichberecht igung ist jene 
Grundane rkennung der menschl ichen W ü r d e ausgesprochen, die 
als Urbedingung aller Sozialwirklichkeit, aller Paktwirklichkeit , 
aller Friedenswirkl ichkeit zu gelten hat , u n d mit der Stellung
nahme zu den F r a g e n des internat ionalen Arbeitsrechtes, des 
Emigrantenproblems, des Mädchenhande ls , der Rauschgift
bekämpfung, kurzum in allen Belangen, in denen es u m h u m a n e 
Gerechtigkeit und h u m a n e n Schutz geht, ist jene W e n d u n g zur 
unmit te lbaren Obsorge für die physische u n d psychische Integri
tät der Einzelperson vollzogen, ohne die keinerlei moral ische 
Herrschaft ausgeübt werden kann , a m allerwenigsten eine über
staatlichen Charakters . Es sind also sämtliche Prämissen für eine 
aktive Wirksamkei t in der Idee des Völkerbundes vorhanden ; 
nichtsdestoweniger wäre es vermessen, zu behaupten , d a ß er je
mals eine Vorstel lung u n d gar eine Leitsvorstellung im lebendigen 
Bewußtsein der Menschen gebildet hä t te , eine gewisse Schemen-
haftigkeit war ihm stets zu eigen, u n d dies nicht nu r jetzt, da die 
Schatten eines Abstieges ihn bedecken, sondern auch zur Zeit 
seiner G r ü n d u n g u n d seiner Blüte w a r dies nicht besser. D e n n 
wessen der Völkerbund von Anbeginn an, nebst m a n c h e m ande
ren, ermangel te , das war die konsti tutionelle Möglichkeit , seine 
Ideologie tatsächlich a n eben jenes lebendige Bewußtsein der 
Völker u n d Menschen heranzubr ingen, zwischen diesen u n d i hm 
standen u n d stehen die Staatsgebilde samt ihren Regierungen, u n d 
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mag sogar der gemeinsame N e n n e r absoluter Human i t ä t aus kei
n e m Staatswillen wegzudenken sein, er wird insolange ungehoben 
u n d von allen i r rat ionalen massenpsychischen, haß-schürenden 
und haß-pf legenden St rebungen überdeckt bleiben müssen, inso
lange dieser ganze Wust nicht von einer hiezu befugten Autor i tä t 
zerrissen sein wird, d. h., insolange der Völkerbund nicht dagegen 
ausdrücklich die W ü r d e des Menschen anmeldet , jene Menschen
würde , die den gesamten Staa tsautonomieen zutrotz das unbe
dingte und unbestrei tbare, eigenste Herrschaf tsanrecht der völker
bundl ich gefaßten, überstaat l ichen Ins tanz ist, das Herrschafts
anrecht des Logos und der ethischen Absolutheit , das Herrschafts
anrecht des moral ischen Weltkollektivs und seiner in der humanen 
Selbstverantwortung begründeten Freiheit . 

So sehr der Kul tu r tod mit all seinen Schrecknissen auch nahe
gerückt erscheint, zweitausend Jahre abendländischer h u m a n e r 
Entwicklung sind k a u m mit e inem Schlage wegzuwischen, u n d 
immer noch besteht die Hoffnung auf ein menschhei tsbewußtes 
Weltgewissen, das nicht zusammenbrechen kann, nicht zusam
menbrechen darf, sondern sich bloß umformt : und es mag sein, 
daß ein Stück solch umgeformten Weltgewissens bereits heute zu 
gewahren ist, ja, als gäbe der Völkerbund selber von dieser U m 
formung Kunde , denn bei aller Wertzerspl i t terung hat sich, zu
nehmend mit der zunehmenden allgemeinen Wertrelat ivierung, 
gleichsam als ein Absolutes im Relativierungsakt, eine früher nie
mals geahnte Achtung vor bes t immten Kul turwer ten , u. z. vor 
den natürl ich gewachsenen einzelnen Volkskul turen eingestellt; 
es ist ein sozusagen relativistisches Welt- und Kulturgewissen, und 
seine konkre te Wirksamkei t ha t sich d e m g e m ä ß auch als höchst 
prekär erwiesen, zumindest bisher keine sehr realen Resultate 
geliefert, wahrscheinl ich weil dar in , wie in jedem Relativismus, 
viel zu viel gefährlich-antiuniversale und sogar barbareifreund
liche, kriegsfördernde Autochton tendenzen und Egoismen mit
schwingen. D e n n o c h ist es eine neue F o r m , und in der neuen 
F o r m wohnt vielleicht der Ansatz zu neuem Inhal t u n d neuer 
Entwicklung, der Ansatz zu einer neuen Humani tä t , zu einer 
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neuen Achtung vor der Gestalt des Menschen, die unabweisl ich 
hinter der des Volkes sich erhebt, sich zur Gestal t der Menschhei t 
schlechthin entfal tend: es ist nur eine Hoffnung, aber eine umso 
berechtigtere, als der Augenblick nicht mehr ferne sein dürfte, 
in welchem die Völker , m ü d e des Mordens , m ü d e des selbst
erzeugten Elends, wahrhaf t schreckensmüde sein werden, der 
Sehnsucht voll, einer stillen und milden Er laubnis gemäß wieder 
heimkehren zu können aus den Sphären des Massenwahnes , des 
Blutvergießens, des Grauens und der gegenseitigen Verknechtung , 
heim in den Fr ieden ihres h u m a n e n Seins, he im in den Fr ieden 
erneut reifender Kulturwirklichkeit . Der Menschhei t hiezu behilf
lich zu sein u n d sie dem automatenhaf ten Gespens ter tum ihres 
Fatal ismus zu entreißen, ihr und ihrer Seele, aber auch ihrem 
Bewußtsein wieder die ewigtröstliche Leitvorstellung kultureller 
Humani tä t zu geben, das ist die Aufgabe des Völkerbundes : er 
deklariere deshalb von der H ö h e seines Fr iedensforums aus, daß 
er die W ü r d e des Menschen in seinen Schutz nehme. 
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K O M M E N T A R 

Durchaus bewußt , daß Manifeste in dieser aufgewühlten Zeit, 
mögen sie noch so wohlgesinnt sein, prakt isch ein ziemlich hoff
nungsloses Beginnen darstellen, doch nicht minder der Pflicht 
bewußt , gerade in einer solchen Zeit u n d gerade gegen ihre Un
gunst nichts von d e m unversucht zu lassen, was einen Schimmer 
von Hoffnung in sich birgt, e inen geringen Beitrag zur Abwen
dung des d rohenden Kul tur -Unhei ls liefern zu können , richtet 
sich die vorl iegende Resolut ion an die fußend angeführten großen 
Humani tä t sorganisa t ionen mi t der Ein ladung, sie mögen durch 
ihre Unterschrif t den Völke rbund auffordern, daß er sich auf den 
Boden dieser Resolut ion stelle u n d dami t eine Deklara t ion zum 
Schutze der al lenthalben vergewalt igten Menschenwürde erlasse. 

Es ist ein Schritt, der n icht den Anspruch auf besondere Origi
nali tät erhebt ; er will, so weit m a n von einem prakt ischen Zwecke 
sprechen darf, propagandis t isch wirken. Weder sind h u m a n e 
Prinzipien an sich originell, noch sind originelle T h e m a t a geeig
net, i rgendeinen propagandis t ischen Einfluß auszuüben. A u c h die 
Deklar ierung der Menschenrech te durch den Konven t war in die
sem Sinne nichts anderes als eine Banal i tä t ; was sie über das 
Banale h inaus und zu ihrer säkularen Wi rkung erhoben hat , das 
war die vorausgegangene geistige Arbei t , die so lebendig in sie 
eingeflossen war, d a ß ihre ethisch-philosophischen Begründungen 
noch viele Jah re h indurch ungebrochen in der Dekla ra t ion mit
geschwungen sind. W e n n H u m a n i t ä t u n d Demokra t i e heute am 
Rande des Abgrundes stehen, be inahe unfähig, die gegen sie 
gerichteten Angriffe abzuwehren, w e n n die alten Ideale der 
Menschlichkeit , ungeachte t ihres ewigen Gehal tes , heu te so viel 
an Schlagkraft e ingebüßt haben , daß sie nicht m e h r imstande 
sind, die gegen sie gerichtete P r o p a g a n d a abzuschwächen oder 
gar zu besiegen, nicht imstande , Gegenargumente von nämlicher 
Suggestibilität ins Treffen zu führen, so weist dies darauf hin, daß 

ihr geistiger Hin te rgrund nichts mehr hergeben will, m . a. W., daß 
das vielberufene geistige P r ima t zu versiegen beginnt , u n d dies 
liegt nicht zuletzt an der - allerdings geschichtsgesetzlich be
dingten — schubweisen Entwicklung, die noch alle histori
schen Ideenformul ierungen betroffen hat : Je größer u n d schein
bar unerschüt ter l icher deren Wirkungsfeld geworden ist, desto 
mehr neigen sie z u m Stillstand u n d zu einer Ers ta r rung , die mit 
dialektisch-logischer Folgerechtigkei t schließlich das Aufkeimen 
von mehr oder minder unklaren Gegenideen aus d e m Ir ra t ionalen 
provozieren müssen, u n d desto ausschließlicher erhal ten sie erst 
von diesen den neuen Impuls zur Weiterarbei t an ihrer eigenen 
geistigen Fundie rung , die freilich uner läßl ich ist, u m ihre Erstar
rungskrise zu überwinden. A n diesem Krisenpunkt ist heu te die 
Welt angelangt. D e n n obwohl die Weltlage u n d die mit ihr in 
unlösbarem Z u s a m m e n h a n g s tehende geistige A tmosphä re zwei
felsohne wesentl ich komplizier ter ist, als sie es zur Zei t der Men
schenrechtsdeklarat ion gewesen war , ist die demokra t i sche u n d 
humane Wel tanschauung ethisch-philosophisch den Ideenformu
lierungen des 18. Jahrh . verhaftet geblieben, u n d sie glaubte 
genug getan zu haben , wenn sie de ren Weiterentwicklung in sozial
ökonomischer Beziehung berücksichtigte. Die Fo lge ist das, was 
man die Krise der Demokra t i e nenn t u n d nun zugleich auch eine 
Krise des Völkerbundes geworden ist. U n d eben weil diese Krise 
ihrem H ö h e p u n k t zueilt, eben weil es höchste Zeit ist, ein Gegen
gewicht zu der humanitä tsfeindl ichen pseudomyst ischen P ropa 
ganda in die Wagschale zu werfen, u n d eben weil der Völkerbund 
als einzige übernat ionale Inst i tut ion u n d unbeschadet der G r ö ß e 
seines Ini t ia lgedankens realpolitisch zu einer täglich wachsenden 
Ohnmach t verurtei l t erscheint, wende t sich die vorliegende Reso
lution an seine Adresse: es ist das Bemühen , aus d e m Völker
bundstatut selber jene M a ß n a h m e n zu entwickeln, welche geeig
net sein könnten , die Prinzipien der Humani t ä t , der Gerecht igkei t 
und der unantas tbaren Menschenwürde wieder in ihren Rang 
einzusetzen und sie mi t der für diese Absicht unbedingt erforder
lichen ethisch-philosophischen Neubeg ründung auszustat ten, be -
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gleitet und getragen von einer Überzeugung, für die es unwider
legbar geworden ist, daß einer mit dem Pathos unfundier t hohler 
Appelle übersät t igten u n d mißlei teten Welt nichts so not tu t wie 
eine Berufung auf die Rat io, die den alleinigen Seinsgrund allen 
Fortschri t tes , aller Wahrhe i t und allen wahrhaf t guten Willens 
bedeutet . Selbst wenn der Völkerbund durch die realpolitische 
Situation gehindert wäre , sich das Manifest vollinhaltlich oder 
auch nur teilweise zu eigen zu machen , es genügte schon, daß 
eine al lgemeine Diskussion über die manifestierten T h e m e n in 

G a n g gebracht werde: gelänge dies - und angesichts des 
moral ischen Gesichtes der zur Unterschrif t designierten Organisa
t ionen müß te es eigentlich gelingen - , so wäre es an sich 
schon ein propagandist ischer F a k t o r von stärkster Intensität , 
jedenfalls von einer, die größer wäre als die jeder Schlagwortpathetik, doch darüber hinaus zeigt die dar in enthal tene unmittel
bare Erfassung der Öffentlichkeit, daß der Völkerbund vor eine 
Vertiefung seiner Aufgaben gestellt ist, nämlich vor die Aufgabe, 
den Geist seiner Friedensmission zum wesentlichsten Inhal t seiner 
Tätigkeit zu machen , seine Humani tä t s idee neu in seiner Struktur 
zu verankern und eben h iedurch eine geistige Wirksamkei t zu 
entfalten, die wahrscheinl ich das einzige Mittel ist, u m die Welt 
wieder zur Paktfähigkeit zurückzuführen, das einzige Mittel , u m 
einer Friedensinst i tut ion wieder die prakt ische Wirksamkei t zu 
sichern; gelänge dies nicht, so würde der Völke rbund u n d mit 
ihm seine Friedensmission k a u m die ihn und die Kul tur be
drohende Krise überdauern , er würde sie nicht bekämpfen kön
nen, geschweige denn daß es ihm möglich wäre , die endgültige 
Katas t rophe aufzuhalten. 

Als Signatare sind vorde rhand folgende Organisat ionen in Aus
sicht g e n o m m e n : 

1. Carnegie E n d o w m e n t for In ternat ional Peace. 
2. Englische Völkerbundl iga unter Einbeziehung der übri

gen Ligen. 
3. Gesellschaft der F reunde . 

4. Insti tut für internationales Recht , Genf. 
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5. Internat ionales Fr iedensamt , Genf. 

6. Nobelpreiskomitee , Oslo. 
7. Paneuropa Union , Wien. 
8. Penklub-Zentra le , London . 
9. Rassemblement universel pour la Paix, Par is . 

10. Rotes Kreuz , Genf. 
11. Zentrale der Ligen für Menschenrechte , Paris. 

Auße rdem ist gedacht, die Träger des Friedensnobelpreises zur 
persönlichen Unterschrif t aufzufordern. 77 

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/voelkerbund_gesamt.pdf



H E R M A N N B R O C H A N J A C Q U E S M A R I T A I N 29 

Alt Aussee N r . 31 (Steiermark) 
14. N o v e m b e r 1937 

Verehr te r H e r r Professor, 

mit Schrecken sehe ich — und diesem Schrecken wollen Sie es 
auch zugute hal ten, d a ß ich n u n rasch deutsch schreibe —, 
daß seit Eintreffen Ihres Briefes bereits vier W o c h e n verstrichen 
sind: Dazwischen lag nun aber nicht nur eine etwas unangenehme 
Erkrankung , sowie eine dringliche Reise nach Wien, sondern 
auch die so überaus l iebenswürdige Übersendung des Buches von 
Mendizabal 30, u n d da ich a n n e h m e n konnte , daß Ih re Vor rede 
in e inem gewissen Z u s a m m e n h a n g mit dem T h e m a meiner Reso
lut ion stehen würde , h ieß es für mich vor allem, diese Lektüre 
einzuschalten, ehe ich Ih re F rage bean twor ten durfte; dies sind 
die G r ü n d e für die Verzögerung meines Dankes , u n d ich bitte 
Sie daher sehr, diese Verspä tung zu entschuldigen. 

N u n wurde mir allerdings die Antwor t erst recht schwer, denn 
alles, was ich mi t meiner Arbei t u n d ihrer schwerfälligen Appara
tur habe ausdrücken wollen, das ist lichtvoll und selbstverständ
lich in Ihrer Einlei tung enthal ten. Gewiß ist solche Übereinst im
m u n g eine tröstl iche Ermut igung für mich, aber sie zeigt mir 
auch zu offen die eigenen Mängel , u m mir nicht klar zu machen, 
d a ß ich für meine U n t e r n e h m u n g letztlich nicht ausreiche. Das 
sind gewichtige u n d legitime H e m m u n g e n , u n d wenn ich ihrer 
ungeachte t an die Beantwor tung Ihrer E inwände herangehe , so 
empfinde ich dies beinahe als Wagnis ; doch es sei un te rnommen: 

ad 1. Philosophische Grundlagen. Sie beans tänden, wenn ich 
Sie recht verstehe, in erster Linie, daß ich die Absoluthei t mensch
lichen Seins z u m Ausgangspunkt der Deduk t ion wähle , anstatt 
alle Absoluthei t dor t zu basieren, w o allein sie ihren logischen 
Or t besitzt, nämlich im t ranszendenten Bereich. Dies geschah 
durchaus mit Bedacht , obwohl ich Ihr Bedenken gegen die Kan-
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tische (protestantische) Position teile und in einigen geschichts-
philosophischen Aufsätzen zu zeigen versucht habe , wie weit die 
in dieser Posit ion mitschwingenden Elemente , eben als E lemente 
der Wertzerspl i t terung, konstitutiv für die heutige Welt lage sind. 

Indes, ich glaube, diesem Bedenken genügend Rechnung getra
gen zu haben, indem ich immer wieder angedeutet habe , daß die 
Absolutheit der menschl ichen Persönlichkeit lediglich als Spiegel 
einer höchsten Absolutheit , also nicht als Absolutheit des empi
rischen Menschen, sondern als Absoluthei t der menschl ichen 
Seele, vers tanden zu werden hat : D e r Seele u n d nur der Seele ist 
von Anbeginn an die Ahnung u m das Absolute verl iehen, die 
„Ahnung u m das Absolute , das . . . wie ein unzers törbarer gemein
samer N e n n e r auf dem Boden alles H u m a n e n und aller mensch
lichen Inst i tut ionen und aller Relativismen r u h t " (S. 23), u n d u m 
dieser A h n u n g willen, nu r u m ihretwillen m u ß das menschl iche 
Individuum, das „Gefäß der Ebenbildhaft igkeit" , geschont und 
unter allen U m s t ä n d e n bewahr t werden, ha t es Anspruch auf 
Würde , denn „ W ü r d e ist Repräsen tanz" (S. 17). Weiter durf te ich 
als Nicht -Theologe nicht gehen, selbst wenn es a m einfachsten 
gewesen wäre , „die religiösen Sachverhal te heranzuziehen, in wel
chen die G r u n d z ü g e aller seelischen u n d weltlichen Kul tu r ein
gezeichnet s ind" (S. 10). 

Und nicht nur , daß ich mir selber die Befugnis abgesprochen 
habe, meine Begründungen bis in die Sphären des Glaubens 
weiterzuführen, ich hä t te es auch als objektiv unricht ig befunden: 
Zweifelsohne ist das Manifest eine philosophische Arbeit , und dies 
dünkt mir , gleichgültig ob sie geglückt ist oder nicht, prinzipiell 
durchaus richtig, weil es keinen Sinn hat , in einer Welt , die mit 
Fanfarentönen übersätt igt ist, n u n m e h r auch noch solche für den 
Frieden anzust immen, vielmehr nichts so dringlich erscheint, als 
endlich wieder die St imme der Rat io , ohne die es in e inem höch
sten Vers tande keinen Glauben gibt, wieder e r tönen zu lassen, 
aber eben weil d e m so ist u n d weil hier mit ra t ional philosophie
renden Erwägungen an eine Welt appelliert wird, deren tiefstes 
Unglück es ist, jeglichen Glauben ver loren zu haben, u n d deren 
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Krämpfe sicherlich nichts anderes sind als Versuche, sich zum 
Glauben zurückzutasten, wäre es doppel t sinnlos, sich auf den 
Glauben zu berufen, sondern m a n m u ß in dem Ideenkreis des
jenigen bleiben, der hören soll, ein Ideenkreis , den ich ohnehin 
schon wei tgehend überspannt habe (besonders im Hinbl ick auf 
den Genfer Adressaten) . Ich bin durch meine industrielle Ver
gangenheit , die mich immer wieder in innigen Kon tak t mit der 
Arbeiterschaft gebracht hat , lange genug im prakt ischen Leben 
gestanden, u m zu wissen, daß eine Berufung auf den Glauben 
nur von dem gehör t wird, der selber glaubt, j edoch nicht von 
dem, der nicht glaubt; für diesen wird die Berufung auf den 
Glauben zu einer öden Predigt, der er nichts anderes als Taubhei t 
entgegen zu setzen hat . Wer z u m Glauben zurückführen will, m u ß 
genetisch überzeugen, ja, er m u ß wahrscheinl ich erst selber u m 
die Überzeugung ringen, dami t der Zweifler den K a m p f mit
erleben kann, an dessen Ende - hoffentlich - der Glaube 

sich erhebt. So ist es in der Religions- u n d Geistesgeschichte 
immer gewesen; nu r die Zweifler haben sich und andere zu über
zeugen vermocht , besaßen die Fähigkei t , eine Gefolgschaft zu 
bilden. Ich m a ß e mi r solche Kräfte gewiß nicht an; wenn ich 
mich aber ausschließlich auf das Sein der Seele berufe und sie 
(freilich in ihrer Eigenschaft als Spiegelbild der wahren Absolut
heit) zum Ausgangspunkt aller Folgerungen nehme , so verlasse 
ich dami t nicht das Reich der Phänomene , das für jeden, auch 
für den Ungläubigsten, erreichbar und kontrol l ierbar ist, hingegen 
eben in diesem zentralen P u n k t e den Übergang zur „ethischen 
Kul turwirkl ichkei t" gestattet u n d damit die Möglichkeit einer 
religiösen Einkehr vielleicht eröffnen könnte , denn in dieser Zone 
der ethischen Kulturwirkl ichkei t „wird dem Absoluten der stän
dig klarer werdende Spiegel errichtet , das human-i rdische, 
dennoch ewige Ebenbi ld der absoluten W ü r d e " , die eben der 
Glaube ist (S. 21). 

Aus dieser Konzept ion heraus , schien es mi r richtig, ein „All
gemeinwohl" (womit ich hoffentlich Ihren Terminus v o m „bien 
du t ou t " getreu übersetze) außer Spiel zu lassen; ich wollte die 

einfache Linie, die sich zwischen der wahren suprahumanen 
Absoluthei t u n d der Absoluthei t der menschlichen Seele spannt , 
an keiner Stelle brechen, dies umsoweniger , als nach me inem 
Dafürhal ten immer noch das Gemeinwohl aus der ethischen 
Aprior i tä t der Einzelseele, nicht aber umgekehr t , abzuleiten wäre . 
Hä t t e ich den Begriff des Allgemeinwohles oder eines Gemein-
schaftswohles eingeführt, so wäre dami t eine Konkret is ierung des 
Suprahumanen aufgetaucht , was ich unbedingt vermeiden wollte, 

da wohl jede konkre te P la t t form - und sei sie von noch so 
g roßem logischem F l ä c h e n m a ß - die Gefahr des Abgleitens 
in Pseudoabsoluthei ten, also h ier in die der Volksabsolutheit , der 
Rassenabsolutheit , der Staatsabsolutheit , u. s. f. in sich birgt. 

D a m i t k o m m e ich zu Ihrer Hauptf rage , nämlich ad 2. Souve
ränität des Völkerbundes. Hiezu sei vorausgeschickt, d a ß die 
Adressierung an den Völke rbund nicht erfolgt ist, weil die Reso
lution eben einen Adressaten b rauch t u n d kein anderer passender 
aufzutreiben war, sondern auch aus gewichtigeren G r ü n d e n , die 
aus Nachs t ehendem hervorgehen: 

Es ist Ihnen, verehr ter Her r Professor, vo l lkommen beizupflich
ten, wenn Sie stipulieren, daß der Völkerbund vornehmlich die 
Aufgabe habe , der Gerecht igkei t in den zwischenstaatl ichen Ver
hältnissen zur Gel tung zu verhelfen und daß m a n sich mit der 
Erfül lung solcher Aufgabe bescheiden könne , ja, bescheiden 
müsse. Ge rade diese These aber dürfte auch die F rage nach der 
Souveränität oder Nicht-Souveräni tä t des Völkerbundes bereits 
zur Genüge k lären können: w e n n eine „juristische P e r s o n " auf
gestellt wird - als solche darf die Völkerbundsinst i tu t ion 

immerhin aufgefaßt werden - , u n d wenn ihre Tei lhaber , also 
die Mitgliedstaaten, sie z u m Wäch te r über ihre (zwischenstaat
lichen) Beziehungen einsetzen, so entäußer t sich jeder von ihnen 
eines Teiles seines ungebundenen Rechtes, oder richtiger, verwan
delt ungebundenes Unrech t in gebundenes Recht ; m . a. W., er 
gibt mi t dieser Selbstentäußerung einen Teil seiner Souveräni tät 
an die juristische Person ab, er stattet sie mi t e inem Teil seiner 
Souveränität aus, vielleicht mangelhaft , soferne er nicht hiezu 
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auch einen Teil der mater ia len Machtmi t te l zwecks Verteidigung 
dieser Partialsouveränität mitabtri t t , doch ist dies b loß ein tech
nischer Mangel , der a n d e m Grundpr inz ipe nichts änder t . Aus 
diesem G r u n d e habe ich mir, m. E. mi t Fug , gestattet, den Völ
ke rbund als „Herrschaftsinsti tution" zu bezeichnen: A u c h der 
unabhängige Richter innerhalb eines Staates ist eine Herrschafts
institution, u. z. eine, der vom Staate die nötigen Machtmi t te l 
beigestellt werden, doch das Wesent l iche scheint m i r in d e m Be
griffe der „Unabhängigkei t" zu liegen, welche die erste Voraus
setzung bildet, wenn es gilt, über die „Gerecht igke i t " zu wachen, 
eine radikale Unabhängigkeit , die eigentlich bloß dem Herrscher 
z u k o m m e n kann, so d a ß der Richter folgerichtigerweise „ im 
N a m e n " des Herrschers sein Urte i l zu fällen hat , d. h. effektive 
Herrschaft ausübt. Und nicht anders sieht es mi t der Mission des 
Völkerbundes aus: Mit dem Augenblick, in welchem ihn die Mit
gliedstaaten mit der Aufgabe bet rauen, über die Gerecht igkei t in 
ihren zwischenstaatlichen Beziehungen zu wachen, wird er zu 
einer juristischen Person, die von ihren M a n d a t a r e n mit Souve
ränitätsantei len bedacht worden ist u n d in diesen Belangen von 
ihnen unabhängig wird; ob sich dereinst aus solcher Par t ia l 
souveränität schließlich ein internat ionaler Über-Staat oder eine 
besondere Ar t von Staatenliga entwickeln wird, ist beinahe von 
untergeordneter Bedeutung. 

M a n mag den Wilsonschen Gedanken der Völke rbundgründung 
noch so lächerlich machen, wie dies immer wieder geschieht, das 
Konzept bleibt trotzdem groß : E s ha t erstmalig das P rob lem der 
Souveränitätsabtretungen mit aller Schärfe herausgehoben, erken
nend, daß das alte Prinzip der staatl ichen Autonomieen angesichts 
der Einhei t der Welt, der Einhei t der Kul tur , der Einhei t der 
Zivilisation nicht mehr aufrecht gehalten werden kann , k u r z u m 
daß die Herrschaftsbefugnisse schrittweise an zunehmend weiter
ausgreifende Institutionen abgegeben werden müssen, genau so 
wie das Hausrech t dem Stadtrecht , das Stadtrecht dem Landes
recht , das Landesrecht d e m Reichsrecht zu weichen gehabt hat . 
N ich t u m geographisch-imperialistische Gebie tsvergrößerungen 
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u n d Herrschaftsvereinheit l ichungen handel t es sich hiebei, son
dern u m Auflassung von Par t ia lau tonomieen zu Guns ten eines 
höheren , sozialeren, fr iedensverbürgenden, logosnäheren Prinzipes. 
Die Geschichte des Völkerbundes kann geradezu auf das Schema 
des Kampfes zwischen dem Prinzip der alten staatl ichen Au to 
nomie und ihrer sogenannten „Heil igkei t" und d e m neuen Prinzip 
der „Souveräni tä tsabt re tungen" gebracht werden . M i t diesem bei
nahe ant inomischen Di l emma war der Völkerbund seit seiner 
G r ü n d u n g belastet; die B e m ü h u n g e n zu e inem Ausgleich zwischen 
den beiden feindlichen Prinzipien zu gelangen, waren von vorne
herein z u m Scheitern ve rdammt ; die Abt re tung von Souveräni täts
teilen zur W a h r u n g des Fr iedens muß te auf dem Papier bleiben, 
weil n iemand im Erns t da ran gedacht hat , sie durch die hiezu 
notwendigen realen Machtmit te l zu ergänzen, weil jeder Staat nur 
ängstlich darauf bedacht gewesen ist, die Au tonomie seiner eige
nen Entschl ießungen sorgsam zu hü ten . K u r z u m , der große 
Ini t ia lgedanke des Völkerbundes u n d damit dieser selbst wird 
aufgehoben, weil bisher noch jeder Staat sich gewehrt hat , d a ß 
eine Bresche in das alte Autonomiepr inz ip gelegt werde . 

U n d eben auf diese Bresche k o m m t es an. So lange sich die 
Staaten nicht entschließen können , ihre au tonome Hand lungs 
freiheit un ter eine gemeinsame Bindung zu stellen, also unter 
eine Bindung, welche das alte Autonomiepr inz ip durchbr icht , so 
lange werden sie nicht imstande sein, eine Inst i tut ion zu schaffen, 
welche der Gerecht igkei t im zwischenstaatl ichen Verhäl tn is z u m 
Siege verhelfen kann, m. a. W. , so lange wird der Völkerbund 
nicht e inmal seine Minimalaufgabe lösen können . Nichts wäre 
also demnach wichtiger, als d a ß der Völkerbund u n d die ihm 
angeschlossenen Staaten sich auf die strikte E inha l tung einer 
gemeinsamen M o r a l festlegten, eben auf jenes ethische Vert rags-
Aprior i , ohne das es keinerlei Paktfähigkei t gibt, u n d hiezu kann 
nu r gelangt werden, wenn jeder der angeschlossenen Staaten sein 
ganzes inneres Leben auf dieses gemeinsame Ethos abstellt. Zwi
schenstaatl iche Beziehung u n d innerstaatl iche Verfassung sind 
un t rennbar verbunden, sie bilden eine Einheit , u n d ein Staat ohne 
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ethische Verfassung kann auch in keine überstaat l iche ethische 
Verfassungsgemeinschaft eintreten: die Außeracht lassung dieser 
einfachsten Wahrhe i t ha t den Völkerbund zu dem gemacht , was 
er heute ist, zu e inem Nichts . Soll der Völkerbund , soll sein gro
ßer Ini t ia lgedanke gerettet werden, so gilt es vor allem, jene 
gemeinsame Mora l zu finden, auf welche er und seine Mitglied
staaten sich unverbrüchl ich verpflichten können u n d u m derent
willen die innerstaat l ichen au tonomen Mora len aufzugeben sind. 
Natür l ich läge auch hier das G u t e sehr nahe , natür l ich könn te 
die christliche Mora l ohneweiters als gemeinsames E thos akzep
tiert werden u n d wieder jene Funk t ion erhalten, die sie 2000 
Jahre lang innegehabt hat , doch dies würde in logischer Folge 
notgedrungen den Völke rbund unter die Lei tung des Heil igen 
Stuhles stellen, u n d dazu scheint weder der Völkerbund, noch die 
Welt heute geeignet. (Die Grundl in ien des Kampfes zwischen 
Kaiser u n d Papst sind auch heu te noch, wenngleich in anderen 
Dimens ionen deutlich sichtbar.) Die Resolution bemüh t sich also, 
ein tunlichst weitmaschiges Ethos zu umreißen , hoffend, daß hiedurch die Akzept ierungsmöglichkei t für die Laienstaat l ichkeiten 
gegeben u n d eine künftige gedeihliche Entwicklung zu höheren 
ethischen F o r m e n angebahnt werde. D ie vorsichtige Formul ie 
rung, deren ich mich bei den philosophischen Erwägungen be
fleißigt habe , war also auch unter diesem Aspekte notwendig. 
D e n n das erste und wichtigste Ziel heißt: endliche Durchbrechung 
des unheilvollen Autonomiepr inzipes . 

Gegenüber dieser Haupt f rage ist Ih re nächste, näml ich die 
nach ad 3. praktischer Durchführbarkeit, resp. Zwangsmaßnah
men, von geringerer Tragweite . D e n n so lange kein festes mora 
lisches Gerüs t aufgebaut ist, so lange k a n n und wird prakt isch 
eben überhaupt nichts erfolgen. Nirgends ist der Mensch so wider
standsfähig wie in den Belangen seines prakt ischen und mater ia len 
Egoismus, u n d wenn sich die Staaten heu te nicht entschließen 
können, wirklich und ehrlich Souveränitätstei le ihrer Autonomieen 
zwecks W a h r u n g des Fr iedens an den Völkerbund abzutreten, so 
sind die Rohstoffprobleme ihre weitaus stärkste Argumenta t ion 

für ihre Weigerung. Ja, sogar der Schein von Macht , den der Völ
ke rbund einstmals besessen ha t - und dies ha t ihn in den 
Augen der außens tehenden Staaten nicht wenig diskreditiert — 
— , beruhte darauf, daß er damals noch teilweise eine Vereinigung 
zur Verteidigung mater ia ler Interessen für seine Mitglieder ge
wesen ist. Dies alles k a n n sich bloß ändern, wenn die geistige 
Grund lage geänder t wird, d. h. wenn es gelänge, die ethische 
Frage , das P rob lem des gemeinsamen Ethos voranzustellen, 
kurzum, wenn das Schwergewicht auf die moral ischen Ziele der 
Fr iedenserhal tung u n d auf die der hiezu nötigen ideellen Ver 
fassung gelegt wird; erst aus dieser moral ischen Grundha l tung 
kann das Prakt ische erfließen, da sonst die prakt ischen Egoismen 
immer wieder die ganze Kons t ruk t ion über den Haufen werfen 
müssen. So utopisch u n d weltfremd u n d kathedermäßig dies auch 
klingt, es dürfte der einzige gangbare Weg sein, denn nu r im 

Ideellen ist der Mensch nachgiebig - besonders wenn die 
Nachgiebigkei t von der Fu rch t unters tütz t wird, die zweifelsohne 
von der D r o h u n g des vor der T ü r e s tehenden Krieges unters tützt 
wird, während die rein prakt ischen Egoismen von derar t 

übermächt igen Tr ieben getragen werden , daß ihnen zuliebe sogar 
die Schrecknisse des Krieges in Kauf genommen werden. 

Z. B.: Sie, verehr ter H e r r Professor, verlangen, daß die Kriegs
industrie, vornehmlich die Rohölprodukt ion unter die Kontrol le 

des Völkerbundes gestellt werde -, n u n ließe sich freilich 
sagen, daß ich sogar schon mit meinen moral ischen Fo rde rungen 
den Bogen so sehr ins Utopische überspannt hät te , daß es nicht 
mehr darauf ankäme, wenn auch gleich die Fo rde rungen nach 
Kontrol le der Rohöl- , der G u m m i - , der Kupferprodukt ion ange
schlossen werden würden . Ich bin nicht dieser Ansicht . D e n n 

m a n darf dem Gegner - u n d m a n m u ß hier in der Person des 
Adressaten mit e inem Gegner rechnen - nicht im vorhinein 
den Anlaß zu einer Ablehnung geben; das M a x i m u m des gegen
wärtig Erre ichbaren wäre m. E. eine Diskussion im Völkerbund
p lenum, schon mit der A n b a h n u n g einer solchen Diskussion wäre 
allerlei getan, und fast will es mir scheinen, als würde m a n die 
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„Reinhe i t " dieser prinzipiellen Diskussion stören, w e n n m a n sie 
mit allzuviel mater ia len Belangen belastete, die ohnehin abgelehnt 
werden müßten . 

Gewiß, der erwünschte u n d vielleicht sogar er re ichbare Ideal
zustand bes tünde dar in , daß 

a) der Völkerbund, ohne Rücksicht auf i rgendwelche mater ia le 
Interessen, befugt werde , strikte die Gerecht igkei t in den inter
nat ionalen Beziehungen zu schützen; 

b) der Völkerbund tatsächlich zu e inem Bunde aller Staaten 
werde u n d daß diese die moral ischen Grundpr inz ip ien des 
Bundes unverbrüchl ich in ihren Verfassungen veranker ten ; 

c) der Vö lke rbund hiezu mi t den nötigen mater ia len Machtmi t 
teln ausgestattet werde , d. h . die internat ionale Polizeigewalt 
zur Verhü tung bewaffneter Überfälle erhal te ; 

d) der Völkerbund mit der Kontro l le aller Rüstungsindustr ien 
sowie der für den Krieg notwendigen Rohstoffprodukt ion be
t rau t werde , 

und gewiß m ü ß t e diese Punkta t ion noch sehr weit fortgesetzt wer
den, denn nahezu sämtliche Prob leme der Weltwirtschaft und 
der Weltf inanzen werden du rch sie angeschnit ten. D o c h eben 
deswegen glaubte ich, mich in den „Pr inz ip ien" u n d den „Deside
r a t en" bloß auf die Punk te a) und b) beschränken zu müssen u n d 
konkre te Detai l l ierungen nu r so weit aufnehmen zu dürfen, so 
weit sie zur Fest legung des moral ischen Standpunktes erforder
lich, ja, unumgängl ich sind, wobei ich mich überdies bemüh t 
habe , dies aus d e m Völkerbunds ta tu t selber zu entwickeln oder 
jene Ansätze hiezu zu verwenden, welche in den vor 1914 bereits 
bes tandenen internat ionalen Vere inbarungen vorberei tet erschei
nen ; hingegen habe ich die Punk te c) u n d d) bloß andeutungs
weise behandel t - was I h n e n j a auch aufgefallen ist -, 

doch meine ich, daß die von mir gewähl ten Formul ie rungen 
(S. 5, 7, 8, 9) reichlich genügten, u m sich zu jeder wünschbaren 
Konkret is ierung entfallen zu lassen: E s besteht leider nu r sehr 
wenig Hoffnung, daß die Desidera ta in der vorl iegenden Fassung 
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überhaup t angenommen werden; geschähe es wider alles Erwar 
ten dennoch, so könn te m a n mehr als zufrieden sein. 

W a s n u n Ih re letzte F rage anlangt ad 4. Berechtigung des Krie
ges überhaupt, so darf sie hier wohl auf jene Konstel la t ionen 
eingeschränkt werden, die sich aus den Völkerbundbeziehungen 
ergeben. D e n n was außerha lb einer eigentl ichen Fr iedensorganisa
t ion vor sich geht, das ist die Anarchie , u n d da k a n n es dem 
Angegriffenen nicht verboten werden, sich zu wehren, dies umso-
weniger , als es innerhalb einer solchen Anarch ie bekannt l ich kein 
Mittel gibt, das denjenigen, welcher sich stärker dünkt , verhin
de rn könnte , den vermeintl ich Schwächeren anzugreifen. Fe rne r 
darf der hiezu po la re Idealzustand ausgeschaltet werden , in wel
chem tatsächlich alle Staaten d e m Völkerbund angeschlossen 
wären u n d dieser als Mach thaber des internat ionalen Polizei
heeres u n d als Kont ro l leur über alle erfaßbaren Kriegsmittel es 
leicht hät te , kleine lokale Aufs tände - u m m e h r könn te es 
sich da nicht mehr hande ln - n iederzuhal ten; es wäre der 
Idealzustand einer radikal zuverlässig arbei tenden Polizei, die den 
Paragraphen der „berecht igten N o t w e h r " als überflüssig aus dem 
Strafrecht verschwinden lassen würde . D o c h dieser Idealzustand 
ist, w e n n er übe rhaup t zu verwirklichen ist, noch lange nicht er
reicht, u n d die F r a g e geht also dahin, was inzwischen geschehen 
kann u n d geschehen m u ß . 

U n d auch hier k o m m e ich mit aller Beharr l ichkei t auf meine 
Fo rde rung zurück, welche besagt, daß jede Friedensorganisat ion, 
heiße sie nun Völke rbund oder sonstwie, sich vor al lem ein 
moralisches paktfähiges, pak t t ragendes Statut zu geben ha t , das 
rückhal t los von allen Mitgliedstaaten anzunehmen ist. Denn nur 
durch ein solches ethisches Statut wird eine reinliche Grenze zwi
schen den friedenswilligen und den kriegswilligen Völkern ge
zogen: W e r sich d e m Statut und seinem Fr iedensethos anschließt, 
ist friedenswillig; wer sich nicht anschließt, ist t ro tz aller gegen
teiligen Beteuerungen kriegswillig u n d zieht die Mach tana rch i e 
jeder Fr iedensorganisat ion vor. Allerdings m u ß mi t aller Energie 
an der moral ischen Reinheit jenes Statuts festgehalten werden ; 
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geschähe dies nicht und diente die Fr iedensorganisat ion irgend
welchen mater ia len Zwecken der Mitgliedstaaten, wie dies ja 
be im Völkerbund leider der Fal l gewesen ist, so würde einer 
Reihe von Staaten ein ebenso billiger wie berechtigter V o r w a n d 
zum Nichteintr i t t geliefert werden. 

Ich sagte bereits, daß ich dieses Statut für die uner läßl iche 
Vorbedingung halte, dami t dem Völkerbund zur Erfüllung seiner 
Aufgabe nicht nu r Scheinbefugnisse erteilt werden, sondern eben 
jene, die er in Gestal t von Sankt ionen etc., wenn auch noch 
unvo l lkommen in seinen heu te noch bes tehenden Satzungen be
reits vorgesehen hat . U n d ich wage zu behaupten , daß auf G r u n d 
eines strengen moral ischen Statutes, wie es eben die Resolut ion 
verlangt, sich kein solches Völkerbundf iasko mehr ergeben wird, 
wie es im Fal le Abessinien u n d manchen anderen Fäl len zu Tage 
getreten ist. Wi rd einmal die Scheidung zwischen friedenswilligen 
und kriegswilligen Völkern wirklich mit aller Schärfe gezogen, 
dann sind die Grenzen eines jeden Mitgliedstaates tatsächlich 
auch die Völkerbundsgrenzen und die Fr iedensgrenzen, und dem 
Völkerbund steht es zu, sie militärisch zu verteidigen oder, ist ihm 
die militärische Gewal t noch nicht überantworte t , durch die Mit
gliedstaaten verteidigen zu lassen. So lange aber die Mitglied
staaten sich nicht auf das gemeinsame moralische, ja, welt
anschaul iche Statut geeinigt haben , so lange noch ein jeder von 
ihnen eine imperialistische reservatio für sich in Anspruch n immt , 
so lange kann auch keine gemeinsame Völkerbundakt ion in G a n g 
gesetzt werden, ohne selber mi t dem Od ium der Amora l i tä t be
haftet zu sein. V o n hier aus gesehen, haben Italien u n d Japan 
mit ihrem Standpunkt durchaus recht gehabt . K u r z u m : unter d e m 
Aspekt eines moral isch gesicherten Völkerbundes , der ausschließ
lich seiner Fr iedensaufgabe u n d der W ü r d e des Menschen dient, 
ist ein Angriff auf ein Mitglied abzuwehren; dann ist ein solcher 
Krieg ein echter Verteidigungskrieg, d. h. ein solcher, welcher zur 
Bekämpfung der Machtanarch ie u n d zur Sicherung des Fr iedens 
dient. 

Bei al ldem ist freilich etwas vorausgesetzt: nämlich, daß die 

im Völkerbund vereinigten, friedenswilligen Staaten s tärker als 
die kriegswilligen seien. In d e m Augenblick, in welchem dies 
nicht mehr der Fa l l sein sollte, ist die Rolle jeder Fr iedens
organisation ausgespielt; dann nützen die schönsten moral ischen 
Statuten nichts mehr und der Völke rbund befände sich in der 
Lage eines Mannes , der sich mit den Prinzipien der Gerecht igkei t 
gegen eine Räube rho rde zur W e h r setzen soll. U n d je kleiner ein 
im Völkerbund zusammengefaßter Fr iedensblock wird, je loser 
seine internen moral ischen Bindungen werden, je mehr er an 
Mitgliederzahl und durch Verlust an Straffheit abbröckelt , desto 
größer wird die anarchische Gefahr , desto näher rückt die apoka
lyptische Vision eines Kampfes aller gegen alle. Gewiß ist diese 
verzweifelte Situation, mag sie auch jeden Tag here inbrechen 
können , noch nicht eingetreten, gewiß ist jener gerechte, friedens
willige M a n n noch nicht wehrlos den Räubern ausgeliefert, er ha t 
noch Waffen u n d er ist auch noch nicht vereinsamt, aber der 
F luch des Fata l ismus ist so groß, daß schließlich die Katas t rophe 
unaufhal tsam werden wird. Heu te mag noch Ze i t zu einem Ret
tungsversuch sein, morgen nicht mehr . U n d heute kann er noch 
u n t e r n o m m e n werden , nicht zuletzt, weil die Kraf t moral ischer 
Hal tungen nicht unterschätz t werden darf. Alles geht da rum, den 
Völkerbund vor weiteren Abbröcke lungen zu bewahren, ihm eine 
straffe moral ische Konst i tut ion zu geben und ihn zu stärken. Und 
eben deshalb habe ich in der Resolut ion so großen W e r t auf eine 
intensive Völke rbundpropaganda gelegt, auf eine Propaganda , die 
der Stärkung u n d der Vergrößerung des Fr iedensblockes dienen 
soll, die aber nu r d a n n wirksam sein kann , wenn eben ein ein
wandfreies moralisches Statut hinter ihr steht. 

Ich bitte Sie, verehr ter H e r r Professor, zu entschuldigen, daß 
die Beantwor tung Ih re r F ragen zu einem derar t ausgedehnten 
Elabora t angewachsen ist. Aber sie griffen so sehr in meine 
Arbeit ein, in ihren Aufbau und in ihre Motivat ion, daß ich mich 
verpflichtet fühlte, Ihnen eben diese M o m e n t e darzulegen; ob ich 
dami t recht habe , kann ich natür l ich nicht ermessen, im Gegen-
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teil, ich glaube durchaus , daß m a n es hä t t e besser machen kön
nen, aber die Grundzüge scheinen mir stichhältig zu sein. D a ß 
ich die Akt ion t ro tzdem mit aller Skepsis be t rachte , m u ß ich nicht 
eigens be tonen; fast will es mir scheinen, daß der For tschr i t t 
wirklich nu r durch Blut, E lend u n d M o r d erkauft werden müßte , 
und daß jedes sanftere Mittel z u m Versagen v e r d a m m t ist. Tro tz
dem, schätze ich, darf es nicht unversucht bleiben. 

Soll nun die Resolut ion auch ein äußerl iches Gewicht haben , 
so m u ß sie durch entsprechende Unterschrif ten gestützt werden. 
N a c h d e m ich über diesen Punk t lange mi t D r . T h o m a s M a n n 31 
korrespondier t habe , meine ich nun, daß die folgenden Organi
sationen zur Unterschrif t eingeladen werden sollten: 

1. Carnegie E n d o w m e n t for In ternat ional Peace. 
2. Englische Völkerbundl iga unter Einbeziehung der übri

gen Ligen, 

3. Gesellschaft der F reunde , 
4. Internat ionales Fr iedensamt , Genf, 
5. Inst i tut für internat ionales Recht , Genf, 
6. Nobelpre iskomitee , Oslo. 
7. P a n e u r o p a Union , Wien, 
8. Penklub-Zentra le , London , 
9. Rassemblement universel pour la Paix, Paris , 

10. Rotes Kreuz , Genf, 

11 . Zentra le der Ligen für Menschenrechte , Paris . 
Diese Liste kann natür l ich noch beliebig ergänzt werden. 

A u ß e r d e m denke ich daran , daß — — im Sinne des ursprüng
lichen Planes - auch noch die Träger des Fr iedensnobel
preises zur persönl ichen Signatur aufgefordert werden könnten . 

Es mag sein, daß ich mich - wie schon erwähnt - mi t 
m a n c h e m im I r r t um befinde, u n d es mag sein, daß ich für sehr 
vieles kurzerhand unzure ichend bin, doch wenn t ro tzdem die 
Akt ion in ihrer Ganzhei t weiter verfolgt werden soll, wenn ich 
mich also im Prinzipiellen nicht im I r r t u m befinde, so hal te ich 
mich für legitimiert, Sie u m Ihre Unters tü tzung zu bitten, ins
besondere dann , wenn Sie Verb indung zu den in Aussicht genommenen 

Signataren haben sollten oder wenn Sie andere noch wüß
ten, welche für die Unterschrif t in Betracht kämen . Wie förder
lich jede Berufung auf Sie und auf Ih re Autor i tä t für die Akt ion 
wäre , wissen Sie ja selber. 

U n d so bitte ich Sie, nochmals meinen sehr herzl ichen, sehr 
aufrichtigen D a n k entgegen zu nehmen , hiezu verehrungsvolle 
Grüße , 

Ihnen sehr ergeben 
H . Broch 

HERMANN BROCH AN ALBERT EINSTEIN 

Alt Aussee N r . 31 (Steiermark) 
18. N o v e m b e r 1937 

Hochzuverehrender H e r r Professor, 

angesichts der über ragenden Gel tung Ihrer Autor i tä t in der Wel t 
fr iedensbewegung 32 ist es mir eine ehrenvolle Pflicht, Ihnen in 
der Anlage den Entwurf einer E ingabe an den Völke rbund zu 
überreichen, welche ich mit Dr . T h o m a s M a n n besprochen habe 
und den Völke rbund auffordern soll, sich für den Schutz der 
Menschenwürde zu deklarieren. 

Die Resolut ion ist keines der übl ichen Manifeste; sie begnügt 
sich nicht damit , pathet isch festzustellen, daß Fr iede u n d Men
schenwürde gut, h ingegen Krieg u n d Vergewalt igung schlecht 
seien, sondern sie versucht , jene notwendigen und knapp hin
reichenden M a ß n a h m e n vorzuschlagen, welche geeignet sein 
könnten , eine paktunfähige Welt wieder zur Paktfähigkei t zurück
zuführen. D ie M a ß n a h m e n sind solche, daß sie von jeder friedens
willigen Regierung, sei sie nun demokrat i sch oder sonstwie orientiert 
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angenommen werden könnten , m. a. W., A n n a h m e oder 
N i c h t - A n n a h m e wären geradezu ein Prüfstein zur Scheidung der 
friedenswilligen von den kriegswilligen Staaten. 

D a es sich u m eine Stipulierung der Humani tä tspr inzipien 
schlechthin handel t , bi lden die im „ A n h a n g " der Resolut ion (ab 
S. 9) zusammengefaßten Begründungen notwendig einen integrie
renden Bestandteil der vorhergehenden Forderungen . In d e m der 
Resolution beil iegenden „ K o m m e n t a r " finden Sie noch eine 
nähere Erk lä rung ihrer Absichten, ebenso eine Liste der in Aus
sicht genommenen Signatare, mi t deren Unterschrif ten die Reso
lution eingereicht werden soll. 

Soferne Sie, wie ich von Herzen hoffe, die Akt ion bejahen soll
ten, erbitte ich Ihre Er laubnis , mich bei den Signatureinladungen 
auf Ihre Zus t immung berufen zu dürfen. Ich wäre Ihnen ganz 
außerordent l ich verbunden, wenn ich hierüber möglichst ba ld 
Ih ren Bescheid, sei er nun positiv oder negativ, erwarten könnte . 
Inzwischen verbleibe ich mit d e m Ausdruck respektvoller Ver 
ehrung 

Ihnen , H e r r Professor, sehr ergeben 
H . Broch 
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H E R M A N N B R O C H A N L U D W I G V O N F I C K E R 33 

Alt Aussee Nr . 31 (Steiermark) 
28. N o v e m b e r 1937 

Lieber H e r r v. Ficker , 

seit vielen M o n a t e n - seit I h r em letzten Briefe - h a b e ich 
die Absicht, Ihnen zu schreiben. D a ß es nicht geschah, lag an der 
immer wieder verzögerten Fert igstel lung einer Arbeit , die ich 
Ihnen schicken wollte. N u n bin ich so weit, u n d ich werde über
dies von I h r e m sehr schönen, sehr eindrucksvollen, ku rzum sehr 

wahren Aufsatz in der „Erfü l lung" 34 (der - im Gegensatz zur 
Redakt ion sei dies festgestellt - wohl streng, doch keineswegs 
schwerverständlich ist) zu meiner eigenen F reude gemahnt , mein 
Vorhaben auszuführen. Doppe l t gemahnt , weil die Ha l tung der 
„Erfü l lung" und ebenso Ih re Ste l lungnahme die Konsta t ierung 
eines Sachverhaltes erheischen, der für mich bei der G r u n d 
legung jener Arbei t von ausschlaggebender Bedeutung gewesen 
ist; gestatten Sie also, daß ich vorers t von dieser Arbei t spreche: 

Überzeugt - und ich glaube mich hierin eines Sinnes mi t 
Ihnen -, daß sich der gegenwärtige Wel tzustand nicht zum 
G u t e n wenden kann , wenden wird, so lange die Menschhei t nicht 
zum Pr imat des Ethischen, also letztlich zu d e m einer ( - ich 
drücke mich vorsichtig aus — — ) religiösen Ha l tung zurück
findet, und überzeugt , daß der Weltfr ieden einschließlich seiner 
so wichtigen und doch überwerte ten ökonomischen und finanziel
len K o m p o n e n t e n weit mehr von der ethischen Paktfähigkei t des 
Menschen abhängig ist, als gemeiniglich angenommen wird, 
wurde es mir klar, daß der Völkerbund nie und n immer seine 
Fr iedensaufgabe wird erfüllen können, daß sein Verfall, der jetzt 
so offenkundig geworden ist, bereits bei seiner G r ü n d u n g besiegelt 
war, weil jede Fr iedensun te rnehmung lebensunfähig sein m u ß , 
wenn sie nicht von vorneherein auf ethischen Prinzipien ruht . 
U n d da der Völkerbund, allerdings nur seiner Idee nach, heute 
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die einzige übernat ionale Friedensinst i tut ion darstellt u n d jede 
Bemühung u m den Fr ieden oder auch nu r u m das h u m a n e Woh l 
schlechthin, gleichzeitig auch eine Bemühung u m die Erha l tung 
des Völkerbundes zu sein hat , habe ich im ursprüngl ichen Ein
ve rnehmen mit T h o m a s M a n n eine Eingabe an den Völke rbund 
verfaßt, u . z. eine, die nicht die Gestalt de r übl ichen pathet ischen 
Proteste hat , sondern unter Abschrei tung der einschlägigen rechts-

u n d staatsphilosophischen Prob leme versucht - inzwischen 
von mehreren Fachgelehr ten überprüft -, die Grundzüge 
eines Völkerbundethos zu umreißen , wobei der Begriff der Men
schenwürde in dessen Mit te lpunkt gestellt wurde . Es war eine 
ziemlich schwierige Aufgabe, zumindest für meine Kräfte , und 
von den Ausführungsmängeln sind mir auch viele bekannt ; t rotz
d e m hoffe ich, daß mit der so zus tandegekommenen „Resolut ion" , 
die ich Ihnen anbei mi tsamt dem zugehörigen „ K o m m e n t a r " 
übergebe, manches dringlich Notwendige ausgedrückt worden ist. 
V o n den prakt ischen Erfolgen der im „ K o m m e n t a r " angedeute
ten Schritte verspreche ich mir natürl ich blutwenig, aber es muß te 
einmal ein Anfang gemacht werden. 

N u n werden Sie mit Rech t e inwenden: w a r u m ein Völkerbund
ethos aufstellen, wenn es nur gälte, den christl ichen Geist wieder 
in seinen Rang einzusetzen! U n d Sie werden auch den nämlichen 
E inwand gegen die begründenden philosophischen Erwägungen 
erheben. W a r u m mit Menschenrechten operieren, wenn es u m das 
Got tesrecht geht? U m mir die Sache einfacher zu machen , lege 
ich die Abschrift eines Briefes an Prof. Mar i ta in bei, der sich für 
das Un te rnehmen sehr interessiert hat , aber eben gleichfalls die 
genannten E inwendungen erhoben hat . W a s ich aber in meiner 
Erwiderung u n d m. E . ausreichenden Wider legung zu zeigen mich 
bemüh t habe , das ist nichts anderes als gerade jene Konsta t ierung, 
die ich eingangs angedeute t habe : n i emand ist durch eine ihm 
fremde Sprache zu überzeugen, u n d sinnlos wäre es, an jemanden , 
der wie der Völke rbund bloß rat ionale Argumen te (und nicht 
e inmal diese!) gelten läßt, mi t e inem Appel l an Glaubensposi t io
nen heranzut re ten . Der Zweifel wird nicht durch den Glauben 

94 

besiegt, sondern nur durch seine eigenen Argumente : sie müssen 
bloß wirklich zu E n d e gedacht werden, denn gerade dies ist die 
unveräußer l iche u n d ewige Gnadenaufgabe der Rat io . Alles 
andere m u ß zu einer Predigt (im guten Sinne) werden, die bloß 
vom Gläubigen gehört wird, ansonsten aber tauben Ohren be
gegnet. 

U n d sehen Sie: genau den gleichen Eindruck habe ich stets 
angesichts der „Erfü l lung" und auch jetzt angesichts Ihres Auf
satzes. Ich weiß nicht, welch prakt ische Missionserfolge v o m 
Pauluswerk 35 oder von der „Erfü l lung" schon gezeitigt worden 
sind, doch beinahe möchte ich behaupten , daß k a u m die Möglich
keit besteht, den wirklich wertvollen Teil der Judenschaft dami t 
zu erfassen. D e r wahrhaf t gläubige Jude wird die antisemitische 
Welle stets als Prüfung bet rachten , ihm auferlegt, daß er an der 
ihm verliehenen Wahrhe i t festhalte, ihm auferlegt als Pflicht zum 
Aushar ren , als Pflicht eines auserwähl ten Mär ty re r tums , ja, er 
wird gerade deshalb im gegenwärtigen Augenbl ick jede noch so 
gütige christliche Ansprache als eine zusätzliche Versuchung auf
fassen, also als etwas Unkeusches , als eine Verführung unter Aus
nützung seiner Schwäche, u n d dies umsomehr , als er - nu r 

für den Juden nacher lebbar — alles, was außerha lb seiner engsten 
Glaubenssatzungen vor sich geht, schlechterdings als etwas U n 
keusches empfindet ; je kahler , je „puri tanischer" , je strenger 

sich ein Kul t präsent ier t - daher das „Aus legungsbemühen" 
des gläubigen Juden, das stets ein Reinigungsbemühen ist -
desto befriedigter ist sein unersätt l iches Ver langen nach äußers ter 
Keuschhei t , u n d ebendeshalb ist er heute weniger als jemals 
geneigt oder auch nu r imstande, das an ihn gerichtete W o r t über
haup t aufzunehmen. Der ungläubige Jude jedoch hör t das Wor t 
eo ipso nicht; er ist dar in d e m ungläubigen Christen ohneweiters 
gleichzustellen, er bildet mi t diesem zusammen den Träger des 
Bösen, m a g ihn auch dieses vielleicht, in Rückwendung gegen 
den Träger , schwerer treffen als jenen. U n d doch gilt es an 
jede Verstockthei t he ranzukommen . Es ist also eine durchaus 
prakt ische Frage , die ich stelle, u n d sie m u ß im Prakt ischen 
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gelöst werden. Klar ist mir , daß mit d e m Vor t rag eines D o g m a s 
nichts erreicht werden k a n n ; das M a x i m u m des Erre ichbaren liegt 
hier in einem Lippenbekenntnis , das für die Seele völlig wertlos, 
höchstens in der nächsten oder übernächsten Genera t ion z u m 
Wer t heranreift , im G r u n d e aber widernatür l ich ist, d. h. gegen 
die ebenbildhafte N a t u r des Menschen verstößt. Indes gerade in 
dieser Ebenbildhaft igkeit ist auch prakt ische Möglichkeit be 
schlossen, ihn zu erwecken: keiner ist so verworfen, er kann es 
gar nicht sein, daß sein H e r z u n d sein Vers tand nicht im letzten 
G r u n d e suprahuman , d. h. ebenbildhaft seien. U n d daher meine 
ich, daß es eigentlich nichts anderes gibt, als immer wieder an die 
Rat io zu appelieren, und immer wieder den Versuch zu unterneh
men, die unver l ierbare Reinhei t des Herzens aufklingen zu lassen. 

W e n n ich hier meine eigene bescheidene Tätigkeit heranzu
ziehen erlaube, so tue ich es, weil ich mich in unseren Gesprächen 
vor zwei Jahren stets mi t großer Skepsis über diese Tätigkeit 
geäußer t habe. Gewiß , diese Skepsis ist nach wie vor vorhanden , 
allein sie betrifft gewissermaßen nur den ersten P lan des Er lebens , 
näml ich den der persönl ichen Unzulänglichkei t , während dahinter , 
dor t wo der Mensch maßlos ist, sich nicht unzulänglich fühlt u n d 
Ziele hat , ich mich bemühe , ra t ional oder wissenschaftlich oder 
philosophisch oder wie m a n es sonst nennen will, die reine Über
legung möglichst zur Richtlinie zu machen , hingegen irrat ional , 
soferne m a n das dichterische Bestreben so bezeichnen will, alles 
auf das Aufklingen des Herzens zu richten. Gewiß ist dies noch 
lange nicht die Ha l tung reinen Glaubens , aber reiner Glauben 
m u ß sich auch nicht mehr u m seinen Ausdruck bemühen ; er kann 
u n d darf schweigen! All dies ist immer nur u n d immer noch bloß 
Aufbruch zum Glauben . 

W e n n Sie das Resolut ionsmaterial nicht mehr brauchen , so 
erbitte ich es zurück; ich habe immer zu wenig Exempla re . U n d 
ich würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören . W a s mach t das 
Brenner - Jahrbuch? Inzwischen n e h m e n Sie bitte herzliche G e 
danken und beste G r ü ß e Ihres ergebenen 

H . Broch 
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E D I T O R I S C H E N O T I Z 

F ü r die Er laubnis zur Publ ikat ion des unveröffentl ichten Mate 
rials gilt mein D a n k den Broch-Erben , Annemar ie M G Broch u n d 
H e r m a n n Fr iedr ich Broch de R o t h e r m a n n ; dem Direk tor des 
Suhrkamp Verlags in F ranku r t /Ma in , Siegfried Unseld; der Ver
walter in des Broch-Archivs (YUL) , Chris ta Sammons ; der Leiterin 
des Einstein-Archivs in Pr inceton, Helene Dukas , und last no t least 
dem Verwal ter des Brenner-Archivs in Innsbruck, Wal te r Methlagl, auf dessen Initiative diese Edi t ion zurückgeht , sowie den H e 
rausgebern der „Brenner-Studien" , E u g e n Thurnhe r r u n d Ignaz 
Zanger le . 

In die vorl iegenden Tex te wurden keine Eingriffe vorgenom
men. Lediglich offensichtliche Schreib- u n d Kommafeh le r sind 
stillschweigend berichtigt worden . Prinzipiell wurde , was Orthogra
phie u n d Zeichensetzung anbetrifft, der Broch 'sche Usus als Richt
schnur anerkannt . I m Broch-Archiv (YUL) befindet sich in der 
„ V ö l k e r b u n d " - M a p p e ein kleiner Text (eine Seite), der mi t der 
Zeile beginnt: „Die Ret tung kann nu r durch eine Geistigkeit her
beigeführt w e r d e n . . . " D a der Text nicht von Broch s tammt, 
wurde er nicht in die vorl iegende Edi t ion aufgenommen. E r h a t 
sich offenbar aus der Kor respondenz erhalten, die Broch anläß
lich seiner Völkerbund-Resolut ion führte. D e r Verfasser konn te 
nicht ermittelt werden. E r bezieht sich auf das Buch von Nicola j 
Berdiaeff, Der Mensch in dieser Zeit (Luzern: Vita N o v a Verlag, 
1935). 

D e n Titel „Aufforderung an einen nicht-existenten Völker
b u n d " gab Broch der Studie erst nachträgl ich im Exil. (Vgl. den 
Brief a n Car l Seelig v. 1 0 . 1 2 . 1 9 3 8 , G W 8, S. 117.) In der U r 
sprungsfassung ist immer nu r von der „Völkerbund-Resolu t ion" 
die Rede , weshalb dieser Titel gewählt wurde . 
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A N M E R K U N G E N 

1 Siehe die Bibliographie zu Brochs politischen Schriften im Anhang 
dieses Bandes. Vgl. auch die Arbeit des Verfassers „Hermann Brochs 
politische Pamphlete", in: Literatur und Kritik, 54/55 (Mai-Juni 1971), 
S. 198—206. 

2 Hermann Broch, Gedanken zur Politik, hg. v. Dieter Hildebrandt 
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1970), S. 9. 

3 Vgl. dazu die Studie des Verfassers, Hermann Broch: Ethik und 
Politik. Eine Untersuchung seiner Gesellschaftskritik bis 1933, (Mün
chen: Winkler, 1973). 

4 Vgl. die „Zeittafel" im Anhang dieses Bandes. 
5 Vgl. Hermann Broch, Gesammelte Werke, 9 (Zürich: Rheinverlag, 

jetzt Frankfurt am Main: Suhrkamp), S. 45/46. [In der Folge zitiert 
wie (9, 45/46).] 

6 Broch in einem Brief an Egon Vietta vom 2 1 . 9 . 1 9 3 5 (8, 131). 
7 Vgl. Francis Paul Walters, A History of the League of Nations 

(London, New York, Toronto: Oxford University Press, 1960), S. 623 
bis 738. 

8 Ibid, S. 706 ff. 
9 Siehe Brochs Brief an Maritain in diesem Band. 
1 0 Broch verwahrte diese Korrespondenz bei dem mit ihm befreun

deten Ehepaar Ernst und Emmy Ferand in Laxenburg bei Wien. 
Emmy Ferand verbrannte sie beim Einmarsch der deutschen Truppen 
in Österreich am 13. März 1938. In verschlüsselter Form bat Broch 
selbst darum in einem Brief aus der Haft in Alt-Aussee: „ . . . bitte Sie, 
den Schreibtisch nicht als Leihgabe, sondern als ein Geschenk zu be
trachten, den Inhalt der Schubladen brauchen Sie nicht aufheben." 
[Zitiert nach Hermann Broch — Daniel Brody. Briefwechsel 1930 bis 
1951, hg. v. Bertold Hack und Marietta Kleiß (Frankfurt am Main: 
Buchhändler-Vereinigung, 1971), 235 A.] Die in diesem Band publi
zierten Briefe befanden sich in den Korrespondenzen L. v. Fickers 
und Einsteins. 

1 1 „Autobiographie als Arbeitsprogramm" in GW 9. Vgl. den Ab
schnitt „Völkerbundtheorie (1936—1937)" aus dieser Biographie in 
dem vorliegenden Band. 

1 2 Broch an Edith Ludoviky-Gyömröi, uv. YUL. 
1 3 Vgl. den bibliographischen Anhang in diesem Band. 
1 4 Vgl. Brochs „Autobiographie als Arbeitsprogramm" (9, 77): „In 

meine 1935 verfaßte Völkerbundarbeit hatte ich den Wunsch nach 
einem Institut zur Erforschung von Massenwahnerscheinungen aufge
nommen, denn es wäre die Pflicht des Bundes der Hüter des Weltfriedens 
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gewesen, all die von den Diktaturen propagandistisch entfes
selten, wahnhaften Aggressionen — der Antisemitismus war bloß ein 
Beispiel unter vielen — höchst wachsam zu verfolgen, da sie allesamt 
bereits den Keim zu Friedensstörungen in sich trugen." 

1 5 In seinem Brief vom 26. November 1937 an Frank Thiess erwähnt 
Broch dieses „Buch, dessen Material langsam angewachsen ist und das 
wirklich neue geschichts- und rechtsphilosophische Aspekte ergäbe" 
(8, 162). 

1 8 Broch an Carl Seelig, 16 .10 .1939 (8, 174). 
1 7 Broch an Ernst und Trude Geiringer, 30 .9 .1945 , uv. Privatbesitz 

von Trude Geiringer. 
1 8 Alle folgenden Zitate, soweit nicht anders gekennzeichnet, sind 

dem hier abgedruckten Material entnommen. 
1 9 Vgl. dazu auch die Beiträge zur Friedensforschung von Kenneth 

E. Boulding, „Toward a Theory of Peace", in: International Conflict 
and Behavorial Science: The Craigville Papers, hg. v. Roger Fisher 
(New York: Basic Books 1964), S. 85 ff. Boulding hebt die Notwen
digkeit hervor, eine Theorie des sozialen Lernens zu entwickeln, in die 
die Probleme der Beurteilung von Siegesvorstellungen einbezogen wer
den müßten. Vgl. dazu auch Götz Wienolds Anmerkung in: Hermann 
Broch, Zur Universitätsreform (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969), 
S. 134. 

2 0 Vgl. den bibliographischen Anhang in diesem Band. 
2 1 Vgl. Klaus Schröter, Thomas Mann in Selbstzeugnissen und Bild

dokumenten (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1964), S. 113. 
2 2 Siehe dazu: Hermann Broch, Zur Universitätsreform, a. a. O. Vgl. 

ferner zum Thema Friedenspädagogik: Claus Koch, „Friedensfor
schung - eine politische Wissenschaft?", in: Friedensforschung und 
Gesellschaftskritik, hg. v. Dieter Senghaas (München: Hanser, 1970), 
S. 73 ff. 

23 Literatur und Kritik, 54/55 (Mai-Juni 1971), S. 193/194. 
2 4 Vgl. Wolfgang Kraus, Die stillen Revolutionäre (Wien: Molden, 

1970). 
2 5 Siehe Anmerkung 23, S. 193. Vgl. die ganz ähnliche Position von 

Leszek Kolakowski, Der Mensch ohne Alternative (München: Piper, 
1961), S. 161/162. 

26 Siehe Anmerkung 23, S. 194. 
2 7 Vgl. Max Weber, Gesammelte politische Schriften, (München: 

1923), 488 S. Dieser Band befand sich in Brochs Wiener Bibliothek. 
(Siehe Brochs Bibliotheksverzeichnis, uv YUL.) Vgl. auch die 3., er
weiterte Auflage der Ges. pol. Schriften Webers, (Tübingen: Mohr 
[Siebeck], 1971). 
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28 Cl. Streit: Clarence Kirshman Streit, Union now. A proposal for 
a federal union of the democracies of the North Atlantic, (New York: 
Harper & Brothers, 1939), 315 p. 

29 Maritain: Jacques Maritain (geb. 1882), Philosoph, bedeutendster 
französischer Neuthomist der Gegenwart. 1914 Professor am Institut 
Catholique, Paris. Bemüht um die Verlebendigung der thomistischen 
Metaphysik und um eine zeitnahe, der kirchlichen Lehre entsprechende 
politische Sozialphilosophie. In den dreißiger Jahren wurde er bekannt 
durch folgende Publikationen: Religion et culture (1930); Distinguer 
pour unir ou les degres du savoir (1932); De la philosophie chretienne 
(1933); Du regime temporel et de la liberte (1933); Sept lecons sur 
l'etre (1934); Humanisme integral (1936). 

30 Mendizabal: Alfred Mendizabal, The Martyrdom of Spain. Origins of a civil war (Translation from the French „Aux Martyrdom Ori-
gines d'une tragedie" by Charles Hope Lumby). With a pref. by Jac
ques Maritain (London: The Centenary Press, 1938), 276 S. Das hier 
wiedergegebene Zitat aus diesem Vorwort erhellt Maritains Position, 
mit der Broch sich in seinem Brief kritisch auseinandersetzt: „We 
must once and for all understand that Christian solutions of earthly 
P r o b l e m s . . . are the only solutions in keeping with the nature of 
things; that in the whole world ther is no other name than that of 
Jesus from wich men may expect salvation." (S. 18). 

31 Im Thomas-Mann-Archiv der Eidg. Technischen Hochschule 
Zürich fand sich diese Korrespondenz nicht. Daß dieser Briefwechsel 
existierte, ist jedoch belegt durch einen Brief Thomas Manns an Her
mann Broch vom 18. November 1945, in dem es heißt: „ . . . Sie wis
sen, mit welcher unbedingten Zustimmung ich vor zehn Jahren Ihr 
großes Expose über den Völkerbund aufgenommen h a b e . . . " (uv, 
Th.-Mann-Archiv, Zürich). 

32 Einstein gehörte schon seit 1922 dem „Commitee on Intellectual 
Co-operation" an, das die Sicherung des Friedens zu einer seiner drei 
Hauptaufgaben erklärt hatte, und das mit dem Völkerbund eng zu
sammenarbeitete. Vgl. F . P. Walters, A History of the League of 
Nations, a. a. O., S. 191. 

33 Ludwig von Ficker: Ludwig von Ficker, geb. 1880 in München, 
gest. 1967 in Innsbruck. Schriftsteller und Verleger. Studium der Ger
manistik und Kunstgeschichte in Berlin, Wien und Rom. Begründete 
(1910) und leitete die zuerst halbmonatlich erscheinende Kulturzeit
schrift „Der Brenner", in der Dichter wie Th. Däubler, G. Trakl und H. 
Broch vorgestellt wurden und Philosophen (Th. Haecker, F . Ebner) 
erste Anerkennung fanden (Vgl. L. v. Ficker: Denkzettel und Dank
sagungen. Reden und Aufsätze, München: Kösel, 1967). 
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34 Aufsatz in der „Erfüllung": „Das Neue Gebot". In: „Die Erfül
lung". Zweimonatsschrift. Im Auftrag des Pauluswerkes hrsg. v. Jo
hannes Österreicher, Jg. 3, 1937, S. 115—123. Die Zeitschrift erschien 
zwischen 1934 und 1938 im Rheinhold-Verlag, Wien- Leipzig. 

35 Pauluswerk: Von Johannes Österreicher in Wien ins Leben geru
fene Bewegung für jüdisch-christliche Verständigung. Österreicher ist 
katholischer Theologe und steht dem Neuthomismus Maritain nahe. 
Ludwig von Ficker geht in einem Brief von 1937 an Österreicher auf 
dessen Vermittlungsversuche zwischen Christen- und Judentum ein. 
Die hier zitierte Briefstelle daraus enthält gleichzeitig eine Anspie
lung auf Brochs Schlafwandler-Trilogie: „ . . . wer in Wahrheit heute 
ein Wanderer zwischen zwei Welten und also kein Schlafwandler ist, 
der wird . . . das Kreuz der Menschwerdung neu aufgerichtet und sei
nen Träger, den erniedrigten Got tessohn, . . . daran erhöht sehen." 
(L. v. Ficker, Denkzettel, a. a. O., S. 129.) Auch im amerikanischen 
Exil und nach dem Zweiten Weltkrieg, besonders im Rahmen des 
Zweiten Vatikanischen Konzils, hat sich Österreicher weiterhin für die 
christlich-jüdische Verständigung eingesetzt. Vgl. seine Arbeiten: John 
M. Österreicher, Racisme — Antisemitisme — Antichristianisme. Do-
cuments et critique. Preface de Jacques Maritain (New York City: 
Editions de la Maison Francaise, 1943); ferner J. M. Österreicher, 
The Rediscovery of Judaism. A Re-Examination of the Conciliar Sta
tement on the Jews, (South Orange, N. J.: Seton Hall University — 
The Institute of Judaeo - Christian Studies, 1971). 

Q U E L L E N N A C H W E I S 

— „Völkerbundtheorie (1936—1937)", in: Gesammelte Werke Band 9: 
Massenpsychologie, S. 47—51. 
— „Einladungsbrief", Broch-Archiv, Yale University Library, New 
Haven, Conn. ( = YUL). 
— „Resolution (Entwurf)", Broch-Archiv, YUL. 
— „Resolution", Broch-Archiv, YUL und im „Brenner Archiv" der 
Universität Innsbruck. (Bis ausschließlich „C/Anhang" bereits publi
ziert in: Hermann Broch, Gedanken zur Politik, hg. v. Dieter Hilde
brandt (Frankfurt am Main: Bibliothek Suhrkamp 245, 1970), 
S. 24—36 unter dem Titel „Aufforderung an einen nichtexistenten 
Völkerbund".) 
— „Kommentar", Broch-Archiv, YUL. (Der Gesamttitel lautet: „Kom
mentar zu der für den Völkerbund bestimmten Resolution".) 
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— „Briefe". Die Briefe an Jacques Maritain und Ludwig von Ficker 
befinden sich ebenfalls im „Brenner-Archiv" der Universität Inns
bruck. Der Brief an Albert Einstein fand sich im „Einstein-Archiv" 
in Princetown, N. J. 

B I B L I O G R A P H I E D E R P O L I T I S C H E N S T U D I E N 

Bei den bisher unveröffentlichten Texten werden in Stichworten 
Hinweise auf den Inhalt gegeben. Die Reihenfolge der Titel ist chrono
logisch. Erstmals werden hier alle veröffentlichten und unveröffent
lichten politischen Essays von Hermann Broch angeführt. 

— „Cantos 1913" (1914), in: Neue Deutsche Hefte, 8/110 (1966), S. 3 
bis 10. 
— „Die Straße", in: Die Rettung, 1/3 (20.12.1918), S. 25—26. Eben
falls in GW 10, S. 257—260, und in Gedanken zur Politik, a. a. O., 
S. 7—11. 
— „Konstitutionelle Diktatur als demokratisches Rätesystem", in: 
Der Friede, 3/64 (11.4.1919), S. 269—273. Ebenfalls in Gedanken zur 
Politik, a. a. O., S. 11—23. 
— Rezension zu Lorenz von Stein, Der Begriff Gesellschaft (Mün
chen: Drei Masken Verlag, 1921), uv, YUL. 
— „Rezension der Bücher Max Adlers über Marx und Engels", in: 
Kantstudien, 27 (1922), S. 184—186. 
— „Die erkenntnistheoretische Bedeutung des Begriffes Revolution' 
und die Wiederbelebung der Hegelschen Dialektik. (Zu den Büchern 
Arthur Lieberts)", in: Prager Presse, 2/206 (30.7.1922) , S. III—IV. 
— „Völkerbund-Resolution" (1937), in: Brenner-Studien II, hg. v. 
Paul Michael Lützeler (Salzburg: Otto Müller, 1973). Auszüge in: 
Gedanken zur Politik, a. a. O., 24—36. 
— „Die Aufnahmebereitschaft" (1938/39), Broch-Archiv, YUL, uv. 
Fragment, 5 Seiten, maschinenschriftlich (Über Demokratie und 
Faschismus). 
— „Über Marx" (1938/39), Broch-Archiv, YUL, uv. Fragment, 34 Sei
ten, maschinenschriftlich (Über Kommunismus und Kapitalismus). 
— „Machtumorganisierung der Welt" (1939), uv. YUL, 36 Seiten, 
maschinenschriftlich (Über die weltpolitische Lage der Vorkriegszeit 
von 1939). 
— „Memorandum für die .American Gui ld ' " (Oktober 1939), Broch-
Archiv, uv. YUL, Fragment, 9 Seiten, maschinenschriftlich. (Plan für 
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eine Politisierung der Tätigkeiten der „American Guild for German 
Cultural Freedom, Inc.", New York.) Dazu Variante vorhanden mit 
dem Titel „Memo zur Guildkrise", ebenfalls im Herbst 1939 entstan
den, 15 Seiten, maschinenschriftlich; mit ähnlichem Inhalt. 
— „Bericht an meine Freunde" (November 1939), Broch-Archiv, uv. 
YUL, 8 Seiten, maschinenschriftlich (Programmdarlegung seines poli
tischen Buches über die Demokratie). 
— „Persönliche Beobachtungen" (November 1939), Broch-Archiv, uv. 
YUL, Fragment, 58 Seiten, maschinenschriftlich (Theorie über die Ent
stehung des Faschismus). 
— „Brief an Norman Douglas" (14.12.1939), Broch-Archiv, uv. YUL, 
Fragment, 15 Seiten, maschinenschriftlich (Über Imperialismus und 
Faschismus). 
— „Brief an Guiseppe Antonio Borgese" (3 .3 .1940) , Broch-Archiv, 
uv. YUL, Fragment, 4 Seiten, maschinenschriftlich (Über Hermann 
Rauschnings Buch Gespräche mit Hitler, Wien, Zürich, New York: 
Europa-Verlag, 1940). 
— „Economical Slavery?" (1940), Broch-Archiv, uv. YUL, 2 Seiten, 
maschinenschriftlich (Über wirtschaftliche Konsequenzen des Totali-
tarismus). 
— „Ethical Duty", in: The Saturday Review of Literature (Exiled 
Writers Issue), 22/26 (19.10.1940), S. 8. 
— „Tatbestand" (1940), Broch-Archiv, uv. YUL, Fragment, 10 Seiten, 
maschinenschriftlich (Über Wirtschaftssysteme in demokratischen und 
faschistischen Staaten. Vorbereitende Arbeit zur City of Man). 
— „Der russische Totalitärstaat" (1940), Broch-Archiv, uv. YUL, 
Fragment, 28 Seiten, maschinenschriftlich (Über die Wirtschaftsformen 
in kommunistischen und faschistischen Staaten. Vorbereitende Arbeit 
zur City of Man). 
— „Selbstevidenzen in Totalitarismus und Demokratie" (1940/41), 
Broch-Archiv, uv. YUL, Fragment, 9 Seiten, maschinenschriftlich 
(Über Demokratie und Totalitarismus). 
— „Vorschläge für den ,Council for Democracy '" (1940/41), Broch-
Archiv, uv. YUL, 5 Seiten, maschinenschriftlich (Über demokratische 
Propaganda). 
— „Vorschlag zur Gründung eines Forschungsinstitutes für politische 
Psychologie und zum Studium von Massenwahnerscheinungen" (1940/ 
41), in: Zur Universitätsreform, a. a. O., S. 7 8 - 1 1 4 . 
— The City of Man. A Declaration on World Democracy. Issued by 
Herbert Agar, Frank Aydelotte, G. A. Borgese, Hermann Broch, Van 
Wyck Brooks, Ada L. Comstock, William Yandell Elliott, Dorothy 
Canfield Fisher, Christian Gauss, Oscar Jaszi, Alvin Johnson, Hans 
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Kohn, Thomas Mann, Lewis Mumford, William Allan Neilson, Rein
hold Niebuhr, Gaetano Salvemini (New York: The Viking Press, 1941), 
113 Seiten. Broch zeichnete verantwortlich für den dritten Teil des 
„Proposals" (S. 85—93), in dem der wirtschaftliche Aspekt der in dem 
Buch entworfenen demokratischen Utopie abgehandelt wird. 
— „Autobiographie als Arbeitsprogramm" (1941), in: GW 9, S. 46 
bis 236. 
— „Disarmament" (März 1943), Privatbesitz von Trude Geiringer, 
New York, 5 Seiten, maschinenschriftlich (Friedenspläne für die Nach
kriegszeit). 
— „The Twentythird or Thirtythird Amendment" (1943), Broch-
Archiv, uv. YUL, 19 Seiten, maschinenschriftlich (Anläßlich der 
Rassenunruhen von 1943 in Detroit entstanden. Erste Arbeit zur „Bill 
of Duties"). 
— „Adolf Hitler's Farewell Address", in: The Saturday Review of 
Literature, 27/43 ( 21 .10 .1944 ) , S. 5—8 (Dichterisch-psychologische 
Studie über Hitler und den Nationalsozialismus). 
— „Rußland" (1944/45), Broch-Archiv, uv. YUL, 24 Seiten, maschi
nenschriftlich (Über Demokratie und Totalitarismus). 
— „Einstein greift ein", in: Aufbau, 11/44 (2.11.1945), S. 4. 
— „Forderung nach einem Gesetz zum Schutz der Menschenwürde" 
(1945), Broch-Archiv, uv. YUL, 19 Seiten, maschinenschriftlich (Fort
setzung der Völkerbundstudie; Vorbereitungsarbeit zur „Bill of 
Duties"). Ebenfalls in der englischen Fassung „Proposal for a Law 
to Protect Human Dignity" vorhanden. 
— „Bill of Rights and Duties" (1945), Broch-Archiv, uv. YUL, 12 Sei
ten, maschinenschriftlich (Erstfassung von Brochs „International Bill 
of Duties"). 
— „Bemerkungen zur Utopie einer International Bill of Rights and 
of Responsibilities'" (1945), Broch-Archiv, YUL, uv, 43 Seiten, 
maschinenschriftlich (Vorschläge zur Friedenssicherung an die Adresse 
der UNO). Ebenfalls in der englischen Version „Bill of Rights — Bill 
of Duties. Utopia and Reality" vorhanden. 
— „Brief an Hans Sahl" (28.2.1945), GW 8, S. 204 f. 
— „Bemerkungen zu einem .Appeal zugunsten des deutschen Volkes' " 
(Januar 1946), uv. Thomas-Mann-Archiv, Zürich, 15 Seiten, maschinen
schriftlich (Auseinandersetzung mit der Nachkriegssituation in 
Deutschland. Antwort auf den Hilfsappell für das deutsche Volk von 
James Franck). 
— „Internationale Universität" (1946), in: Zur Universitätsreform, 
a. a. O., S. 7—77. 
— „Notes on the .Report of the Commission on Social Justice and 
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Human Rights' " (1946), Broch-Archiv, uv. YUL, 7 Seiten, maschinen
schriftlich (Arbeit im Umkreis der „Bill of Duties"). 
— „Politik. Ein Kondensat", in: GW 7, S. 203—255. 
— „Zur politischen Situation unserer Zeit" (1946/47), in: GW 9, S. 361 
bis 441. 
— „Vorwort" (1947), Broch-Archiv, uv. YUL, 26 Seiten, maschinen
schriftlich (Vorwort zu Brochs „politischem Buch"). 
— „Strategischer Imperialismus" (1947), Broch-Archiv, uv. YUL, 
33 Seiten, maschinenschriftlich (Erster Teil des „politischen Buches"). 
— „Amplifikation" (1947), Broch-Archiv, uv. YUL, Fragment, 78 Sei
ten, maschinenschriftlich (Dritter Teil des „politischen Buches"). 
— „Totale Humanität, unbequem aber möglich und notwendig. (Über 
die Grundlagen der gegenwärtigen Weltpolitik)" (1948), Broch-Archiv, 
uv. YUL, Fragment, 11 Seiten, maschinenschriftlich (Vorbereitende 
Arbeit zu „Trotzdem: Humane Politik"). 
— „Gibt es noch Demokratie?" (1948), in: GW 9, S. 313—360. 
— „To Whom It May Concern. H. G. Adler's Book on the Concen-
tration Camp at Terencin" (Mai 1949), Broch-Archiv, uv. YUL, 1 Seite, 
maschinenschriftlich. 
— „Trotzdem: Humane Politik. Verwirklichung einer Utopie", in: 
Neue Rundschau, 61/1 (1950), S. 1—31. 
— „Brief an Bodo Uhse" (15 .4 .1950) , in: GW 8, S. 423—443. Eine 
Variante dazu vom 30.5 .1950 im Broch-Archiv, uv. YUL. 
— „Der Schriftsteller in der gegenwärtigen Situation. Ein Gespräch 
zwischen Hermann Broch und Egon Vietta" (1950), Broch-Archiv, uv. 
YUL, 15 Seiten, maschinenschriftlich. Zusätzliche Variante, 45 Seiten, 
maschinenschriftlich, im Broch-Archiv, uv. YUL. 
— „Die Intellektuellen und der Kampf um die Menschenrechte" 
(1950), in: Literatur und Kritik, 54/55 (1971), S. 193—197. 

A U S W A H L B I B L I O G R A P H I E Z U R S E K U N D Ä R L I T E R A T U R 

— Arendt, Hannah. „Einleitung" in GW 6, S. 5—42. 
— Kahler, Erich. Die Philosophie von Hermann Broch (Tübingen: 
Schriftenreihe des Leo Baeck Instituts, J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 
1962). 
— Lützeler, Paul Michael. Hermann Broch: Ethik und Politik. Eine 
Untersuchung seiner Gesellschaftskritik bis 1933 (München: Winkler, 
1973). 
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— „Hermann Brochs politische Pamphlete", in: Literatur und Kritik, 
54/55 (Mai/Juni 1971), S. 198—206. 
— Menges, Karl. Kritische Studien zur Wertphilosophie Hermann 
Brochs (Tübingen: Max Niemeyer, 1970). 
— Rothe, Wolfgang. „Hermann Broch als politischer Denker", in: 
Zeitschrift für Politik, N. F . V. (1958), S. 329—341. 
— „Einleitung" in GW 9, S. 5—34. 
— Schlant, Ernestine. Die Philosophie Hermann Brochs (Bern und 
München: Francke, 1971). 
— „Hermann Broch als politischer Utopist zwischen .Geschichts
gesetz und Willensfreiheit' ", in: Literatur und Kritik, 54/55 (Mai/Juni 
1971), S. 207—213. 
— Schönwiese, Ernst. „Einleitung" in GW 10. 
— Steinecke, Hartmut. „Hermann Broch als politischer Dichter", in: 
Deutsche Beiträge zur geistigen Überlieferung, Bd. 6 (1970), S. 140 
bis 183. 
— Wienold, Götz. „Nachwort", in: Zur Universitätsreform, a. a. O., 
S. 117—138. 
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Z E I T T A F E L 

1886 

1894—1898 

1898—1903 

1903—1906 

1906—1907 

1908—1909 

1910 

1913—1914 

1914—1918 

1918—1919 

Am 1. November wird Hermann Broch in Wien geboren. 
Der Vater, Joseph Broch, ist Textilindustrieller und 
stammt aus einer jüdischen Familie in Proßnitz/Mähren. 
Die Mutter, Johanna Broch, geb. Schnabel, ist Tochter 
eines jüdischen Großhändlers aus Rudolfsheim bei Wien. 
Besuch der Allgemeinen Volksschule im ersten Bezirk 
Wiens. 
Besuch der Staats-Realschule im ersten Bezirk Wien. 
Bekanntschaft mit Alban Berg. Realschul-Matura im Juli 
1903. 
Besuch der Wiener Webschule und der Technischen Uni
versität Wien. Gasthörer der Philosophie, Mathematik 
und Physik an der Universität Wien im Wintersemester 
1904/1905. Hört u. a. bei Ludwig Boltzmann. 
Fortsetzung und Abschluß des textiltechnologischen Stu
diums an der „Lehranstalt für Spinnerei und Mechanische 
Weberei" in Mühlhausen/Elsaß. Erfindet eine Baumwoll-
Mischmaschine und erhält das Diplom des Textilinge
nieurs. Zweimonatige Geschäftsreise durch die Südstaa
ten der USA zur Information über die dortige Baumwoll
produktion im Herbst 1907. 
Freundschaft mit Franziska von Rothermann. Militär
dienst, von dem er aus gesundheitlichen Gründen Ab
schied nimmt. Erste literarische und philosophische Ver
suche (kurze Prosastücke, Gedichte, philosophisch-kultur
kritische Notizen). Steht unter dem Einfluß der Lebens
philosophie. Entscheidende Anregungen durch Karl 
Kraus. Eintritt als Direktor in die väterliche Spinnfabrik. 
Heirat mit Franziska von Rothermann im Dezember 
1909. 
Geburt des Sohnes Hermann Friedrich. 
Beiträge für den „Brenner"; gesellschaftskritische Lyrik 
(„Cantos 1913"). 
Verwaltungsrat in der väterlichen Spinnfabrik. Leitung 
eines Militärspitals in Teesdorf bei Wien. Beiträge für 
die „Summa" (u. a. „Eine methodologische Novelle"). 
Freundschaft mit Franz Blei. Autodidaktisches Studium 
der Geschichtsphilosophie. 
Politische Essays in „Die Rettung" und „Der Friede". 
Leitende Tätigkeit am Schlichtungsamt des Österreichischen 107 
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Gewerbegerichtes und beim staatlichen Arbeitsamt 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. 

1919—1922 Freundschaft mit zahlreichen Mitgliedern von Wiener 
und Prager Literatenzirkeln (u. a. Franz Werfel, Edith 
Renyi, Gina Kaus, Ernst Polak, Milena Jesenska, Robert 
Musil, Ea von Allesch, Egon Erwin Kisch). Erzählerische 
und dramatische Versuche. Beiträge für „Die Moderne 
Welt", „Neue Rundschau", „Prager Presse", „Kant
studien". Bekanntschaft mit Georg Lukacs, Max Adler, 
Karl Mannheim und Alfred Adler. 

1923 Die Ehe mit Franziska von Rothermann wird geschieden. 
1925—1929 Erneuter Besuch der Universität Wien, wo Broch Mathe

matik, Psychologie und Philosophie (Neo-Positivismus 
des Wiener Kreises) belegt, um mit einer erkenntnistheo
retischen Arbeit das Doktorat zu erlangen. Bekanntschaft 
mit Moritz Schlick, Hans Hahn und Karl Bühler. Ver
kauf der väterlichen Fabriken (1927). Rezension über 
eine mathematische Studie in den „Annalen der Philo
sophie" (1928). 

1929—1930 Abbruch des Hochschulstudiums, um sich der dichteri
schen Arbeit zu widmen. Beschäftigung mit Joyce, Gide, 
Dos Passos, Musil und Proust. Erste Fassung der Schlafwandler-Trilogie. Freundschaft mit Frank Thiess. 

1930—1932 Überarbeitung, Fertigstellung und Publikation der 
Schlafwandler (Rhein-Verlag). 

1932—1933 Arbeit am Filsmann-Roman und an dem Drama Die 
Totenklage. Literaturtheoretische Vorträge in der Wie
ner Volkshochschule (u. a. über Joyce). Beiträge für die 
„Neue Rundschau", „Die Literarische Welt", „Die Welt 
im Wort", „Berliner Börsen-Courier", „Kölnische Zei
tung" und „Criterion". Freundschaft mit Elias Canetti 
und Friedrich Torberg. 

1933 Veröffentlichung von fünf „Tierkreis"-Novellen in „Neue 
Rundschau", „Frankfurter Zeitung", „Berliner Börsen-
Courier", „Die Welt im Wort". 

1934 Publikation des Romans Die unbekannte Größe (S. 
Fischer). Vorabdruck der ersten Fassung des Romans in 
der „Vossischen Zeitung". Aufführung des Dramas Die 
Totenklage (= Die Entsühnung) unter dem Titel . . . denn 
sie wissen nicht, was sie tun in Zürich. Filmdrehbuch 
Das unbekannte X zum Roman Die unbekannte Größe 
(nicht verfilmt). Fertigstellung der beiden nicht aufgeführten 
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führten und unveröffentlichten Komödien Aus der Luft 
gegriffen oder Die Geschäfte des Baron Laborde und 
Es bleibt alles beim Alten. Beiträge für „Wiener Zei
tung", „Fischer-Almanach", „Schönberg-Festschrift" 
und „Der Anbruch". Aufgeben des Filsmann-Roman-
projekts. 

1935—1936 Niederschrift der ersten Fassung des Bergromans in 
Laxenburg bei Wien, Mösern/Tirol und Alt-Aussee/Steier
mark. Freundschaft mit George Saiko. Die Schrift 
„James Joyce und die Gegenwart" erscheint bei Reich
ner (1936). Dichterische und geschichtstheoretische Bei
träge für „das silberboot". 

1937—1938 Zweite Fassung des Bergromans (Fragment); Abbruch 
dieses Projekts. Urfassung des Tod des Vergil, „Die 
Heimkehr des Vergil" (Frühjahr 1937). Arbeit an der 
„Völkerbund-Resolution". Lyrik für die „Neue Rund
schau". 

1938 Verhaftung durch die Gestapo nach dem „Anschluß" 
am 13. März in Alt-Aussee im Hause des befreundeten 
Ehepaares Geiringer. Während der Haft Arbeit am Tod 
des Vergil. Entlassung aus der Haft am 31. März. Broch 
hält sich bis Juli bei Freunden in Wien versteckt. Nach 
der Beschaffung eines englischen Visums durch die Mit
hilfe von James Joyce, Stephen Hudson, dem Übersetzer-
Ehepaar Muir und Robert Neumann flieht Broch am 
29. Juli mit dem Flugzeug vom Flughafen Aspern bei 
Wien nach London. Nach kurzem Aufenthalt dort fährt 
er weiter zu seinen Übersetzern Edwin und Willa Muir 
nach Schottland. Mit Unterstützung Thomas Manns und 
Albert Einsteins erhält er ein amerikanisches Visum. 
Mitte Oktober kommt er in New York City an. 

1939—1940 Freundschaft mit Henry Seidel Canby. Lebt bei ihm in 
Killingworth/Conn., danach in der Künstlerkolonie 
„Yaddo" in Saratoga Springs/N. Y., in Princeton im 
Hause Einsteins und in Cleveland/Ohio. Weiterarbeit am 
Tod des Vergil. Beiträge für „Maß und Wert" und 
„Saturday Review of Literature". Zusammenarbeit mit 
der „American Guild for German Cultural Freedom". 
Freundschaft mit dessen Präsident Hubertus Prinz zu 
Löwenstein und mit Richard A. Bermann. Hilfsaktion 
zur Rettung von Schriftstellern aus dem besetzten Frank
reich gemeinsam mit Viktor Polzer. Freundschaft mit 
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1944—1945 

1946—1947 

Erich von Kahler, in dessen Haus er in Princeton ein
zieht. Mitarbeit an dem politischen Buch The City of 
Man. „Guggenheim"-Fellowship zur Fertigstellung des 
Vergil. Freundschaft mit Jean Starr Untermeyer, der 
Übersetzerin des Vergil. Ehrengabe der „American Aca-
demy for Arts and Letters" für den entstehenden Vergil. 

1942—1944 Von Mai 1942 bis Dezember 1944 Stelle eines unabhän
gigen Assistenten bei Hadley Cantril am „Office of 
Public Opinion Research" der Princeton University, wo
bei die Bezahlung über die „Rockefeller Foundation" 
erfolgt. Massenpsychologische und politische Studien. 
Freundschaftliche Kontakte zu den Mitgliedern der 
„New School for Social Research" in Princeton (später 
New York City). Beiträge für den „Aufbau" und die 
„Saturday Review of Literature". 

Vorschußhonorare auf die „Massenpsychologie" durch 
die „Bollingen Series". Fertigstellung und Publikation 
des Vergil in deutscher und englischer Sprache (Pan
theon, 1945). Beiträge für „Deutsche Blätter", „Aufbau", 
„Neue Rundschau", „Austro-American Tribune". 
Im Rahmen von Friedensforschungen Strukturentwürfe 
zum Aufbau von „Internationalen Universitäten", die 
vom Leiter der „New School" an die UNESCO weiter
geleitet werden, dort aber ohne Resonanz bleiben. Bei
träge für „das silberboot", „Die Fähre", „Chimera", 
„Austro-American Tribune", „PMLA", „Die Zeit". 

1947—1948 Komplizierter Unfall. Aufenthalt im Princeton Hospital. 
Verfaßt dort die Einleitung „The Style of the Mythical 
Age" zum Homer-Buch von Rachel Bespaloff. Vorschuß
honorar der „Bollingen Series" für die Einleitung zur 
amerikanischen Ausgabe einer Hofmannsthal-Auswahl. 
Beiträge für „Review of Politics", „Literarische Revue", 
„Plan", „Die Fähre". 

1948—1949 Fellow am „Saybrock College" der Yale University. Ent
wurf und Fertigstellung des Romans Die Schuldlosen. 
Vorschußhonorar des Knopf-Verlages für die Fertigstel
lung des Bergromans. Beiträge für „Schweizer Rund
schau", „Welt und Wort", „Hamburger Akademische 
Rundschau", „Sinn und Form", „Literarische Revue". 
Zweite Ehe mit Annemarie Meier-Graefe. 

1950 Abschluß des „Hofmannsthal"-Essays. Publikation der 

Schuldlosen bei Weismann in München und im Rhein-
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Verlag, Zürich. „Honorary Lecturer" am German 
Department der Yale University. Arbeit an der dritten 
Fassung des Bergromans und an einem politischen Buch, 
das die Ergebnisse seiner massenpsychologischen Studien 
mitenthalten soll. Veröffentlichung des Essays „Trotz
dem: Humane Politik" in der „Neuen Rundschau". Ein
ladung zum „Kongreß für kulturelle Freiheit" in Berlin 
durch Melvin J. Lasky. 
Weiterarbeit an verschiedenen Buchprojekten. Vorberei
tung einer Europa-Reise. Beiträge in „Der Monat", „das 
silberboot", „Merkur", „Neue Rundschau". Tod durch 
Herzschlag am 30. Mai. 
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Brenner-Studien 
Herausgegeben von Ignaz Zangerle und Eugen Thurnher in Zusam
menarbei t mit dem Brenner-Archiv der Universität Innsbruck. 

In diesen Studien werden Erstveröffentlichungen, Neudrucke und wis
senschaftliche Darstel lungen vorgelegt, die im Zusammenhang mit der 
Geschichte der Zeitschrift „Der Brenner" stehen. Ludwig von Ficker 
hat den „Brenner" bekanntlich in den Jahren von 1910 bis 1945 als 
Alleinverantwortl icher herausgegeben. So trägt diese Zeitschrift die 
Signatur seines durch Begegnungen und Auseinandersetzungen mannig
facher Art geformten und geklärten Entwicklungsganges. Als „wohl
ausgewogene Vergegenwärtigung der Strömungen und Bildungen in 
Phi losophie und Li tera tur" (Paul Raabe) war und ist ein glaubwürdiger 
Ausdruck der geistigen Verhängnisse und Lichtblicke seiner wie unse
rer Zeit. 

Lieferbar sind: 

Ludwig von Wittgenstein 
Briefe an Ludwig von Ficker 
Herausgegeben von Georg Henr ik von Wright und Walter Methlagl. 
112 Seiten, Paperback, S 105,—, D M 14,80, sfr 17,50 

Max von Esterle 
Karikaturen und Kritiken 
Herausgegeben von Wilfried Kirschl und Walter Methlagl. 
248 Seiten, 90 Karikaturen, kart. , S 320,—, D M 4 6 — , sfr 54,— 
(Sonderband der Brenner-Studien) 

In Vorberei tung: 

Ludwig von Ficker 
Der Briefwechsel (2 Bände) 

Otto Müller Verlag. Salzburg 
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